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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

 

der Datenreport 2016
1
 zeigt, dass aktuell 

etwa 16,4 Millionen Menschen in Deutsch-

land einen Migrationshintergrund haben. Sie 

sind schlechter ausgebildet, häufiger er-

werbslos und verdienen auch weniger. Je 

besser ein Mensch qualifiziert ist, desto ge-

ringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 

oder sie erwerbslos wird. „Der Einfluss der 

Bildung zieht sich durch alle Lebensphasen“, 

sagte die Präsidentin des Wissenschaftszent-

rums Berlin für Sozialforschung, Jutta All-

mendinger. 65 % der 15- bis 64-Jährigen mit 

Migrationshintergrund waren 2014 erwerbs-

tätig - 11 % weniger als in der Bevölkerung 

ohne Migrationshintergrund (76 %). Der 

Anteil der Erwerbslosen war bei der Bevöl-

kerung mit Migrationshintergrund (7 %) 

deutlich höher als bei der Bevölkerung ohne 

Migrationshintergrund (4 %). Dies lag vor 

allem an der hohen Erwerbslosigkeit der 

Migranten aus Gastarbeiter-Anwerbeländern 

(7 %) und aus Drittstaaten (8 %). Dabei hän-

gen berufliche Qualifikation und Erwerbslo-

sigkeit eng zusammen. Die Ergebnisse dieser 

Studie sind sehr interessant, insbesondere 

vor dem Hintergrund der aktuellen Flücht-

lingssituation. Passend dazu hat der Paritäti-

sche Wohlfahrtsverband nun Handlungsemp-

fehlungen zur Integration von Flüchtlingen 

veröffentlicht, die wir für Sie auf Seite 7 ff. 

zusammengefasst haben. Aber nicht nur die 

Bildung spielt für die Erwerbstätigkeit eine 

zentrale Rolle, sondern auch das Vorliegen 

bzw. die Bewältigung von psychischen Prob-

lemen. Eine gute psychotherapeutische Be-

handlung spielt unserer Meinung nach eine 

wichtige Rolle bei der Integration von 

Flüchtlingen. Darum haben wir auf Sei-

te 12 f. einige Informationen zur Behandlung 

                                                           
1
 Beim „Datenreport 2016 – ein Sozialbericht für die 

Bundesrepublik Deutschland“ vom 3. Mai 2016 haben 

Statistiker und Sozialforscher Zahlen und Befunde zu 

wichtigen Lebensbereichen zusammengestellt, unter 
anderem auch zu Migration und Integration. Herausge-

ber: Statistisches Bundesamt (Destatis), Bundeszentrale 

für politische Bildung/bpb, Wissenschaftszentrum Ber-
lin für Sozialforschung (WZB), Sozioökonomischer 

Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-

schung (DIW Berlin). 

und Abrechnung von Psychotherapeutischen 

Leistungen bei Flüchtlingen für Sie zusam-

mengestellt. Wir möchten außerdem unse-

rem DGVT-Mitglied Christine Knaevelsrud 

ganz herzlich gratulieren! Sie wurde für ihre 

Leistungen bei der Versorgung von Flücht-

lingen mit dem diesjährigen Diotima-Preis 

der Bundespsychotherapeutenkammer aus-

gezeichnet.  

Ein weiteres zentrales gesundheits- und 

berufspolitisches Thema der DGVT ist eine 

angemessene Versorgung zum Wohle der 

PatientInnen. Deutsche Krankenhäuser 

scheinen diese immer mehr aus den Augen 

zu verlieren, wie die aktuelle Stellungnahme 

des deutschen Ethikrats kritisiert. Unter dem 

hohen ökonomischen Druck werden laut der 

Stellungnahme immer häufiger gewinnbrin-

gende Behandlungen zu Lasten des Patien-

tInnenwohls durchgeführt (Seite 12 f.).  

Wir haben in unseren letzten Ausgaben 

bereits über die Einrichtung der unabhängi-

gen Kommission zur Aufarbeitung des sexu-

ellen Kindesmissbrauchs berichtet. Mittler-

weile hat die Kommission ihre Arbeit aufge-

nommen (Seite 16 f.).   

Die DGVT plant eine Expertise zu neu-

en ambulanten psychotherapeutischen Ver-

sorgungsformen und –angeboten außerhalb 

der Richtlinienpsychotherapie in Auftrag zu 

geben. Dieses Projekt stellen wir Ihnen auf 

Seite 18 f. vor. Wir bitten außerdem unsere 

Mitglieder um Rückmeldungen, wenn Sie 

neue Versorgungsmodelle in Ihrer Region 

kennen, oder gar an welchen mitwirken (vgl. 

S. 19).  

In unserer Rubrik Niedergelassene in-

formieren wir Sie auch in dieser Ausgabe 

wieder über aktuelle Themen für Niederge-

lassene KollegInnen, wie beispielsweise die 

Modifizierung der Psychotherapie-

Richtlinie. Lesen Sie mehr ab Seite 50 f.  

Unsere KollegInnen, die im öffentlichen 

Dienst tätig sind, hätten sich freuen können, 

dass bei den aktuellen Tarifverhandlungen 

zwischen Ver.di und dem Verband kommu-

naler Arbeitgeber (VKA) auch die Eingrup-

pierungstabellen beraten wurden. Leider ka-

men die Verhandlungen zu einem äußerst 

unbefriedigenden Ergebnis, das für manche 

KollegInnen sogar zur Verschlechterung der 
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Vergütung führen könnte, die Eingruppie-

rung auf EG14. Daher wurde in den letzten 

Wochen massiv dagegen protestiert. Der 

DGVT-BV hat sich an den Protestwellen 

beteiligt und einen Brief an Ver.di und den 

VKA versendet. Näheres finden Sie dazu ab 

Seite 55 f.  

Wie immer finden Sie auch in dieser 

Rosa Beilage wieder Berichte aus den Län-

dern, aktuelle Informationen und Tagungs-

berichte. Hier möchten wir Sie insbesondere 

auf den Bericht zum Deutschen Psychothe-

rapeutentag (DPT) am 23. April 2016 in Ber-

lin hinweisen, bei dem schwerpunktmäßig 

die Reform der Psychotherapie-Ausbildung 

diskutiert wurde. Der Diskussion lag ein 

Vorschlag des Vorstandes der BPtK und der 

Bund-Länder-AG Transition zugrunde, der 

auf der Grundlage der eingegangenen Stel-

lungnahmen der Berufs- und Fachverbände 

erstellt worden war. Dabei wurde unmissver-

ständlich gefordert, dass das BMG bereits 

mit der Novellierung die Struktur und die 

Finanzierung der Weiterbildung regeln muss. 

Dies war eine explizite Forderung der 

DGVT. Die Delegierten des DPT haben den 

Vorstand der BPtK beauftragt, die Politik 

und Ministerien auf der Basis der Beschlüsse 

des 25. DPT und unter Berücksichtigung des 

Stands der Debatte im Rahmen des Transiti-

onsprozesses zu beraten. Zudem haben wir 

wieder aktuelle News und Umfragen von den 

Krankenkassen für Sie zusammengestellt. 

Zuletzt möchten wir noch darauf hin-

weisen, dass in diesem Jahr bundesweit die 

Wahlen der KV-VertreterInnen anstehen. In 

vielen Ländern hat der DGVT-BV Kandida-

tInnen für diese Wahlen aufgestellt. Wir 

möchten unsere Mitglieder zur Wahl aufru-

fen – Wählen Sie unsere KandidatInnen und 

unterstützen Sie damit unsere Gesundheits- 

und Berufspolitik!  

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das 

Redaktionsteam! 

 

Waltraud Deubert 

Jana Arndt 

Anna Millek 

Heiner Vogel 

Kerstin Burgdorf 
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(wd). Gemeinsam mit vielen anderen Orga-

nisationen setzt sich auch die DGVT für ein 

gerechteres und solidarischeres System der 

Verantwortung bei der Versorgung und In-

tegration für Flüchtlinge in Europa ein. Dazu 

gehört die Schaffung legaler Zuwande-

rungsmöglichkeiten innerhalb und auch au-

ßerhalb des Asylrechts, um zu verhindern, 

dass Schutzsuchende auf dem Weg nach Eu-

ropa ihr Leben riskieren müssen. Entschei-

dend für eine gelingende Integration wird 

sein, den zu uns geflüchteten Menschen Per-

spektiven aufzuzeigen. Eine gute und unab-

hängige Verfahrensberatung in den Erstauf-

nahmeeinrichtungen wäre hierfür eine wich-

tige Voraussetzung. Es müssen frühzeitig 

Wege aufgezeigt werden, wie die Menschen 

sich ein eigenständiges Leben in Europa 

aufbauen können. Unerlässlich sind dafür 

Sprachkurse und Chancen zur beruflichen 

Qualifizierung. 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat 

in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsor-

ganisationen, zu denen die DGVT bereits 

seit den 80er Jahren gehört, Handlungsemp-

fehlungen zur Integration von Flüchtlingen 

entwickelt, die wir unten zusammengefasst 

abdrucken.  

Die Bundespsychotherapeutenkammer 

hat mit ihrem diesjährigen Diotima-Preis 

eine Kollegin ausgezeichnet, die sich mit 

ihren Leistungen in der Versorgung von 

traumatisierten Kriegs- und Folteropfern 

hervorgetan hat  - Christine Knaevelsrud. Sie 

wurde schon 2008 von der DGVT mit dem 

DGVT-Förderpreis ausgezeichnet  für ihre 

Dissertation über die Wirksamkeit der an der 

Universität Amsterdam entwickelten inter-

netbasierten Schreibtherapie „Interapy“ für 

posttraumatische Belastungsstörungen im 

deutschsprachigen Raum. 

 

 

 

 

Handlungsempfehlungen  

für Paritätische  

Mitgliedsorganisationen zur 

Integration von Flüchtlingen 

in Ausbildung und Arbeit 

 

Paritätische Werte als Hintergrund der 

Handlungsempfehlungen: 

 

(wd). Integration und Teilhabe: Schutzbe-

dürftige Menschen sollen frühzeitig und um-

fassend bei der Integration in den Arbeits-

markt unterstützt werden. Außerdem sollen 

ihnen Aufstiegschancen ermöglicht werden.  

Gleichheit und Menschenwürde: Die 

Ermöglichung einer sinnvollen Tagesstruktu-

rierung und Beschäftigung für Flüchtlinge, 

unabhängig ihrer Bleibeperspektive. 

Toleranz und Vielfalt: Arbeitsmarktpoli-

tik ist gefordert, um Gefahren der Diskrimi-

nierung, die z. B. durch Sortierung in Grup-

pen oder Sonderregelungen entstehen kön-

nen, zu vermeiden. 

Eigeninitiative und Selbsthilfe: Die Mo-

tivation von Flüchtlingen sich zu integrieren, 

soll nicht überprüft oder sogar kontrolliert, 

sondern gefördert werden. Dies geschieht 

zum Beispiel durch den Abbau von Hürden 

im Arbeitsmarkt und die Berücksichtigung 

von beruflichen Wünschen und Interessen. 

Solidarität: Flüchtlinge und Langzeitar-

beitslose dürfen nicht gegeneinander ausge-

spielt werden. Die Arbeitsmarktpolitik muss 

zugunsten von Langzeitarbeitslosen gestärkt 

werden und bestehende Angebote zur Ar-

beitsförderung sollen nicht exklusiv für 

Flüchtlinge unter Ausschluss von Langzeit-

arbeitslosen stattfinden, sondern für beide. 

Chancengerechtigkeit schaffen: Trotz 

unterschiedlicher Bildungssysteme in den 

Heimatländern von Flüchtlingen im Ver-

gleich zu Deutschland, soll qualifikations-

adäquate Arbeit vermittelt werden, statt Ar-

beit, die nichts mit der Qualifikation der 

Flüchtlinge zu tun hat. Außerdem soll be-

Gesundheits- und Berufspolitisches 
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sonders jungen Menschen die Chance auf 

Aufwärtsmobilität durch Qualifizierung ge-

geben werden. 

 

Handlungsempfehlungen:  

 

 Chancen auf Beschäftigung eröffnen: 

Menschen mit vielfältigen Potentialen 

und Biographien soll eine Beschäfti-

gungschance eröffnet werden. Exempla-

risch ist das Projekt „Work for Refu-

gees“ (www.work-for-refugees.de), bei 

dem auf einer kostenfreien Internetplatt-

form Flüchtlinge in Arbeit vermittelt 

werden. Das Projekt wurde vom Paritä-

tischen Wohlfahrtsverband Berlin e.V. 

und der Stiftung Zukunft Berlin initiiert.  

 Kompetenzen des Trägers in Bezug auf 

die Zielgruppe prüfen: Träger der Ar-

beitsförderung sollten sich auf ihre 

Kompetenzen besinnen und vorhandene 

Angebote in lokalen Strukturen vor Ort 

sichten, um neue Möglichkeiten zum 

Wohle der Flüchtlinge zu erarbeiten. 

Dabei können Mindeststandards einer 

notwendigen fachlichen Qualifikation 

und Erfahrung in der Arbeitsförderung 

für Flüchtlinge nicht allgemeingültig be-

schrieben werden. 

 Interkulturelle Öffnung vorantreiben: 

Die interkulturelle Öffnung sollte in al-

len Feldern der sozialen Arbeit, darunter 

Bildungs- und Beschäftigungsträger, vo-

rangetrieben werden. Unter interkultu-

reller Öffnung wird ein Prozess verstan-

den, den Einrichtungen durchlaufen, um 

allen Menschen einen chancengleichen 

Zugang zu ihren Leistungen zu ermögli-

chen und eine bedarfs- und zielgruppen-

gerechte Versorgung mit Dienstleistun-

gen zu gewährleisten. Der Paritätische 

stellt hierzu Informationen bereit 

(http://www.der-

paritaetische.de/interkulturell) und bietet 

Fortbildungsangebote und gezielte Bera-

tung in den Landesverbänden und Bil-

dungswerken an. 

 Bedarfsgerechte Angebote durch Ko-

operation im Netzwerk machen: Die 

Zielgruppe der Flüchtlinge ist eine sehr 

heterogene Gruppe, weswegen sich ge-

rade kleinere Träger untereinander ver-

netzen müssen, um eine bessere Unter-

stützung der verschiedenen Lebenslagen 

und Bedürfnisse der Flüchtlinge zu ge-

währleisten. 

 Zielgruppenübergreifende Konkurrenz 

und Sondersysteme vermeiden: Paritäti-

sche Träger können dazu beitragen, dass 

Flüchtlinge einbezogen und Sondersys-

teme vermieden werden, indem sie kei-

ne exklusiven Angebote für Flüchtlinge 

zur Verfügung stellen, sondern diese in 

die Regelangebote einbinden. 

 Stärkere Einbeziehung ehrenamtlichen 

Engagements in der Arbeitsförderung: 

Ehrenamtliches Engagement der Bevöl-

kerung soll bei der Koordinierung von 

ehrenamtlicher Arbeit stärker in die 

Maßnahmen der Arbeitsförderung ein-

bezogen werden. 

 Lokale Netzwerke stärken: Die Arbeits-

marktförderung von Flüchtlingen muss 

in die verschiedenen lokalen Netzwerke 

(wie z.B. Migrantenselbstorganisatio-

nen, Flüchtlingsberatungsstellen, Kom-

munen und Ausländerbehörden) einge-

bunden sein. Paritätische Träger können 

den Aufbau dieser Netzwerke unterstüt-

zen. Örtlichen Ligen der Freien Wohl-

fahrtspflege wird empfohlen auf eine 

Einbeziehung der Migrantenselbstorga-

nisationen in die Beiräte der Jobcenter 

einzuwirken. 

 Sozialanwaltschaftliche Aktivitäten stär-

ken: Die paritätischen Mitgliedsorgani-

sationen, die mit der Problematik der 

Unterscheidung zwischen förderungs- 

und nicht förderungswürdigen Flücht-

lingen konfrontiert sind, sollten eigene 

Rahmenbedingungen schaffen (z.B. 

durch Eigenleistungen freie Kurskapazi-

täten vorhalten, Kooperationen mit 

Bleiberechtsnetzwerken u.a. aufbauen), 

um zu helfen Förderlücken für Personen 

ohne gesicherte Bleibeperspektive zu 

schließen.  

 Flexible Finanzierungsstrukturen schaf-

fen: Bei der Beschaffung von Fördermit-

teln sollten die Träger der Arbeitsförde-
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rung möglichst auf eine gute Mischung 

aus unterschiedlichen Finanzierungs-

quellen achten, da sich fachliche Ideen 

und Anforderungen nur in breit aufge-

stellten Finanzierungsstrukturen ver-

wirklichen lassen. 

 

 

Der Diotima-Ehrenpreis 2016 

geht an Prof. Dr. Christine 

Knaevelsrud, Berlin 

 

(wd). Am 22. April 2016 wurde Prof. Dr. 

Christine Knaevelsrud der Diotima-

Ehrenpreis der Bundespsychotherapeuten-

kammer (BPtK) für ihre außerordentlichen 

Leistungen in der Versorgung von traumati-

sierten Kriegs- und Folteropfern verliehen. 

Christine Knaevelsrud ist Professorin für 

Klinisch-Psychologische Intervention an der 

Freien Universität Berlin und als Psycholo-

gische Psychotherapeutin in der psychothe-

rapeutischen Praxis tätig. Von 2007 bis 2010 

war sie wissenschaftliche Leiterin im Be-

handlungszentrum für Folteropfer in Berlin. 

Dort half sie in beträchtlichem Ausmaß bei 

der Entwicklung, Evaluierung und Distribu-

tion einer internetbasierten Schreibtherapie 

zur Behandlung von traumatisierten Men-

schen im Irak.  

Bei diesem Therapieansatz findet die 

Behandlung komplett über das Internet statt, 

was es möglich macht auch Menschen in 

Ländern wie dem Irak, wo der Großteil der 

qualifizierten psychotherapeutischen Fach-

kräfte das Land verlassen hat, eine Behand-

lung zu ermöglichen. Die Behandlung der 

PatientInnen erfolgt dabei durch Fachkräfte 

aus Drittstaaten, welche die PatientInnen in 

ihrer Muttersprache behandeln. Inzwischen 

wurde das Potential der internetbasierten 

Schreibtherapie auch für Menschen in paläs-

tinensischen Gebieten, in Syrien und im Iran 

erkannt. Prof. Kneavelsrud untersucht zu-

dem, inwiefern sich die Anhörungen, denen 

sich Asylsuchende stellen müssen, auf deren 

psychische Gesundheit auswirken, und sie ist 

an der Entwicklung von neuen Behand-

lungsprogrammen für traumatisierte Men-

schen beteiligt. 

Schon 2008 verlieh die DGVT Prof. 

Knaevelsrud den DGVT-Förderpreis für her-

ausragende Nachwuchsleistungen auf dem 

Gebiet der Entwicklung der Verhaltensthe-

rapie, damals für ihre Dissertation. Diese 

erforschte die Wirksamkeit der an der Uni-

versität Amsterdam entwickelten internetba-

sierten Schreibtherapie „Interapy“ für post-

traumatische Belastungsstörungen im 

deutschsprachigen Raum. Zudem beschäftig-

te sich die Dissertation mit der Qualität und 

Entwicklung der therapeutischen Beziehung 

in der internetbasierten Therapie.  

Obwohl Christine Knaevelsrud der On-

line-Therapie anfangs skeptisch gegenüber-

stand, überzeugten sie die Erfolge und das 

Potential dieses Ansatzes. Zum Beispiel die 

Möglichkeit zur Anwendung der Therapie 

bei traumatisierten Menschen aus Kriegsge-

bieten. Auch Menschen, die aufgrund von 

Stigmatisierung, Schamgefühl oder fehlen-

der Mobilität normalerweise nicht therapeu-

tisch behandelt werden bzw. nicht bereit 

sind, eine/n PsychotherapeutIn aufzusuchen, 

könnten von einer internetbasierten Therapie 

profitieren.  Trotzdem betonte Prof. Knea-

velsrud 2008 in ihrer Danksagung auch die 

Grenzen der Online-Therapie und ermutigte 

dazu die internetbasierte Therapie als Ergän-

zung statt Konkurrenz zur traditionellen Psy-

chotherapie weiterzuentwickeln. 

Christine Knaevelsrud trägt mit ihrer 

Arbeit umfangreich dazu bei, dass psycho-

therapeutische Versorgungslücken geschlos-

sen werden. Besonders hervorzuheben ist, 

dass ihre Forschung einen hohen Bezug zur 

therapeutischen Praxis hat. Insbesondere ihre 

Innovationen in der Erschließung von neuen 

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen in 

therapeutisch unterversorgten Gebieten tra-

gen zur Verbesserung der Lebensqualität 

vieler Menschen bei.  
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Europäische Kommission legt 

Bericht über die Defizite der 

Flüchtlingspolitik vor 

 

(ja). Die EU-Kommission hat neun Ver-

tragsverletzungsverfahren wegen mangelhaf-

ter Umsetzung der EU-Asylvorschriften ver-

schärft. In einem Schreiben an alle Mitglied-

staaten wurde die Umsetzung der EU-

Umverteilungsregelung angemahnt. Die Be-

schlüsse treffen Deutschland (2 Fälle), Est-

land, Slowenien (2 Fälle), Griechenland, 

Frankreich, Italien und Lettland.  

Deutschland, Estland und Slowenien 

werden von der EU-Kommission dazu auf-

gefordert, die nationalen Maßnahmen mitzu-

teilen, die sie zur vollständigen Umsetzung 

der Asylverfahrensrichtlinie ergriffen haben. 

Ein weiterer Beschluss betrifft Deutschland 

wegen unterlassener Mitteilung von Umset-

zungsmaßnahmen zu der Richtlinie über 

Aufnahmebedingungen, die die Leistungen 

für Asylbewerber in der Zeit während der 

Prüfung ihres Asylantrags regelt. Am 23. 

September 2015 gingen bereits Aufforde-

rungsschreiben an diese Mitgliedsstaaten, 

auf die sie jedoch nicht reagiert haben. Des-

halb wurden mit Gründen versehene Stel-

lungnahmen an diese Mitgliedsstaaten ver-

sendet.  

Gegen Griechenland, Frankreich, Italien, 

Lettland und Slowenien laufen weitere Ver-

tragsverletzungsverfahren, weil der Kom-

mission von diesen Mitgliedsstaaten noch 

keine Mitteilung über die vollständige Um-

setzung der Richtlinie 2011/51/EU vorliegt. 

Diese fünf Mitgliedsstaaten hätten ihre Um-

setzungsmaßnahmen bis zum 20. Mai 2013 

mitteilen müssen. Nach einem Aufforde-

rungsschreiben im Juli 2013 wurden Einzel-

heiten mitgeteilt, eine Prüfung ergab jedoch, 

dass die Richtlinie nicht vollständig umge-

setzt bzw. nicht alle Einzelheiten mitgeteilt 

wurden. Deshalb hatte die Kommission be-

schlossen, mit Gründen versehene Stellung-

nahmen an die betreffenden Mitgliedstaaten 

zu schicken.  

Österreich soll aufgrund seiner Notsitua-

tion teilweise und vorübergehend aus dem 

Umverteilungsmechanismus ausgenommen 

werden.  

Die Gesamtzahl der Beschlüsse wegen 

unvollständiger oder mangelhafter Umset-

zung der EU-Asylvorschriften hat sich seit 

dem 23. September 2015 auf 58 erhöht.  

Zudem hat die Kommission auch die 

Bedeutung einer vollständigen Durchführung 

der EU-Verteilungsregelung unterstrichen. 

Alle Mitgliedsstaaten sind an die Beschlüsse 

des Rates gebunden und müssen ihren Ver-

pflichtungen vor Ablauf der Zweijahresfrist 

nachkommen. Das schleppende Vorankom-

men der Verteilung hat mehrere Gründe. 

Dazu zählen fehlende Anlaufstellen für Ge-

sundheits- und Sicherheitsüberprüfungen 

und unzureichende Aufnahmekapazitäten in 

den Aufnahmemitgliedstaaten. Verzögerun-

gen und unzumutbare Präferenzen bei der 

Angabe und Festlegung verfügbarer Plätze 

durch die Mitgliedsstaaten muss ein Ende 

gesetzt werden.  

Kommentar (HV): Die Flüchtlingspolitik 

der EU steht symbolisch für das Dilemma 

des Staatenbundes. Die EU ist in den 60-er 

Jahren angetreten als Wirtschaftsgemein-

schaft („EWG“ – Europäische Wirtschafts-

gemeinschaft), die den „freien“ Handel (= 

Abbau von Handelshindernissen) und in der 

Folge davon Vorteile für die Wirtschaft um-

fasste und auch mehr Wohlstand für die 

Bürger versprach. Dafür gab es eine breite 

Zustimmung bei den Bürgern in den beteilig-

ten Staaten. Die EU sollte, so der Anspruch 

der Bürger, darüber hinaus auch gesell-

schaftliche Entwicklungen befördern: Mehr 

Bürgerrechte, mehr soziale Sicherheiten, 

mehr Rechtsstaatlichkeit und eine bessere 

Garantie von Menschenrechten – speziell 

auch in den Staaten der Gemeinschaft, in 

denen es diesbezüglich Defizite (neudeutsch: 

Entwicklungspotentiale) gab. Gerade die 

Umsetzung von Asylrecht und des Rechtes 

auf faire Prüfverfahren bei Asylanträgen 

lassen sich aber als Prüfkriterium verstehen 

für die Frage, wie es um die Umsetzung der 

o. g. Ziele steht. Die EU erweist sich hier 

nicht nur als zahnloser Tiger, der zwar über 

Jahren hinweg Missstände bei den Mit-

gliedsstaaten kritisiert aber offenbar keine 
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Macht hat diese abzustellen bzw. ernsthaft 

zu sanktionieren. Darüber hinaus zeigt sich, 

was noch viel schlimmer ist, dass viele nati-

onale Regierungen Schwierigkeiten haben, 

die mit der EU vereinbarten Ziele auch kon-

sequent umzusetzen – selbst die Deutsche 

Bundesregierung. In mehreren Staaten zei-

gen sich sogar heftige Gegenbewegungen 

(Großbritannien, Ungarn u.a.), so dass das 

Fundament der EU ins Wanken gerät. Viel-

leicht geht es so auch nicht: Neoliberales 

Wirtschaften und Globalisierung ohne öko-

logische Nachhaltigkeit, ohne Berücksichti-

gung von sozialen Ansprüchen und Men-

schenrechten (z.B. bei den Arbeitern in den 

Fabriken, die von EU-Firmen beauftragt 

werden, z.B. in Bangladesch) oder ohne Be-

rücksichtigung der Folgen der eigenen Pro-

duktion (z.B. von Waffenfirmen) ist nicht 

länger akzeptabel. Und die Augen vor diesen 

Problemen zu verschließen, ist kein tragfähi-

ges Konzept für die Zukunft. 

Weitere Informationen zur EU-

Flüchtlingspolitik und ihren „Verbesse-

rungspotentialen“ finden Sie hier: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

270_de.html 

 

 

Umfrage: EU-Bürger für fai-

re Verteilung der Flüchtlinge 

 

(wd). Die große Mehrheit der EU-Bürger 

will eine europäische Antwort auf die 

Flüchtlingskrise und ist für eine faire Las-

tenverteilung auf alle Länder. Nationalen 

Alleingängen erklärte sie eine klare Absage. 

Dieses Meinungsbild zeichnet die im De-

zember 2015 durchgeführte »eupinions«-

Umfrage der Bertelsmann Stiftung, die bei 

11.410 Bürgern aus allen EU-

Mitgliedsstaaten (EU28) die Einstellungen 

zu Asyl- und Migrationspolitik abgefragt 

hat. 

Danach sprechen sich 87 Prozent der 

Befragten für eine gemeinschaftliche Siche-

rung der EU-Außengrenzen aus. 79 Prozent 

wünschen sich eine faire Verteilung der 

Asylsuchenden auf alle Länder der Union 

und ebenfalls 79 Prozent wollen die Reise-

freiheit innerhalb der EU geschützt sehen. 

Eine große Mehrheit von 69 Prozent unter-

stützt auch die Forderung, dass diejenigen 

Staaten, die es ablehnen, ihren Teil der Ver-

antwortung zu tragen, weniger Geld aus der 

EU-Kasse erhalten sollen. 

79 Prozent aller Europäer sprechen sich 

laut der Umfrage für eine gemeinsame euro-

päische Asyl- und Migrationspolitik aus. 52 

Prozent plädierten für eine federführende 

Verantwortung der EU, 27 Prozent für eine 

geteilte Verantwortung zwischen der EU und 

den Mitgliederstaaten und nur 22 Prozent 

würden die Migrationspolitik lieber ihrem 

eigenen Land überlassen. 

Die Umfrage zeigt zugleich einen Gra-

ben zwischen den alten und den neuen Mit-

gliedsstaaten: Während in den alten Mitglie-

derstaaten 85 Prozent eine faire Verteilung 

der Asylbewerber befürworten, sind es in 

den neuen lediglich eine knappe Mehrheit 

von 54 Prozent. 77 Prozent der Bürger in den 

alten Mitgliedstaaten fordern, dass jene Staa-

ten, die bei einer fairen Aufteilung der Asyl-

bewerber nicht mitmachen, dafür finanzielle 

Nachteile in Kauf nehmen sollten; in den 

neuen Mitgliederstaaten sind es lediglich 41 

Prozent. 

Aus den hohen Zustimmungswerten für 

eine gemeinsame europäische Asyl- und 

Migrationspolitik lasse sich nicht schließen, 

dass die Europäer ebenso positiv auf die neu 

Ankommenden schauen. In dieser Frage 

zeigt die »eupinions«-Umfrage eher eine 

gespaltene Bürgerschaft: 50 Prozent erklä-

ren, dass sie sich manchmal wie Fremde im 

eigenen Land fühlen. 58 Prozent fürchten 

negative Folgen für die Sozialsysteme. Und 

54 Prozent der EU-Bürger finden, dass die 

Kriterien für Asylbewerber nicht zu großzü-

gig ausgelegt werden sollten. 

Die Umfrage steht unter dem Titel 

»Grenzsicherung und Reisefreiheit – Was 

die Bürger von einer europäischen Asyl- und 

Migrationspolitik erwarten »auf 

www.bertelsmann-stiftung.de« zum kosten-

losen Download bereit. 

Quelle: Bank für Sozialwirtschaft (BFS-

INFO) 4/2016 
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PatientInnenwohl aufgrund 

von Kostendruck in den  

Kliniken zweitrangig 
 

Stellungnahme des Deutschen Ethikrates
2  

 

Die Krankenhäuser stehen in Deutschland 

derart unter ökonomischem Druck, dass zu-

nehmend das PatientInnenwohl darunter lei-

det. Es gehe immer häufiger um die lukra-

tivste Behandlung statt um das PatientIn-

nenwohl. Dies kritisiert der Deutsche Ethik-

                                                           
2
 Der Deutsche Ethikrat ist ein unabhängiger Sachver-

ständigenrat, dem 26 Mitglieder angehören, die je zur 
Hälfte von der Bundesregierung und dem Bundestag 

bestimmt werden. Die Amtszeit beträgt 4 Jahre und 

kann einmal verlängert werden. Z Zt. gibt es einen grö-

ßeren Wechsel in dem Gremium. Die neue konstituie-

rende Sitzung fand am 28. April 2016 statt. Bislang 

gehörte der Diplompsychologe und Psychologische 
Psychotherapeut Michael Wunder dem Gremium an 

(vgl. Interview mit M. Wunder in PTJ 3/2014, S. 252-

256). Dem nächsten Gremium wird der Diplompsycho-
loge Prof. Dr. Andreas Kruse angehören. 

Der Deutsche Ethikrat hat in der Vergangenheit 

immer wieder wichtige Themen aufgegriffen und in 
Statements und Positionen öffentlich Stellung bezogen, 

wie z. B. zum Inzestverbot, zum Hirntod, zur Organ-

spende sowie zur Genitalbeschneidung. 

rat in seiner letzten Expertise, die er am 5. 

April 2016 auf seiner Pressekonferenz vor-

stellte.  

Mit der Stellungnahme „PatientInnen-

wohl als ethischer Maßstab für das Kranken-

haus“ kritisiert der Ethikrat die zunehmende 

Ökonomisierung in den Kliniken und mahnt 

an, das Wohl der PatientIn in den Mittel-

punkt zu stellen. Aufgrund des Abrech-

nungssystems haben Krankenhäuser die 

Tendenz, insbesondere gewinnbringende 

Behandlungen durchzuführen. Deutschland 

liegt bei bestimmten Operationen häufig weit 

über den internationalen Vergleichswerten, 

ohne dass dabei ein Gesundheitsgewinn für 

PatientInnen erkennbar sei. Als Ursache der 

Entwicklung sieht der Ethikrat, dass die 

Krankenkassen vor allem die Ausgaben ver-

ringern, während die Leistungserbringer ihre 

Erträge steigern wollen. Hier stelle sich die 

Frage nach dem leitenden normativen Maß-

stab der Krankenhausversorgung. Von den 

Ärzten sei zu hören – so der Ethikrat -, dass 

der ständige ökonomische Druck und die 

spezifischen Bedingungen des DRGs-

Systems Handlungen nahelegten, die sie als 

ethisch problematisch empfinden. Dazu ge-

Psychotherapeutische Behandlung von Geflüchteten – 

Hinweise zur Antragstellung bei den unterschiedlichen Kostenträgern 
 

Bei der Antragstellung und Abrechnung der Behandlung von Flüchtlingen sind die jeweils 

geltenden Vorgaben der unterschiedlichen Kostenträger zu beachten. Licht in den (Paragra-

fen-)Dschungel bringen eine Reihe von aktuellen Informations-Unterlagen, auf die wir Sie 

gerne aufmerksam machen möchten: 

 

„Fragen der Abrechnung der Behandlung von Flüchtlingen“, Rosa Beilage, Ausgabe 

4/2015, http://www.dgvt-bv.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Rosa_Beilage/Heft_ 

Rosa_Beilage_Inhaltsangabe_pdf.pdf 

 

Abrechnungshinweise der KV Bayern: https://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-

korrektur/besondere-kostentraeger/behandlung-von-asylbewerbern/ 

 

Broschüre der BAfF (Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flücht-

linge und Folteropfer): http://www.baff-zentren.org/baff-fluechtlinge_in_unserer_praxis/. 

 

Unterlagen der Bundespsychotherapeutenkammer: Wie beantrage ich eine Ermächtigung 

zur vertragspsychotherapeutischen Versorgung von Flüchtlingen?  

http://www.bptk.de/publikationen/bptk-infomaterial.html 
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hört u. a. eine frühe Entlassung von Patien-

tInnen und eine später eingeplante Wieder-

aufnahme unter einer anderen Diagnose aus 

abrechnungstechnischen Gründen. Beson-

ders besorgniserregend aus Sicht des Ethi-

krates ist es, dass eine angemessene Kom-

munikation unter den gegebenen Umständen 

kaum noch möglich sei. „Das PatientInnen-

wohl erfordert neben einer qualitativ hoch-

wertigen medizinischen Behandlung auch 

eine patientInnenorientierte Kommunikati-

on“. Dafür soll zukünftig mehr Zeit sein. 

Außerdem betont der Ethikrat, dass Patien-

tInnen auch eine zweite Meinung einholen 

können und dass sie dass, häufiger als es 

bisher getan wird, auch tun sollten. Der 

Ethikbeirat mahnt auch an, dass PatientInnen 

mit besonderen Bedarfen stärker berücksich-

tigt werden müssen. Er nennt dabei Kinder 

und Jugendliche, Menschen mit hohem Le-

bensalter, mit Demenz, mit Behinderung und 

Migrationshintergrund. Die Ratsmitglieder 

empfehlen u. a. kinderspezifische DRGs ein-

zuführen oder die Kindermedizin vom DRG-

Abrechnungssystem zu entkuppeln. Viele 

Krankenhäuser seien auch mit der Behand-

lung von Behinderten überfordert, sodass 

manche Kliniken sogar behinderte PatientIn-

nen mit nicht immer nachprüfbaren Argu-

menten abweisen würden. Menschen mit 

Behinderung sollte im Krankenhaus eine 

zusätzliche Assistenzpflege ermöglicht wer-

den. Auch für die Pflege fordert der Ethikrat 

Veränderungen, und zwar einen sachgerech-

ten Pflegeschlüssel. Es soll festgelegt wer-

den, wie viele Pflegekräfte mit welcher Qua-

lifikation für bestimmte Stationen mindes-

tens eingesetzt werden müssen. Darüber hin-

aus schlägt der Deutsche Ethikrat vor, Krite-

rien für eine am PatientInnenwohl ausgerich-

tete Krankenhausplanung zu entwickeln und 

bundeseinheitliche Standards einzuführen 

sowie die Schnittstellenproblematik zwi-

schen stationärem und ambulantem Sektor 

erneut unter dem besonderen Aspekt des 

PatientInnenwohls systematisch zu analysie-

ren und zu evaluieren. 

 

Waltraud Deubert 

Bundesteilhabegesetz und 

Pflegestärkungsgesetz:  

Referentenentwürfe liegen 

vor! 

 

(bsch). Sozialpolitischer Anspruch trifft 

finanzpolitische Wirklichkeit 

 

Seit Dienstag, dem 26.4.2016, gibt es ihn 

endlich: den bereits für Ende Herbst 2015 

versprochenen Entwurf des Bundesteilhabe-

gesetzes (BthG) und gleichzeitig auch den 

Entwurf des Pflegestärkungsgesetzes III 

(PSG III). Mit dem BthG sollen die Rege-

lungen für Eingliederungshilfe für Menschen 

mit Behinderungen die der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 

übernehmen. Das PSG III soll mit der Ein-

führung von Steuerungsinstrumenten die 

Rolle der Kommune in dem Auf- und Aus-

bau einer regionalen Pflegeinfrastruktur 

stärken und die gesetzlichen Voraussetzun-

gen zur Einführung des neuen Pflegebedürf-

tigkeitsbegriffes in die Hilfe zur Pflege nach 

SGB XII schaffen. 

 

Bundesteilhabegesetz (BthG) 

 

Spätestens seit 2007 fordern die Sozialminis-

terinnen und –minister der Länder, die sich 

einmal jährlich in der Arbeits- und Sozial-

ministerkonferenz (ASMK) treffen, den 

Bund auf, die Eingliederungshilfe zu refor-

mieren. Gemeinsam mit der Behinderten-

selbsthilfe fordert die ASMK die Personen-

zentrierung der Leistungen anstelle der Ori-

entierung an Institutionen. Die notwendige 

Unterstützung und Assistenz muss, so eine 

zentrale Forderung beider Seiten, unabhän-

gig vom Ort der Erbringung gleich sein. 

Letztlich geht es um eine Neubewertung der 

Institutionen, also insbesondere den 

Wohneinrichtungen und der Werkstätten für 

behinderte Menschen (WfbM). Alternative 

Wohnformen, gerade im ambulanten Be-

reich, und alternative Formen, um die Teil-

habe am Arbeitsleben außer der Werkstatt zu 

ermöglichen, zu fördern ist ein zentrales An-

liegen in diesem Prozess.  
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Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe 

stiegen in den letzten fünf Jahren jährlich um 

gut 5,5 bis 6,0 Prozent, die sich bundesweit 

in 2014 auf ca. 15 Mrd. € summiert haben. 

Ausgaben, die von Kommunen und Ländern 

als den Trägern der Eingliederungshilfe auf-

zubringen sind. Deshalb soll sich nach Sicht 

von Ländern und Kommunen auch der Bund 

an den Kosten der Eingliederungshilfe betei-

ligen. In der Koalitionsvereinbarung von 

2013 hatten die Koalitionsparteien 

CDU/CSU und SPD dafür eine Summe von 

5 Mrd. € vorgesehen. 

Diese Entlastung von 5 Mrd. € sollte 

durch das Bundesteilhabegesetz erfolgen. 

Damit die Entlastung direkt in den Sozial-

haushalten von Ländern und Kommunen 

wirksam werden, hatten die Länder die Ein-

führung eines Bundesteilhabegeldes vorge-

schlagen; denn nach den Regeln des Grund-

gesetzes kann der Bund sich nur an Geld-, 

nicht aber an Sachleistungen beteiligen. Mit 

dem Bundesteilhabegeld bekäme jeder 

Mensch mit einer wesentlichen Behinderung 

monatlich 660 €, um davon die notwendigen 

Assistenz- und Unterstützungsleistungen zu 

finanzieren. Braucht er mehr, hätte er dann 

weiterhin einen Anspruch auf Eingliede-

rungshilfe. Letztlich würden Länder und 

Kommunen um die 660 € pro Person und 

Monat entlastet. Gleichzeitig würde das 

Selbstbestimmungsrecht des Menschen mit 

Behinderung gestärkt, denn er könnte selbst 

entscheiden, bei wem er diese Leistungen 

„einkauft“. 

Doch die Koalitionsfraktionen halten mit 

dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf ihr 

Versprechen, dass sich der Bund mit 5 Mrd. 

€ an den Kosten der Eingliederungshilfe be-

teiligt, nicht ein. Ein Bundesteilhabegeld ist 

nicht vorgesehen. Stattdessen verweist der 

Bund auf seine Kostenbeteiligung in der 

Flüchtlingshilfe und bei der Grundsicherung 

nach SGB II und SGB XII. Aufgrund der 

erbitterten Streits zwischen den „Geberlän-

dern“ Bayern, Hamburg und Hessen und den 

13 „Nehmerländern“ einerseits und anderer-

seits zwischen den 16 Ländern und dem 

Bund drohte das geplante Bundesteilhabege-

setz zu scheitern, denn Bayern hatte ein Veto 

gegen die Veröffentlichung des Gesetzent-

wurfes eingelegt, um es in diesen Verhand-

lungen als „Pfand“ zu nutzen. Somit sieht 

der jetzt veröffentlichte Gesetzentwurf keine 

Beteiligung des Bundes an den Kosten der 

Eingliederungshilfe vor. 

Weitere Details zum Bundesteilhabege-

setz und zum Pflegestärkungsgesetz III fin-

den Sie in dem vollständigen Artikel auf 

dem Homepage unter http://www.dgvt.de/ 

aktuell/details/article/bundesteilhabegesetz-

und-pflegestarkungsgesetz-

referentenentwa14rfe-veraffentlicht-

sozialpolitischer-anspruch-trifft-

finanzpolitische-wirklichkeit/ 

 

Fazit 

 

Ein Teil der vorgesehenen Regelungen wird 

die Teilhabe von Menschen mit Behinderun-

gen und von Menschen mit Pflege- und Be-

treuungsbedarf verbessern. Es werden mit 

den vorliegenden Entwürfen nicht alle For-

derungen und Erwartungen der Menschen 

mit Behinderungen erfüllt; die Leistungser-

bringer werden ihre Angebote und damit 

einhergehend die vorgehaltenen Strukturen 

anpassen und verändern müssen. Zentraler 

Kritikpunkt aller drei „Parteien“ – Leistungs-

träger, Leistungserbringer und Leistungsbe-

rechtigte – ist aber, dass die Frage, ob und 

wie sich der Bund an den entstehenden Kos-

ten beteiligen wird, nicht beantwortet wird. 

Ohne eine Antwort auf diese Frage werden 

die Länder diesen gesetzlichen Änderungen 

nicht zustimmen können, weil sie nach gülti-

gem Recht die Mehrkosten zu tragen haben. 

 

Zeitplan 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales strebt eine baldige Einleitung der Res-

sortabstimmung, Länderbeteiligung und 

Verbändeanhörung an. Letztere sind vom 23. 

- 25. Mai vorgesehen, die Kabinettssitzung 

ist für den 28.6. geplant. Die erste Lesung im 

Bundesrat soll am 16.9.16 sein. 
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Studie zur medialen Stigmati-

sierung von Menschen mit 

psychischen Störungen 

 

(ja). Das Zentralinstitut für Seelische Ge-

sundheit (ZI) hat eine Studie durchgeführt, in 

der untersucht wurde, wie in den Medien 

über den Germanwings-Flugzeugabsturz am 

24. März 2015 und seine Ursache/n berichtet 

wurde und ob es eine Berichterstattung gab, 

die Stigmata
3
 begünstigte. Hintergrund für 

diese Studie war, dass dieser Absturz zu 

Diskussionen um das Thema „Verbrechen 

und/oder psychiatrische (depressive) Erkran-

kungen“ führte, da der Absturz (bei dem alle 

Insassen ums Leben kamen), vom Kopiloten 

vorsätzlich herbeigeführt wurde und die Be-

richterstattung sich auf eine psychische Er-

krankung als möglichen Erklärungsansatz 

für die Tat fokussierte.  

In der Studie wurden Artikel, Meldun-

gen und Kommentare über den Absturz ana-

lysiert, die zwischen dem 24. März 2015 und 

dem 30. Juni 2015 veröffentlicht wurden. 

Insgesamt handelte es sich dabei um 251 

Texte aus zwölf verschiedenen überregiona-

len Printmedien. Bei der Textanalyse wurde 

zwischen „riskanter Berichterstattung“ und 

„expliziter Stigmatisierung“ differenziert.  

Zu „expliziter Stigmatisierung“ wurden 

Berichte gezählt, in denen eine Stigmatisie-

rung offensichtlich erkennbar und für den 

Leser eindeutig identifizierbar war (z.B. Ar-

tikel, die Begriffe wie „Irre“, „Verrückte“, 

„Geisteskranke“ enthielten). Die Analyse 

zeigte insgesamt in 31,5 Prozent der Texte 

mindestens eine explizite Stigmatisierung.   

Als „riskante Berichterstattung“ wurden 

kausale Verknüpfungen zwischen psychi-

scher Krankheit und kriminellem Verhalten 

subsumiert, wenn diese nicht in einen erklä-

renden Kontext gestellt wurden und daher 

die Befürchtung nahelegten, dass Menschen 

                                                           
3
 Anmerkung: Die Autoren definieren Stigmatisierung 

als „Zuschreibung von Merkmalen, die diskreditierend 

sind, woraus für psychisch erkrankte Menschen im 
privaten oder beruflichen Leben erhebliche Nachteile 

entstehen können.“ (von Heydendorff & Dreißing, 

2015, S. 2) 

mit psychischen Störungen gefährlich und 

kriminell sein können. Hier zeigte die Ana-

lyse in den ausgewerteten Texten, dass 

mehrheitlich eine psychische Erkrankung 

des Kopiloten als Erklärung für den Absturz 

herangezogen wurde, ohne dass diese Über-

legungen in einen größeren Kontext über die 

wissenschaftlich differenziert beschriebenen 

Zusammenhänge zwischen psychischer Er-

krankung und Kriminalität gestellt wurden 

(64,1 Prozent). Andere Erklärungen spielten 

nur eine geringe Rolle. In 39,4 Prozent aller 

Texte wurde die Diagnose Depression in 

Zusammenhang mit dem bewusst herbeige-

führten Absturz gebracht und als mögliche 

Ursache für die Geschehnisse genannt. Die 

Symptome einer Depression wurden jedoch 

nur in 5,6 Prozent der Texte aufgelistet. 

Sachliche Informationen über die Erkran-

kung gab es insgesamt nur in 9,3 Prozent der 

Texte. Bei 6,8 Prozent der Texte wurden 

sogar noch weitere Verdachtsdiagnosen, wie 

beispielsweise Narzissmus, genannt. Der 

Flugzeugabsturz wurde in 42,2 Prozent der 

Texte als Suizid eingestuft. Der Begriff „Er-

weiterter Suizid“ kam insgesamt in 3,1 Pro-

zent der Texte vor. Im Zeitverlauf wurden in 

den Berichten immer häufiger psychische 

Störungen als Erklärung für die Tat herange-

zogen. Auch die Diagnose Depression und 

der Begriff Suizid wurden immer häufiger 

genannt.  

Zusammenfassend kann man bei der Be-

richterstattung von einer Fokussierung auf 

eine psychische Erkrankung des Kopiloten 

als Absturzursache sprechen. Grundsätzlich 

ist nichts verkehrt daran, wenn die Medien 

über solche Ereignisse umfassend berichten 

und auch nicht, dass psychische Störungen 

als Erklärungsansatz in Betracht gezogen 

werden. Bedenklich ist jedoch, wenn eine 

kausale Verbindung zwischen einer psychi-

schen Störung (Depression) und einer krimi-

nellen Tat gezogen wird ohne dass aktuelle 

wissenschaftliche Erkenntnisse berücksich-

tigt werden. Es gibt zahlreiche wissenschaft-

liche Studien über den Zusammenhang zwi-

schen psychischen Störungen und Kriminali-

tät. Diese Studien zeigen recht deutlich, dass 

viele Menschen mit psychischen Störungen 
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keinerlei Tendenzen zu gewalttätigen Hand-

lungen haben. Zudem konnte der Zusam-

menhang zwischen der depressiven Symp-

tomatik und der Gewalttat bislang nicht ein-

deutig geklärt werden. Insbesondere für de-

pressive Menschen wäre eine solche Tat 

auch sehr untypisch, da sie die Aggressionen 

eher gegen sich selbst richten und nicht ge-

gen andere Menschen.  

Die Autoren ziehen aus den Ergebnissen 

dieser Studie die Schlussfolgerung, dass 

durch eine medial hergestellte Kausalität von 

psychischen Erkrankungen und der kriminel-

len Tat sowie durch eine stigmatisierende 

Berichterstattung die Gefahr einer Stigmati-

sierung und Selbststigmatisierung von psy-

chisch Erkrankten besteht, die keinerlei ge-

walttätige und/oder kriminelle Tendenzen 

haben. Daher empfehlen sie, dass die Medi-

en nicht nur eine umfassende Berichterstat-

tung, sondern auch die Nebenwirkungen ih-

rer Berichterstattung im Blick haben sollten. 

Es wäre sinnvoll, wenn sich die Berichter-

statter bei der Recherche für die Artikel an 

den zahlreichen Empfehlungen verschiede-

ner Institutionen (z. B. der Weltgesundheits-

organisation) orientieren und die Gescheh-

nisse auch in einen wissenschaftlichen Kon-

text bringen würden. Da die Medien einen 

großen Einfluss auf die Meinungsbildung 

haben
4
 , sollte auf eine wertende und drama-

tisierende Sprache verzichtet werden und bis 

zur eindeutigen Ursachenklärung sollte die 

Berichterstattung zurückhaltend sein. Zu-

sätzlich wäre es sinnvoll, umfassend über 

Genese, Charakteristik und Behandlungs-

möglichkeiten von psychischen Störungen 

zu berichten.  

Ein positives Beispiel ist ein Artikel aus 

der ZEIT, der am 24. März 2016 veröffent-

                                                           
4
 Der jährlich erscheinende Medienvielfaltsmonitor der 

Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (letzte 
Veröffentlichung am 16. November 2015) gibt einen 

Überblick über den Einfluss der Medien auf die Infor-

mations- und Meinungsbildung in Deutschland. Der 
größte Einfluss wird (wie auch in den letzten Jahren) 

dem Fernsehen zugeschrieben (35,9 Prozent), noch vor 

den Tageszeitungen (21,0 Prozent), den Online-Medien 
(20,6 Prozent) und dem Radio (19,7 Prozent). 

https://www.blm.de/aktivitaeten/forschung/medienvielfa

ltsmonitor.cfm 

licht wurde. In diesem Artikel wird über die-

se Studie berichtet. Zudem wird auf zwei 

weitere Studien eingegangen, in denen die 

Stabilität von Einstellungen und die media-

len Einflussmöglichkeiten untersucht wur-

den. Zusätzlich zu diesem Artikel wurden 

verschiedene Informationen rund um das 

Thema Depression abgedruckt. Dies wurde 

übrigens auch schon in früheren Artikeln der 

ZEIT so gehandhabt, wenn über den Flug-

zeugabsturz berichtet wurde.  

 

Quelle: Von Heydendorff, S. C. & Deißing, 

H. (2016). Mediale Stigmatisierung psy-

chisch Kranker im Zuge der „German-

wings“-Katastrophe. Psychiatrische Praxis. 

doi:10.1055/s-0042-101009 

Online verfügbar unter: https://www 

.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/ 

10.1055/s-0042-101009.pdf 

Artikel aus der ZEIT: 

http://www.zeit.de/2016/12/psychologie-

germanwings-depression-pilot-

stigmatisierung-psychische-krankheit 

 

 

Unabhängige Kommission: 

Opfer von sexuellem  

Missbrauch werden gehört 

 

(wd). Der Deutsche Bundestag hat sich im 

Sommer 2015 für die Einrichtung einer Auf-

arbeitungskommission ausgesprochen. Die 

Kommission wurde vom Unabhängigen Be-

auftragten, Johannes-Wilhelm Rörig, im Ja-

nuar 2016 bis zum Ende seiner Amtszeit, 

Ende März 2019, berufen. Die sieben Kom-

missionsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 

Wir haben bereits in der VPP 2/2016 zu Da-

ten und Faktion zur „Aufarbeitungskommis-

sion Kindesmissbrauch“ berichtet.  

Am 3.5.2016 hat die Unabhängige 

Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen 

Kindesmissbrauchs nun die Arbeit aufge-

nommen. Schwerpunkt der Aufarbeitungs-

kommission soll die Anhörung von Be-

troffenen sein. Opfer sollen bereits ab Herbst 

2016 angehört werden. Ein Zwischenbericht 

soll im März 2019 erscheinen. „Die neue 
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Kommission wird dazu beitragen, dass Ver-

antwortliche in Politik und Gesellschaft eine 

größere Vorstellung davon bekommen, wel-

ches enorme Leid und welche schweren Fol-

gen sexueller Kindesmissbrauch im Leben 

von Menschen – und damit auch in unserer 

Gesellschaft – anrichtet“, so Rörig. „Wir 

dürfen Kinder nicht länger den Schutz vor-

enthalten, den wir ihnen schon längst geben 

könnten! Nur durch konsequent politisches 

und gesellschaftliches Handeln kann der tau-

sendfache Missbrauch beendet werden.“  

Die Kommission wird Missbrauch in In-

stitutionen und in weiteren Kontexten wie 

beispielsweise in der Familie, durch Fremd-

täter/-innen oder durch rituelle Gewalt in der 

Bundesrepublik Deutschland und der DDR 

untersuchen. Sie wird Strukturen aufdecken, 

die Missbrauch in der Vergangenheit ermög-

licht und Aufarbeitung verhindert haben, 

Forschung initiieren und Eckpunkte einer 

gelingenden Aufarbeitung von sexuellem 

Missbrauch modellhaft für Einrichtungen 

und Organisationen entwickeln. Hierzu wird 

die Kommission bundesweit Betroffenen das 

Sprechen in vertraulichen und öffentlichen 

Anhörungen ermöglichen. Zudem wird sie 

schriftliche Berichte von Betroffenen aus-

werten, Zeitzeugengespräche, Werkstattge-

spräche und Fachveranstaltungen durchfüh-

ren, Archivrecherche und Dokumentenana-

lyse betreiben und vorliegende Aufarbei-

tungsberichte auswerten. International ist die 

Aufarbeitungskommission die erste Kom-

mission, die Missbrauch in institutionellen 

Einrichtungen und in weiteren Kontexten in 

den Fokus nehmen wird. 

Betroffene können mit der Kommission 

anonym und kostenfrei unter 0800-40 300 

400 oder www.aufarbeitungskommission.de 

in Kontakt treten. 

 

KBV engagiert sich gegen  

Kindesmissbrauch 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

(KBV) und der Unabhängige Beauftragte der 

Bundesregierung haben eine gemeinsame 

Vereinbarung zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch un-

terschrieben, in der Präventions- und Inter-

ventionsmaßnahmen für ärztliche und psy-

chotherapeutische Praxen festgehalten wur-

den. Mit der Unterzeichnung der Vereinba-

rung verpflichtet sich die KBV, alle Mög-

lichkeiten zu nutzen, um Kindern und Ju-

gendlichen Schutz und Hilfe bei sexualisier-

ter Gewalt anzubieten. 

 

Weitere Informationen:  

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/ 

ww.kbv.de/html/1150_20758.php 

 

 

Innovationsfonds: Neue  

Impulse für die Versorgung? 

 

Der Innovationsausschuss des Gemeinsamen 

Bundesausschusses (G-BA) hat am 8. April 

2016 die Förderkriterien und die Schwer-

punkte für die erste Förderwelle des Innova-

tionsfonds beschlossen. Das Versorgungs-

stärkungsgesetz sieht vor, dass mit Hilfe die-

ses Innovationsfonds künftig neuartige Ver-

sorgungsformen erprobt werden sollen. Da-

für stehen 300 Millionen Euro jährlich von 

2016 bis 2019 zur Verfügung. Der Innovati-

onsausschuss des G-BA ist für die Vertei-

lung der Gelder verantwortlich. Ihm gehören 

drei VertreterInnen des GKV-Spitzen-

verbandes, jeweils eine Vertretung von der 

Kassenärztlichen und der Kassenzahnärztli-

chen Bundesvereinigung an sowie ein Ver-

treter der Deutschen Krankenhausgesell-

schaft. Hinzu kommen die Vertretungen der 

Bundesministerien für Gesundheit und For-

schung. Zudem gibt es einen Wissenschaftli-

chen Beirat. Auch die Patientenvertreter sind 

beteiligt und können eigene Anträge stellen. 

Und selbstverständlich ist der unparteiische 

Vorsitzende, Prof. Josef Hecken, mit von der 

Partie. Bei der Beantragung von Fördergel-

dern für neue Versorgungsmodelle, die über 

die Regelversorgung hinausgehen, sind die 

Förderkriterien und Details zu beachten. 

Themenspezifische Projekte können laut 

der Veröffentlichung der Ärztezeitung vom 

10.04.2016 in folgenden Bereichen gefördert 

werden: 



S. 18 

 Versorgungsmodelle in strukturschwa-

chen und ländlichen Gebieten 

 Modellprojekte zur Arzneimitteltherapie 

und deren Sicherheit 

 Versorgungsmodelle unter Nutzung von 

Telemedizin, Telematik und E-Health 

sowie 

 Versorgungsmodelle für Spezielle Pati-

entengruppen wie ältere Menschen, 

Menschen mit psychischen Erkrankun-

gen, pflegebedürftige Patienten, Kinder 

und Jugendlichen sowie Menschen mit 

seltenen Erkrankungen 

 

Ein Viertel des Innovationsbudgets ist für 

Versorgungsforschung reserviert. Die För-

derschwerpunkte sind: 

 Weiterentwicklung der Qualitätssiche-

rung und Patientensicherheit, 

 Verbesserung von Instrumenten zur 

Messung von Lebensqualität für be-

stimmte Patientengruppen, 

 innovative Konzepte patientenorientier-

ter Pflege unter besonderer Berücksich-

tigung der Arbeitsteilung und der 

Schnittstellen sowie der Integration aus-

ländischer anerkannter Pflegefachkräfte, 

 Verbesserung der Bedarfsgerechtigkeit 

und Wirtschaftlichkeit in der GKV-

Versorgung, 

 Ursachen, Umfang und Auswirkungen 

administrativer und bürokratischer An-

forderungen auf die Patientenversorgung 

sowie die Entwicklung geeigneter Lö-

sungsansätze, 

 Einsatz und Verknüpfung von Routine-

daten 

 

Anträge müssen elektronisch eingereicht 

werden (Einreichfrist: 5.7.2016). 

Ferner sollen Versorgungsforschungs-

projekte unterstützt werden, mit denen Se-

lektivverträge nach § 73c und 140a SGB V 

evaluiert werden. Projektskizzen und Anträ-

ge müssen über das Internet-Portal des DLR-

Projektträgers elektronisch eingereicht wer-

den. 

In einer zweiten Förderbekanntmachung 

sind die geriatrische Versorgung, Modelle 

zur Delegation und Substitution sowie Mo-

delle zur Versorgung von Menschen mit Be-

hinderung enthalten. 

 

Weiterführende Informationen finden Sie 

unter https://www.g-ba.de/institution/ pres-

se/pressemitteilungen/612/ 

 

Waltraud Deubert 

 

 

Neue Versorgungsformen  

für die ambulante  

Psychotherapie: Modelle – 

Erfahrungen – Perspektiven: 

Wir bitten um Unterstützung 

der aktuellen DGVT-Studie! 

 

Ende letzten Jahres hat die DGVT einen For-

schungsauftrag an AGENON, ein Berliner 

Unternehmen, das sich auf Forschung und 

Entwicklung im Gesundheitswesen speziali-

siert hat, vergeben. Im Rahmen der Expertise 

sollen neue ambulante psychotherapeutische 

Versorgungsformen und -angebote jenseits 

der Psychotherapierichtlinie untersucht wer-

den.  

In den letzten 15 Jahren, seit Einführung 

der Integrierten Versorgung mit dem Ge-

sundheitsreformgesetz (GKV-GRG) zum 

1.1.2010 sowie weiteren Öffnungen des SGB 

V durch die nachfolgenden Gesundheitsre-

formen, sind zahlreiche neue Modelle und 

Konzepte für die ambulante Versorgung 

psychisch kranker Menschen entstanden. In 

den Mailinglisten der DGVT und des 

DGVT-BV wird immer wieder exemplarisch 

darüber diskutiert. Ist dieses oder jenes Mo-

dell wirklich in der Lage die Versorgung zu 

verbessern? Geht es primär nur um Kunden-

bindung und Imageförderung der beteiligten 

Krankenkassen? Bietet das Modell neue, 

verantwortungsvolle Tätigkeitsmöglichkei-

ten für PsychotherapeutInnen (speziell auch 

für PP/KJP)? Bieten sich darüber hinaus 

auch Perspektiven für das Versorgungssys-

tem insgesamt (und kann es evtl. Reformop-

tionen für die Psychotherapierichtlinie auf-

zeigen)? Neben einer typisierenden Über-
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sicht über die existierenden Versorgungsmo-

delle sind einzelne dieser Fragen Themen 

der Untersuchung, die AGENON im Auftrag 

und in Zusammenarbeit mit DGVT und 

DGVT-BV vornimmt. Im Ergebnis sollen 

Handlungsempfehlungen erarbeitet werden - 

einerseits für die gesundheitspolitische Ebe-

ne, anderseits aber auch für die KollegInnen 

in der Region. 

 

Die Bitte an Sie: Kennen Sie ambulante 

psychotherapeutische Angebote/          

Versorgungsmodelle außerhalb der  

Richtlinienpsychotherapie? 

 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens soll es 

zunächst auch darum gehen, einen aktuellen 

Überblick über laufende Projekte und Ent-

wicklungen in diesem Bereich zu gewinnen. 

Da es keine offiziellen, systematischen Er-

hebungen gibt und die Krankenkassen unter-

schiedlich auskunftsfreudig über ihre diesbe-

züglichen Aktivitäten sind, benötigen wir 

Ihre Mithilfe: Sicher hatten viele von Ihnen 

schon Kontakt zu solchen Modellvorhaben 

bzw. Routineprojekten im Bereich der Psy-

chotherapie oder für Menschen mit psychi-

schen Erkrankungen – vielleicht sind Sie 

sogar in einem dieser Modelle tätig. Und 

daran sind wir interessiert!  

Die Erhebung soll „zweistufig“ erfolgen: 

In der ersten Stufe bitten wir Sie nur um eine 

unaufwändige erste Mitteilung von Rahmen-

daten. Falls Sie über mehrere Projekte 

Rückmeldung geben können: Umso besser – 

bitte aber in der Antwort deutlich darauf 

hinweisen und die Fragen für jedes Modell 

beantworten. Die Rückmeldungen werden 

anonymisiert in einer Datenbank erfasst. 

Falls über das genannte Projekt noch keine 

weiteren Informationen vorliegen, würden 

wir uns gerne noch einmal bei Ihnen melden 

mit der Bitte um vertiefende Informationen 

zu spezifischen Aspekten. 

In den nächsten Tagen wird der Frage-

bogen zur ersten Stufe (Fragen s. u.) über die 

verschiedenen Mailinglisten der DGVT bzw. 

des DGVT-BV versandt. Sie können ihn 

dann einfach aus der Mail heraus per Weiter-

leitungsmail beantworten (Kontaktdaten: 

siehe unten).  

Die Fragen notieren wir aber bereits 

hier: Falls Sie in keiner Mailingliste sind 

oder unabhängig davon antworten wollen, 

können Sie sich also darauf beziehen: 

(1) Wie ist der Titel des Modells? 

(2) In welcher Region (Stadt, Bundesland 

etc.) wird das Modell verwirklicht?  

(3) Welche Krankenkasse ist am Modell 

beteiligt?  

(4) Welche Arten von Leistungserbringern/ 

Partnern sind am Modell beteiligt (z.B. 

Kliniken, Niedergelassene, Manage-

mentgesellschaften etc.)?  

(5) Welche Zielgruppe hat das Modell (wel-

che Indikation(en), ggf. indikations-

übergreifend, weitere Eingrenzungen, 

z.B. bzgl. Schweregrad, Alter)? 

(6) Rechtliche Grundlage des Modells 

(§ 64b SGB V, § 140a SGB V, For-

schungsprojekt etc.)  

 

Alle Angaben werden vertraulich behandelt 

und anonymisiert aufgenommen. Schicken 

Sie die Antworten (bevorzugt per Email) 

bitte bis zum 31. Mai 2016 an folgende Ad-

resse (Absenderangabe nicht vergessen) 

 

AGENON, Gesellschaft für Forschung und 

Entwicklung im Gesundheitswesen mbH 

Dr. Bianca Lehmann  

Kaunstraße 21, 14163 Berlin  

Tel. 030-921 045 90, Fax 030-921 045 82  

Email: le@agenon.de 

 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich 

ebenfalls an die oben genannte Adresse oder 

an uns von der DGVT wenden. Vielen Dank 

für Ihre Unterstützung!  

 

Heiner Vogel, Würzburg 
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15. DGVT-Praxistage der Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie

am 5. und 6. November 2016 in München

Informationen
Deutsche Gesellschaft für 
Verhaltenstherapie e. V.
Fort- und Weiterbildung
Postfach 13 43
72003 Tübingen 

E-Mail: fortbildung@dgvt.de

Einer für alle? Alle für einen!
Arbeit mit Bezugspersonen

Workshops zu folgenden Themen sind geplant:

Einbezug von Eltern in die Traumabehandlung 

Prävention bei Kindern psychisch kranker Eltern

Frühe Störungen/Regulationsstörungen

Pflegekinder/Adoption

u.v.m.
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Baden-Württemberg 
 

Einige Neuigkeiten zur Kammerpolitik: Das 

Heilberufe-Kammergesetz BW wurde novel-

liert (http://www.lzkbw.de/PHB/PHB-

CD/Gesetze_Vorschriften/Landesgesetze/He

ilberufe-Kammergesetz.doc), hier das Wich-

tigste zusammengefasst: PsychotherapeutIn-

nen in Ausbildung können mit dem Beginn 

der Ausbildung freiwilliges Mitglied werden. 

Ein Datenaustausch mit der kassenärztlichen 

Vereinigung ist jetzt möglich. Anders als 

bislang macht nun die Approbationsbehörde 

den Kammern Mitteilungen über Erwerb der 

Approbation, über das Ruhen und die Zu-

rückgabe. Damit kann die Kammer nach 

Abschluss der Ausbildung ohne Verzöge-

rung Kontakt zum neuen Mitglied aufneh-

men und z. B. die Mitgliedsbeiträge erheben. 

Zur Berufshaftpflicht kann ein Nachweis 

eingefordert werden und Versicherungen 

dürfen Kündigungen direkt der Kammer 

melden.  

Keine beitragsfreie Mitgliedschaft mehr: 

Gestrichen wurde die Möglichkeit, sich bei 

Beendigung der Berufstätigkeit unter Ver-

zicht auf aktives und passives Wahlrecht auf 

Antrag beitragsfrei stellen zu lassen.  

In der Vertreterversammlung vom 5. 

März 2016 wurde die Umlageordnung ent-

sprechend angepasst und ebenfalls die ent-

sprechende Möglichkeit der beitragsfreien 

Mitgliedschaft entfernt. Wer jetzt nicht mehr 

berufstätig ist, kann sich in den Mindestbei-

trag einstufen lassen. Um für eine dauerhafte 

Reduktion des Mitgliedsbeitrags von nicht 

mehr berufstätigen PP/KJP eine unbürokrati-

sche Lösung zu finden, wird mit der nächs-

ten Vertreterversammlung (VV) ein Vor-

schlag eingebracht. 

Des Weiteren ging es in der VV um die 

Fortführung aktueller Themen: Es wurde von 

der Arbeit der BPtK berichtet, der Stand der 

Reform des Psychotherapeutengesetzes dar-

gelegt, die Kosten für die zahlreichen Bera-

tungen zur Diskussion von konsentierten 

Vorschlägen der Psychotherapeutenschaft 

zum Reformprozess („Transitionsprozess“) 

beziffert, die auch eine Erhöhung des Mit-

gliedsbeitrages der BPtK wahrscheinlich 

machen. Um die Arbeitsfähigkeit des Deut-

schen Psychotherapeutentages (DPT, ent-

spricht der Vertreterversammlung der Bun-

despsychotherapeutenkammer) zu erhalten, 

wird auch eine Begrenzung der Delegierten-

anzahl vorgeschlagen und es werden Model-

le dafür diskutiert. 

Dann gab es seit Beginn der Wahlperio-

de eine Kommission, die beauftragt war, 

unser Wahlrecht in BW zu prüfen. Nach dem 

Bericht der Wahlrechtskommission ist unser 

derzeitiges Wahlrecht in der Kammer Ba-

den-Württemberg mit einer einzigen Stimme 

schon recht gerecht und auch sehr praktika-

bel, auch wenn es sich für Viele anders an-

fühlt. Darüber wurde diskutiert, aber vermut-

lich bleibt erst mal alles beim Alten. 

 

KV-Wahlen 

 

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Im Sommer 

wird die KV-Vertreterversammlung neu ge-

wählt. In diesem wichtigen Gremium sind 

insgesamt 5 Plätze für PP und KJP vorgese-

hen. Unsere KandidatInnen sind Dr. Wolf-

gang Bürger und Dr. Silke Kurreck. Der 

DGVT-Berufsverband tritt gemeinsam mit 

der DPtV in einem Wahlbündnis (Liste Psy-

chotherapie & mehr) mit dem Ziel an, die 

Interessen der Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten aller Verfahren für besse-

re Arbeitsbedingungen in der Kassenärztli-

chen Vereinigung zu vertreten. 

Bitte unterstützen Sie unsere Kandida-

tInnen bei den KV-Wahlen vom 12. bis 26. 

Juli 2016 mit Ihrer Stimme. 

 

Renate Hannak-Zeltner und Silke Kurreck 

Landessprecherinnen Baden-Württemberg 

Kontakt: 

bawue@dgvt.de; bawue@dgvt-bv.de 
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Bayern 
 

Landeskonferenz der Richtlinien- 

psychotherapieverbände (LAKO) 

 

Bei der letzten Sitzung der LAKO wurde 

zunächst die aktuelle Honorarsituation aus-

führlich diskutiert. Zur Auszahlung 4/15 soll 

auf jeden Fall Widerspruch eingelegt wer-

den. Die einzelnen Verbände arbeiten an 

Widerspruchstexten. Skeptisch wird diese 

Empfehlung von einigen Verbänden bei 

„halben“ Zulassungen diskutiert. Denn nach 

den jüngsten Beschlüssen des Bewertungs-

ausschusses werden die Strukturzuschläge 

für halbe Zulassungen gedeckelt, was bei der 

Berechnung der Honorare 4/15 noch nicht 

berücksichtigt worden ist. Falls es zu einem 

Widerspruch kommt, könnte evtl. ein einge-

klagtes höheres Honorar verrechnet werden 

mit der Reduzierung des Strukturzuschlages 

und die KollegInnen mit halben Sitzen könn-

ten am Ende weniger Honoraranspruch ha-

ben als vor dem Widerspruch. 

Gespräch mit Herrn Bachl von der AOK 

Bayern: Dieser äußerte Sorge darüber, dass 

in immer mehr Bereichen von der ambulan-

ten Versorgung auf die Kliniken verlagert 

wird, hier werde „Geld verschoben“. Als 

Beispiel nannte Bachl die sog. Portalpraxen; 

in der Runde wurden die Vor- und Nachteile 

dieser Institutionen kontrovers diskutiert. 

Grundsätzlich wird die Empfehlung ausge-

sprochen, die Patienten dahingehend aufzu-

klären, dass sie nicht bei jeder Bagatelle so-

fort den Notarzt zu rufen. 

Internetgestützte PT: die DAK bietet in 

Sinne eines Clearings ihren Versicherten an, 

sich via Internet sich psychotherapeutisch 

beraten zu lasen. Bei mittelgradigen Depres-

sionen bietet die DAK Deprexis®24 an. Herr 

Bachl sieht diese Entwicklung sehr kritisch, 

er fordert die Verbände auf hier klar Stellung 

zu beziehen und eindeutige Qualitätsstan-

dards zu fordern. 

Medizinische Versorgung von Flüchtlin-

gen: die AOK will, dass auch Flüchtlinge 

eine qualifizierte medizinische Versorgung 

erhalten und nicht nur eine Grundversor-

gung, hierfür wolle die AOK sich auch ein-

setzen. Die AOK ist auch für die Einführung 

der Gesundheitscard für Flüchtlinge, was 

jedoch von der KVB abgelehnt wurde. 

 

Aus dem Beratenden Fachausschuss  

Psychotherapie der KVB (BFA-PT) 

 

Ungleichberechnung und –Vergütung in der 

Gruppenpsychotherapie: Ein Mitglied des 

Fachausschusses berichtete über die Kritik 

der DGPT (Deutsche Gesellschaft für Psy-

choanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik 

und Tiefenpsychologie) an der Neuregelung 

der Vergütung für die Gruppenpsychothera-

pie. Hier werde die tiefenpsychologische 

Gruppe ggü. der verhaltenstherapeutischen 

deutlich benachteiligt. Im EBM wurde der 

Leistungsinhalt für die Behandlung in VT-

Gruppen mit 50 Minuten festgesetzt, wäh-

rend die EBM-Position im Bereich TP/AP 

(TP – 35202 / 35203; AP-35211) mit 100 

Minuten festgelegt ist. Um aber die Grup-

pentherapie, entsprechend dem gesetzgeberi-

schen Auftrag, attraktiver zu machen, soll 

jede abgerechnete Ziffer KV-seitig ergänzt 

werden. Wenn also ein VT-Gruppen-

therapeut eine Gruppenbehandlung von über 

100 Minuten durchführt, wird er GOP (z. B. 

35225) je Patient zweimal ansetzen und er-

hält somit auch den Zuschlag (die quotierte 

35252) doppelt, während Gruppen-

therapeuten im Bereich TP/AP für 100 Mi-

nuten den Zuschlag nur einfach erhalten. Im 

Ergebnis fällt der Zuschlag für eine gleiche 

Leistung (100 Minuten Behandlung) für eine 

VT -Gruppe doppelt so hoch aus wie für eine 

Gruppentherapie eines Behandlers aus dem 

Bereich TP/AP bei sonst gleichen Voraus-

setzungen. Dies sei eine klare Diskriminie-

rung der Gruppenbehandlungen in TP/AP 

oder ist schlicht übersehen worden.  

Ein Mitarbeiter der KVB erklärte, dieses 

Problem sei bei der KVB zwar bekannt, 

könne hier aber nicht gelöst werden, weil es 

die Regelungen des Bewertungsausschusses 

auf Bundesebene betrifft. 

 

Willi Strobl 

Landessprecher Bayern 
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Psychotherapeutenkammer (PTK) 

 

Beim Angestelltentag am 11.3.16 in Mün-

chen stand zunächst das Thema PEPP und 

Psychiatriefinanzierung im Mittelpunkt. Vie-

le KollegInnen sind direkt oder indirekt da-

von betroffen, weil sie entweder selbst an 

der Entwicklung der Klinikdokumentationen 

beteiligt sind oder weil die Informationspoli-

tik dazu sehr pauschal ist und oft allein 

kommuniziert wird, dass Psychotherapie als 

teure Leistung gilt, die zukünftig schwer zu 

finanzieren sei. Die Vorträge und auch die 

spätere Vertiefung in einem Workshop konn-

ten hier eine aktuellere Sichtweise vermit-

teln. Es wurde aber auch deutlich, dass die 

Kammer ihrerseits die KollegInnen in den 

Kliniken besser informieren und unterstützen 

soll (dazu gibt es intern bereits Planungen). 

Weitere Schwerpunktthemen waren die Be-

handlung von geflüchteten Menschen, Be-

rufsordnungsfragen für Angestellte und auch 

ein Darstellung der Kommission für Psycho-

therapie in Institutionen und ihrer Arbeit in 

der Kammer. Auch hier gab es angeregte 

Diskussionen.  

Mitgliederveranstaltungen der Kammer: 

In den Monaten April und Mai hat die 

Kammer erneut, wie etwa alle zwei Jahre, in 

Würzburg, Augsburg, Nürnberg und Mün-

chen die Mitglieder zu einer Informations- 

und Diskussionsveranstaltung eingeladen. 

Insgesamt dürften etwa 450-500 Mitglieder 

dabei gewesen sein. Es gab viel Interesse an 

möglichen Veränderungen in der Psychothe-

rapierichtlinie und an der Ausbildungsre-

form. Weitere Themen waren die psychothe-

rapeutische Versorgung von geflüchteten 

Menschen und die Veränderungen in der 

Weiterbildungsordnung.  

Weiterhin freie PsychotherapeutInnen-

sitze in Bayern: Der Landesausschuss hat im 

Februar festgestellt, dass es bayernweit noch 

32,5 freie Psychotherapeutensitze gibt; auf 

13,5 davon können sich auch PP/KJP bewer-

ben. Interessenten wenden sich am besten 

direkt an die Präsensberatung der KVB. 
 

Heiner Vogel 

Kontakt: 

bayern@dgvt.de; bayern@dgvt-bv.de 

Hessen 
 

Kammer-Delegiertenversammlung  

am 18. und 19. März 2016 

 

Mitte März tagte die Delegiertenversamm-

lung der hessischen Psychotherapeutenkam-

mer in Wiesbaden. Sie stand nach meiner 

Einschätzung schon deutlich im Zeichen des 

anstehenden Kammerwahlkampfes und der 

im Juni stattfindenden Wahl einer neuen De-

legiertenversammlung. Was sich in den letz-

ten Vorstandssitzungen schon angedeutet 

hatte, kam diesmal auch in den Abstimmun-

gen zum Ausdruck. Während die bisherige 

Koalition, die den Kammervorstand vor fünf 

Jahren wählte, aus unserer Verhaltensthera-

pie-Liste VT-AS, aus den psychodynami-

schen Listen und aus dem BVVP bestand, 

zeigten sich bei der Delegiertenversammlung 

nun andere Bündnisse. Bei den Abstimmun-

gen, die kontrovers verliefen, wurde unsere 

Liste VT-AS von der DPtV und von der Lis-

te der humanistischen Verfahren QdM unter-

stützt. Die psychodynamischen Listen ver-

bündeten sich dagegen mit dem BVVP und 

einer KJP-Liste (dem BKJ). 

Kontrovers war erneut die Frage, ob die 

Berufsordnung künftig mit einer Zweidrit-

telmehrheit beschlossen werden solle. Ge-

genwärtig genügt eine einfache Mehrheit. 

Wir sahen in diesem Antrag der psychody-

namischen Listen und ihrer Verbündeten den 

Versuch, die Regeln der Berufsordnung zu 

betonieren und damit künftige Weiterent-

wicklungen zu erschweren. Unsere Liste 

VT-AS vertrat die Position, dass es durch die 

verschiedenen Psychotherapieverfahren ver-

schiedene Kulturen von Psychotherapie gibt, 

die alle ihren Entwicklungsspielraum haben 

sollten. Für uns VerhaltenstherapeutInnen 

sind zum Beispiel die Einbeziehung neuer 

Medien in den psychotherapeutischen Pro-

zess oder auch die aufsuchende Psychothe-

rapie (Psychotherapie nicht nur im Praxisset-

ting, sondern auch im Pflegeheim oder in der 

Wohnung von PatientInnen) Entwicklungen, 

denen wir uns stellen wollen und die gegen-

wärtig von der Berufsordnung noch behin-

dert werden. Bei diesem Thema erreichten 
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die psychodynamischen Listen und ihre Ver-

bündeten nicht die erforderliche Mehrheit, 

um ihr Anliegen durchzusetzen. 

Ein weiterer kontroverser Punkt war die 

Frage, wie die PsychotherapeutInnen damit 

umgehen sollten, wenn Verwandte oder enge 

Bekannte von PatientInnen eine Psychothe-

rapie bei demselben/derselben Psychothera-

peutIn machen möchten. Unsere Liste VT-

AS vertrat zusammen mit der DPtV und 

QdM die Position, dass unsere Kolleginnen 

und Kollegen fachkundig genug sind, mit 

dem Thema sorgsam umzugehen. Dagegen 

setzten die psychodynamischen Listen mit 

ihren Verbündeten einen Beschluss durch, 

wonach die gleichzeitige bei derselben Psy-

chotherapeutIn durchgeführte Behandlung 

von Personen, die eine enge Beziehung zuei-

nander haben, die absolute Ausnahme blei-

ben soll. 

Kontrovers verlief auch die inhaltliche 

Diskussion in einer öffentlichen Veranstal-

tung am Freitagabend. Thema war erneut die 

Nutzung neuer Medien im Kontext der 

Selbsthilfe bei psychischen Problemen. Un-

sere Liste VT-AS versah Selbsthilfe mit ei-

ner eindeutig positiven Konnotation, auch 

wenn diese Selbsthilfe eine Kommunikation 

über das Internet beinhalten würde. Natür-

lich kann nicht genug vor den Datenschutz-

problemen des Internets gewarnt werden. 

Aber diese Form der Selbsthilfe unter Ver-

weis auf die Datenschutzprobleme in Frage 

zu stellen, soweit wollte VT-AS nicht gehen. 

Andere Tagesordnungspunkte der Dele-

giertenkonferenz wurden im Konsens be-

handelt, zum Beispiel das Thema Finanzen 

oder die Weiterbildungsordnung für Klini-

sche Neuropsychologie, deren Übergangsre-

gelungen endlich einstimmig verabschiedet 

wurden. 

Mit dieser Delegiertenkonferenz deutet 

sich meines Erachtens an, dass unsere beiden 

Bündnispartner die jetzige Koalition aus VT-

AS, psychodynamischen Listen und bvvp 

nicht mehr fortführen möchten. Aber letzt-

endlich haben immer noch die Wählerinnen 

und Wähler das entscheidende Votum, wenn 

es um die Ausrichtung der Kammerpolitik in 

den nächsten fünf Jahren geht. Deshalb 

möchte ich meine Berichte von den Dele-

giertenkonferenzen mit einem Appell been-

den: Bitte geht wählen! 

 

Kammerwahlkampf in Hessen 

 

Im Juni wird eine neue Delegiertenversamm-

lung der hessischen Kammer gewählt. In 

einer ersten Aussendung an die Kammermit-

glieder hat die Liste VT-AS folgende Positi-

onsbestimmungen vorgenommen (auszugs-

weise): 

 

Fünf Jahre erfolgreiche Arbeit im Kammer-

vorstand und in den Kammergremien liegen 

hinter uns: 

 Beratung und Service der Geschäftsstel-

le für Niedergelassene und Angestellte 

wurden deutlich intensiviert. 

 Die PiA wurden mit ihren Forderungen 

auf Landes- und Bundesebene ausdrück-

lich unterstützt. 

 Die VT ist mittlerweile ein wichtiges 

Thema in den Fortbildungsveranstal-

tungen der Kammer. 

 Neue Arbeitsmöglichkeiten gerade für 

neu approbierte KollegInnen wurden 

vorangebracht (Psychosoziale Notfall-

versorgung, Justiz, Wirtschaft, Möglich-

keiten der Kostenerstattung). 

 Die Weiterbildung in Klinischer Neu-

ropsychologie wurde deutlich erleichtert 

und attraktiver gestaltet. Weiterbil-

dungsbestandteile aus früheren Tätig-

keiten können umfassender anerkannt 

werden, sodass der enorme Bedarf bes-

ser gedeckt werden kann und sich auch 

hier neue Arbeitsfelder erschließen. 

 Die Vergütung von Angestellten bei Vi-

tos (Psychiatrie, Psychosomatik, Fo-

rensik) wurde verbessert. 

 Die konzeptionellen Vorstellungen der 

Angestellten (z. B. bei PEPP, Reha-

Therapie-Standards, Psychotherapeuti-

sche Kompetenz für Beratungsstellen) 

wurden engagiert vorgetragen. 

 Obwohl die Kammeraufgaben in den 

vergangenen fünf Jahren wuchsen, ge-

lang eine sparsame Haushaltsführung. 

Einsparungen konnten realisiert wer-
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den. Die Vergütung von Vorstandsmit-

gliedern und Reisekosten wurden redu-

ziert, Kostensteigerungen bei den Kam-

merausschüssen wurden vermieden. 

 

Wichtige berufs- und fachpolitische Ent-

scheidungen stehen in den kommenden fünf 

Jahren an: 

 Die Vergütung der Niedergelassenen ist 

nach wie vor völlig inakzeptabel. Das 

darf nicht alleine unserer Berufsvertre-

tung in den Kassenärztlichen Vereini-

gungen überlassen werden. Die Kammer 

muss gegenüber Politik und Gesetzgeber 

deutlich stärker Position beziehen. 

 Die Arbeitsbedingungen für die Neuap-

probierten müssen verbessert werden, 

indem die Arbeitsmöglichkeiten in 

Richtlinienpsychotherapie und Kosten-

erstattung von der Kammer gefördert 

werden. Neue Arbeitsfelder müssen er-

schlossen werden. 

 In Kliniken und Beratungsstellen muss 

es gelingen, die frei werdenden Stellen 

mit approbierten Kolleginnen und Kol-

legen zu besetzen. 

 Die ergänzende Nutzung neuer Medien 

wird in der Psychotherapie an Bedeu-

tung gewinnen. Wir wollen, dass die 

Kammer diese Entwicklung offen beglei-

tet, aber auch Fehlentwicklungen ver-

hindert. 

 Die Reform des Psychotherapeutenge-

setzes steht nach Abschaffung des Dip-

loms und Einführung von Bachelor- und 

Master-Studiengängen an. Wir brau-

chen eine Ausbildungsreform, u. a. um 

die schleichende Erosion unseres ge-

samten Berufsstandes durch KJP-

Ausbildungen ohne Master-Abschluss zu 

unterbinden und den PiA eine bessere 

Vergütung ihrer Praktischen Tätigkeit 

zu ermöglichen. 

 Mit einer effizient arbeitenden Kammer 

können die Kammerbeiträge stabil blei-

ben. Dafür treten wir ein. 

 

Mit Ihrer Unterstützung wollen wir diese 

Ziele in Kammervorstand und Delegierten-

versammlung umsetzen. 

„Wir“ – das sind KollegInnen aus allen 

Berufsfeldern: niedergelassen in freier Pra-

xis, angestellt in Kliniken, Instituten oder 

Beratungseinrichtungen, in Ausbildung, Su-

pervision und in Forschung. Wir werden 

unterstützt von der Deutschen Gesellschaft 

für Verhaltenstherapie (DGVT) e. V., vom 

Deutschen Fachverband für Verhaltensthe-

rapie (DVT), von Klinisch-Psychologischen 

Instituten der hessischen Universitäten sowie 

von staatlich anerkannten verhaltensthera-

peutischen Ausbildungsinstituten in Hessen. 

Wir verstehen die Verhaltenstherapie als 

eine entwicklungsoffene therapeutische 

Grundorientierung, die sich durch Transpa-

renz, Kooperation, Hilfe zur Selbsthilfe, Lö-

sungs- und Ressourcenorientierung sowie 

eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaft 

und Praxis auszeichnet. Die moderne Ver-

haltenstherapie leistet einen, wenn nicht so-

gar den wesentlichen Beitrag zu einer quali-

fizierten psychotherapeutischen Versorgung 

in der Gesellschaft. Sie hat entscheidenden 

Anteil daran, dass das Ansehen und die Ak-

zeptanz der Psychotherapie in Politik und 

Gesellschaft deutlich gewachsen sind. Die 

Berufe des Psychologischen Psychothera-

peuten und des Kinder- und Jugendlichen-

Psychotherapeuten zu stärken, ist und bleibt 

aber gerade in den kommenden Jahren eine 

zentrale Aufgabe. 

In der Kammerarbeit wird es auch wei-

terhin unser politischer Stil sein, dialogbe-

reit und undogmatisch eine Einigung in 

Sachfragen zu suchen, und, wo es der Um-

setzung gemeinsamer Anliegen dient, auch 

Kooperationen mit anderen Listenvertrete-

rInnen einzugehen. Dabei werden wir aber 

immer die Anliegen der verhaltenstherapeu-

tisch tätigen KollegInnen klar und deutlich 

vertreten. 

Berufspolitisch und sozialrechtlich steht 

die Psychotherapie vor großen Herausforde-

rungen. Wir sind überzeugt, diese mit dem 

Entwicklungspotenzial der Verhaltensthera-

pie, ihrer Lernbereitschaft und Kreativität, 

erfolgreich meistern zu können. Wir sind 

bereit, diesen Prozess in der Kammer mit 

Achtsamkeit und Weitsicht zu gestalten. 
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Mittlerweile sind wir über eine eigene E-

Mail-Adresse (vt-as@web.de) und eine ei-

gene Homepage (www.vt-as-hessen.de) er-

reichbar. 

 

Karl-Wilhelm Höffler 

Landessprecher Hessen 

Kontakt: 

hessen@dgvt.de; hessen@dgvt-bv.de 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern 
 

1) KV-Wahlen: Mitmachen !! 

 

Wie in allen Bundesländern finden auch bei 

uns dieses Jahr Wahlen zur KV-

Vertreterversammlung statt. Neu ist, dass 2 

Sitze durch unsere Gruppe (PP / KJP) ge-

wählt werden können. Die letzten sechs Jah-

re war es nur ein Vertretersitz. Nun könnte 

man sagen, es macht keinen großen Unter-

schied, ob einer oder zwei von uns unter den 

insgesamt 25 Köpfen der Vertreterversamm-

lung sind, außer dass die beiden sich dann 

nicht so allein fühlen müssen. Jedoch koope-

rierte die bisherige Vertreterin, Karen Franz, 

weder mit dem Vorstand noch mit unserem 

beratenden Fachausschuss für Psychothera-

pie in nennenswerter Weise. Zudem erreich-

ten uns keinerlei Berichte über die Vertreter-

versammlungen.  

Das wollen wir nun ändern: Die 

DGVT‘ler Jürgen Friedrich (PP) und Jo-

hannes Weisang (KJP) haben zusammen 

einen Wahlvorschlag zur Listenwahl einge-

reicht. Bis Anfang Juni wird bekannt gege-

ben, wer alles zur Wahl steht. Danach wer-

den uns die Briefwahl-Unterlagen zuge-

schickt. Die Briefwahl findet  vom 20. Juni 

bis zum 1. Juli statt. Danach muss der Wahl-

brief eingegangen sein. Jede/r Wahlberech-

tigte kann so viele Stimmen vergeben, wie es 

Sitze gibt. In unserer Gruppe kann man also 

2 Kreuze machen.  

Wie auch bei der letzten Wahl ist damit 

zu rechnen, dass der unter den niedergelas-

senen PP / KJP mitgliederstärkste Berufs-

verband DPtV mit einer KandidatInnen-

Liste, auf der auch  oben erwähnte Frau 

Franz zu finden ist, antritt. Damit die DGVT 

zumindest mal den zweiten Sitz bekommen 

kann, brauchen Johannes und ich eure beiden 

Stimmen! Denn die zwei Sitze werden nach 

der jeweiligen Gesamtstimmenzahl der ein-

zelnen Listen verteilt. Insgesamt gibt es ca. 

280 wahlberechtigte PP / KJP, davon sind 

jedoch nur ca. 50 DGVT-Mitglieder. Wir 

brauchen daher dringend eure 2 Kreuze! 

Johannes und ich haben als Delegierte der 

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer ak-

tiv dazu beigetragen, dass via Bedarfspla-

nung in Mecklenburg-Vorpommern viele 

neue KJP-Sitze entstanden sind. Diese Kol-

legInnen sind nun zum ersten Mal hier wahl-

berechtigt. Wenn ihr Neulinge kennt, leitet 

ihnen doch bitte unsere Wahl-Infos zu! 

Die Hauptziele, für die dann 2017 be-

ginnende und bis 2022 dauernde Wahlperio-

de der KV dürften bei allen KandidatInnen 

aller Listen relativ gleich lauten: Bessere 

Vergütung und bessere Arbeitsbedingungen 

für niedergelassene PsychotherapeutInnen 

für eine bessere psychotherapeutische Ver-

sorgung. Aber der Weg zu solchen Verbesse-

rungen wird m. E. von den Berufsverbänden 

und ihren Protagonisten, sprich Wahlkandi-

datInnen, deutlich unterschiedlich gesehen:  

 Will man künftig mehr oder eher weni-

ger PP- und KJP-Niederlassungen?  

 Will man zukünftig weiter dick im Filz 

der Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung (KBV) steckenbleiben oder besser 

mehr mit der regionalen KV kooperie-

ren? 

 Will man Muster-Klageverfahren gegen 

die Honorar-Quartalsbescheide gemein-

sam mit anderen Berufsverbänden an-

streben oder exklusiv für die eigenen 

Verbandsmitglieder durchziehen? 

 Will man auch die KollegInnen nach-

vergütet sehen, die keinen Honorarwi-

derspruch eingereicht haben oder nur 

exklusiv die eigene Mitgliedschaft in der 

KV vertreten? 

 Will man mit der KV M.-V. eine Zusi-

cherung aushandeln, dass sie höchstrich-

terliche Urteile zur Honorierung für alle 

KollegInnen umsetzen, wenn wir Wi-

derspruchsverzicht üben, oder als KV-
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VertreterIn exklusiv für die eigene Mit-

gliedschaft verhandeln? 

 

Jürgen Friedrich war die letzten 6 Jahre be-

reits Mitglied im beratenden Fachausschuss 

für Psychotherapie der KV M.-V. Er konnte 

sich dort erfolgreich gegen den zeitweise 

sehr quotierten Punktwert für unsere nicht 

genehmigungspflichtigen Leistungen ein-

bringen, u. a. durch Stützungs-

Verhandlungen mit den Facharzt-

VertreterInnen. Mittlerweile hat der von uns 

dafür sensibilisierte KV M.-V.-Vorstand 

zweimal in den jährlichen HVM-

Verhandlungen mit den Krankenkassen eine 

Summe ausgehandelt, die zumindest zu ge-

ringerer Quotierung führte.  

Trotz dieser zarten Hoffnungspflänzchen 

gibt es wohl nicht viel, was man als Vertrete-

rIn in der KV-Vertreterversammlung selber 

erreichen können wird. Informierung und 

Beratung der KollegInnen sind die basalen 

Hausaufgaben. Dies versprechen wir deut-

lich zu verbessern, wenn wir die Chance da-

zu bekommen.  

Unsere Positionen werden wir Anfang 

Juni als Wahlinformation verschicken und es 

wäre toll, wenn Ihr diese  dann an Eure  Kol-

legInnen weitergebt.  

 

2) Widersprüche gegen Honorarbe-

scheide nicht vergessen! 

 

Der DGVT-BV rät auch in Mecklenburg-

Vorpommern weiterhin zu Widersprüchen 

gegen die Honorarbescheide. Wie die Bun-

despsychotherapeutenkammer sehen wir 

auch in den aktuellen Honorarbescheiden, 

die die 2015-er Nachvergütungsentscheide 

des Erweiterten Bewertungsausschusses    

(E-BA) umsetzen, keine rechtskonforme 

Umsetzung der Vorgaben des § 87 Abs. 2c 

SGB V. Danach sind unsere Leistungen 

grundsätzlich so zu bewerten, dass eine an-

gemessene Höhe der Vergütung pro Zeitein-

heit gewährleistet ist. Einen Teil dieser Ver-

gütung nur über eine an weitere Bedingun-

gen geknüpfte Zuschlagsziffer zu vergüten, 

halten wir für rechtswidrig, wie übrigens 

auch den Ausschluss der nicht genehmi-

gungspflichtigen Leistungen von angemes-

senen Erhöhungen. Die Widerspruchs-

Mustertexte für das jeweils aktuelle Quartal 

erhalten DGVT-BV-Mitglieder über die 

Mailingliste der Niedergelassenen oder im 

Mitgliederbereich auf der DGVT-BV-

Homepage. Sollten unsere Widersprüche von 

der KV M.-V. in der Zukunft abschlägig 

beschieden werden, kommen von uns zeit-

nah genauere Empfehlungen zu möglichen 

Klagen.  

Die KV M.-V. hatte die Nachvergütun-

gen für die vier Quartale 2012 infolge der E-

BA-Beschlüsse in der regulären Honorarab-

rechnung des dritten Quartals 2015 mitbe-

schieden und allen KollegInnen (!) ausge-

zahlt. Wenn Sie gegen diesen Honorarbe-

scheid Widerspruch mit unserem Mustertext 

eingelegt haben, haben Sie auch Wider-

spruch gegen diese Nachvergütungen einge-

legt. Denn im Widerspruchstext steht: "Der 

Widerspruch richtet sich gegen die aktuelle 

Vergütung psychotherapeutischer Leistun-

gen. ... Die Vergütung der antrags- und ge-

nehmigungspflichtigen psychotherapeuti-

schen Leistungen ist rechtswidrig zu gering. 

... ". Und der Begründungstext bezieht sich 

im Weiteren sogar explizit auf den E-BA 

Beschluss vom 22.9.2015.  

Zum Honorarbescheid Q3/2015 der KV 

M.-V. musste man insofern auch keine zwei 

Widersprüche losschicken, um sich alle An-

sprüche zu sichern, auch wenn ein anderer 

Berufsverband das in einem Werbebrief in 

M.-V. verbreitet hatte. Das war wohl keine 

große Hilfe, eher sogar eine unnötige Verun-

sicherung.  

Für halbe Sitze haben sich die ungleich 

günstigeren Bedingungen für Strukturzu-

schläge für die Zeit ab dem 1.4. größtenteils 

verflüchtigt, wie man ja bereits lesen konnte. 

Ab 1.4.2016 werden die Strukturzuschläge 

für genehmigte Leistungen, die über dem 

Doppelten der zu berücksichtigenden Min-

destpunktzahl liegen, sowohl in der Anzahl 

als auch in der Höhe begrenzt. Das heißt, bei 

vollem Versorgungsauftrag gibt es dann die 

Zuschläge bis zur 42. Sitzung max. bei 7,46 

€, bei halbem Versorgungsauftrag bis zur 21. 

Sitzung. Ab der 42. bzw. der 21. Sitzung 
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wird kein Zuschlag mehr gezahlt. Ich würde 

übrigens KollegInnen mit halbem Sitz, die in 

den Quartalen 4/2015 und 1/2016 mehr als 

21 genehmigungspflichtige Sitzungen im 

Wochenschnitt abrechnen, von einem Wi-

derspruch gegen die Vergütung der geneh-

migungspflichtigen Leistungen in den zwei 

Quartalen abraten, wenn es ihnen allein ums 

Geld geht. Mehr als das, was sie bis 1.4. 

durch den Strukturzuschlag bekommen, wird 

man auch nicht einklagen können. Weiterhin 

bekommt man übrigens bei einem ganzen 

Sitz, bei gleicher (niedriger) Punktmenge, 

trotzdem weniger Strukturzuschlag als bei 

einem halben Sitz. 

Fazit: Hoffentlich wird es in vielen Län-

dern Musterklage-Vereinbarungen der Be-

rufsverbände mit den KVen geben. In die-

sem Fall dürften die Widersprüche von den 

KVen höchstwahrscheinlich ruhend gestellt 

werden bis zur letztinstanzlichen Gerichts-

entscheidung. Das kann allerdings Jahre 

dauern, mit oder ohne Proteste.  

 

3) Der Beratende Fachausschuss für Psy-

chotherapie der KV M.-V. tagte am 13. 

April 2016, eine Woche später fand das 

Treffen der Berufsverbände mit Vor-

stand der KV M.-V. statt.  

 

Von den Honorarverhandlungen 2016 in 

M.-V. war zu erfahren, dass die bundeswei-

ten Empfehlungen des Bewertungsausschus-

ses (BA) eine Anpassung des Orientierungs-

punktwertes (OPW) um +1,6 % vorgeben. 

Honorarsteigernd sei auch die Lage bei den 

landesspezifischen Veränderungsraten, die 

diagnosebezogene +2,9 % und die demogra-

phiebezogene 0,57 %. Letztlich wurde eine 

basiswirksame Steigerung der morbiditäts-

orientierten Gesamtvergütung (MGV) von 

3,8008 % ausverhandelt. Punktwertzuschlä-

ge gibt es auch wieder, für uns relevant der 

Zuschlag von 1 Ct. für die Pauschale fach-

ärztlicher Grundversorgung (PFG) + PFG 

Zuschlag, sowie die Verdoppelung des Zu-

schlags für unsere nicht genehmigungs-

pflichtigen psychotherapeutischen Leistun-

gen (ngpL) auf 2,0 Ct. Im dritten Quartal 

2015 führte die vorjährige Stützung zu ei-

nem ngpL-Punktwert von 8,41 Ct., unge-

stützt wären es 6,99 Ct. gewesen, also über 

30 % weniger als der OPW. Für die 2016er 

Quartale dürften die ngpL dann hoffentlich 

weniger als 10 % unter dem OPW vergütet 

werden.  

Interessant, dass für das dritte Quartal 

2015 60 % unserer Psychologischen Psycho-

therapeutInnen Honorarwidersprüche ein-

reichten, bei den Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutInnen waren es 45 %, die 

überwiegend psychotherapeutisch tätigen 

ÄrztInnen taten es zu 35 %, HausärztInnen 

lagen bei 0 %. Der KV-Vorstand äußerte 

sich enttäuscht von unserer hohen Wider-

spruchsrate, habe er doch gerade mit diesem 

Quartal auch unsere Nicht-

WiderspruchsführerInnen von 2012 mit 

nachvergütet. Wir erläuterten, dass die See-

len der PsychotherapeutInnen kochen auf-

grund des Strukturzuschlages, den man als 

Schlag ins Gesicht erlebe. Infolgedessen sei-

en für uns E-BA-Nachvergütungsbeschlüsse 

nicht das Ende der Fahnenstange, man wolle 

klagen können und das geht nun mal nur 

nach Widerspruch. Wir mussten uns aber 

auch eingestehen, dass uns nicht klar gewe-

sen war, dass die Vorbehalts-Formulierung 

der KV-M.-V. im Kleingedruckten unserer 

Honorarbescheide Nachvergütungsbeschlüs-

se des BA oder E-BA zwingend für alle Kol-

legInnen umzusetzen macht, also nicht nur 

für WiderspruchsführerInnen. Das kann sich 

möglicherweise als großer Vorteil für die 

Nachvergütungen für 2013 und 2014 erwei-

sen, für die ja gemäß des E-BA Beschlusses 

die Krankenkassen aufzukommen haben. 

Unsere KV M.-V. will dieses Geld notfalls 

für uns von den Krankenkassen einklagen. 

Deswegen: Wenn man sich vorab auf Mus-

terklagen einigen könnte, wäre es für uns 

denkbar, den Berufsverbandsmitgliedern 

künftig Widerspruchsverzicht nahezulegen. 

Zumindest ich versprach, dies mit Verbands-

juristInnen auszuloten, zumal in Baden-

Württemberg ähnliche Verhandlungen zu 

laufen scheinen. Sinn macht sowas aller-

dings nur, wenn alle großen Berufsverbände 

im Land mitziehen. Und dazu äußerte ich ja 

schon weiter oben meine Zweifel.  
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Daten der KV-M. V. PsychotherapeutInnen 2014 nach ‚Auslastungsgraden‘ 

 

Vom Jahr 2012 bis 2015 war die Zahl 

von Psychologischen PsychotherapeutInnen 

in der KV M.-V. von 112 auf 181 gestiegen, 

das sind mehr als 60 % Wachstum. Der 

Quartalsumsatz pro PP ist leider von 24,6 T€ 

auf zuletzt 22,9 T€ gesunken, die Fallzahl 

von 80 auf 67 pro Quartal, der entsprechende 

Fallwert war von 309 auf 340 € gestiegen. 

Die Zahl der ärztlichen PsychotherapeutIn-

nen ist in diesem Zeitraum von 16 auf 12 

gesunken, allerdings gibt es aktuell in der 

KV M.-V ca. 60 überwiegend psychothera-

peutisch tätigen ÄrztInnen. Die Zahl der 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-

tInnen stieg von 29 auf 50 Stück, ihre Fall-

zahl sank wiederum von 73 auf 49 Pat.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie sieht es nun mit den Auszahlungen der 

Nachvergütungen für 2013 und 2014 aus? 

Laut KV M.-V. Vorstandsbeschluss vom 7. 

Dezember 2015 werden die Nachzahlungs-

beträge 2013, 2014 und im ersten Halbjahr 

2015 den Krankenkassen und sonstigen Kos-

tenträgern in Rechnung gestellt. Sobald die 

Krankenkassen und sonstigen Kostenträger 

die Nachzahlungsbeträge gezahlt haben, er-

folge eine entsprechende Nachvergütung an 

die ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen. 

Uns bleibt da erstmal nichts anderes übrig 

als zu warten.  

Aus den PatientInnenanfragen an die Ter-

minservicestelle der KV M.-V. vom 25.1. 

Soviel zur Verteilungsgerechtigkeit des 

Strukturzuschlags, der ja erst bei über 50 % 

Auslastung anfängt und nur ab 100 % voll 

greift. Im Rahmen der Nachvergütungen 

werden ca. 40% der ÄrztInnen / Psychothe-

rapeutInnen Strukturzuschläge erhalten (über 

2013 und 2014 gemittelt ca. 2.850 € pro 

Jahr). Der Anteil an den Nachvergütungen 

beträgt im Schnitt 47 %, entspricht also ca. 

den 2,7 %. 

Aus der Testkalkulation der KV M.-V. 

zu den erwarteten Nachvergütungsbeträgen 

kann man erschließen, dass die Wider-

spruchsquote in 2014 deutlich angestiegen 

zu sein scheint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bis 17.3.2016 (N = 218; Vermittlungen: 115) 

lässt sich unschwer entnehmen, dass die P-

Fächer (Psychiatrie/Neurologie) ein Schwer-

punkt der Anfragen sind (N = 97; Vermitt-

lungen: 61). Man ist gespannt, ob sich ähnli-

ches ab 2017 bei der Psychotherapie zeigen 

wird.  

 

Last but not least:  

Im Rahmen der Rostocker Reihe hält Dr. 

Heiner Vogel am 8. Juni 2016, 20 Uhr, einen 

Vortrag im DGVT-Ausbildungszentrum für 

Psychotherapie Rostock (APR), Goethestra-

ße 8, 18055 Rostock (Nähe Hauptbahnhof). 

Das langjährige Vorstandsmitglied von 

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern.  
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DGVT und DGVT-BV spricht zum Thema: 

„Aktuelle berufspolitische Entwicklungen in 

der deutschen Psychotherapie“. Umrahmt 

wird der Vortrag von Dr. Jürgen Friedrich 

und Johannes Weisang, die dabei auch ihre 

Kandidatur zur Vertreterversammlung der 

KV M.-V. vorstellen werden. Anschließend 

besteht die Möglichkeit für Fragen und Dis-

kussionen. Bei einem Umtrunk können wir 

dann den Abend ausklingen lassen.  

 

Jürgen Friedrich 

Landessprecher Mecklenburg-Vorpommern 

und OPK-Kammerdelegierter 

Kontakt: 

mv@dgvt.de; mv@dgvt-bv.de 

 

 

Niedersachsen 
 

Auftakt Veranstaltungsreihe mit der KV 

 

Die Landesgruppe in Niedersachsen ist auch 

aktiv in dieses Jahr gestartet. Für 2016 haben 

wir uns vorgenommen, einige interessante 

Veranstaltungen für unsere Mitglieder und 

Interessierte auf die Beine zu stellen. Neben 

der alljährlichen Mitgliederversammlung mit 

einem Fortbildungsangebot möchten wir zu 

verschiedenen Themen mit Expertenvorträ-

gen informieren und mit euch ins Gespräch 

kommen. 

So haben wir am 2. April 2016 in Han-

nover unsere erste Veranstaltung zum Thema 

Zulassungsrecht und Honorare angeboten. 

Dazu haben wir Herrn Kirchhoff von der 

Kassenärztlichen Vereinigung als Experten 

eingeladen. Im Rahmen dieser Veranstaltung 

konnten wir Fragen rund um das Thema 

Kassenärztliche Vereinigung, Zulassungs-

recht, Bedarfsplanung und auch Honorarab-

rechnung besprechen und viele dieser Fragen 

wurden beantwortet.  

Da im Jahr 2016 auch KV-Wahlen an-

stehen, haben wir natürlich die Gelegenheit 

genutzt, auf diese aufmerksam zu machen 

und die TeilnehmerInnen darüber zu infor-

mieren. Denn auch in Niedersachsen wollen 

wir uns als Mitglieder von DGVT und 

DGVT-Berufsverband an den KV-Wahlen 

als KandidatInnen beteiligen und zur Wahl 

stellen. 

Die Veranstaltung konnten wir als vol-

len Erfolg verbuchen. Die rege Nachfrage 

hat uns gezeigt, dass das Interesse an derar-

tigen Veranstaltungen und Themen groß ist. 

Dies möchten wir zum Anlass nehmen, wei-

tere ähnliche Veranstaltungen und Informa-

tionstage anzubieten. Wer interessiert ist, 

kann sich somit auf weitere Veranstaltungen 

in ganz Niedersachsen freuen. Denn wir ha-

ben uns vorgenommen, nicht nur in die Lan-

deshauptstadt einzuladen, sondern unsere 

Mitglieder auch regionaler in anderen Gebie-

ten unseres schönen Landes zu treffen, um 

ins Gespräch zu kommen. 

Als Landesgruppe halten wir regelmäßi-

ge Telefonkonferenzen ab und versuchen uns 

auch einmal im Quartal persönlich zu tref-

fen. Das ist in einem Flächenland nicht im-

mer einfach, aber die Praxis der Telefonkon-

ferenzen, E-Mails und Treffen hat sich auch 

ein wenig etabliert.  

Jede und jeder, der/die sich mitbeteiligen 

möchte, ist uns dabei herzlich willkommen.  

Nehmt einfach Kontakt zu uns auf! 

 

Alexandra Klich, André Podziemski,  

Tatjana Rieger, Florian Wasilewski 

LandessprecherInnen Niedersachsen  

Kontakt: 

niedersachsen@dgvt.de;  

niedersachsen@dgvt-bv.de 

 

 

Nordrhein-Westfalen 
 

Wir berichten heute über unsere regionale 

Mitgliederversammlung zum Thema Zulas-

sungsrecht. Die Veranstaltung fand am Frei-

tag, dem 18. März 2016, im DGVT-

Ausbildungszentrum in Dortmund statt und 

war sehr gut besucht (32 TeilnehmerInnen). 

Folgende Themenbereiche hatten wir uns 

vorgenommen: 

1. Versorgungsstärkungsgesetz:  

Neue Entwicklungen beim Verkauf und 

Erwerb von Praxissitzen 

Gestaltung der psychotherapeutischen 

Sprechstunden 
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2. Wahlen der LandessprecherInnen NRW 

3. Informationen bzgl. der Wahlen der 

Kassenärztlichen Vereinigung 

 

Für den Einführungsvortrag zu den Konse-

quenzen aus dem Versorgungsstärkungsge-

setz hatte Jürgen Kuhlmann die Folien des 

DGVT-BV zur Verfügung. Er stellte dar, 

welche Gefahren von der Neuregelung aus-

gehen, dass Praxen bei einem Versorgungs-

grad über 140% bei Nachbesetzungsanträgen 

und entsprechender Ausschreibung auf Weg-

fall geprüft werden sollen. Die Landesgrup-

pe NRW von DGVT und DGVT-BV hatte 

sich vorgenommen einen Weg zu fördern, 

der verhindert, dass bei der Praxisweitergabe 

Kassensitze eingezogen werden können. Da-

zu sollte zunächst eine Vernetzung von Kol-

leginnen und Kollegen hergestellt werden. 

Gerade in Städten mit hohem rechnerischen 

Versorgungsgrad, wie Düsseldorf, Köln, 

Bonn und Dortmund, wollten wir uns um 

eine kollegiale Vernetzung bemühen. Pra-

xen, die in der nächsten Zeit abzugeben sind, 

und Praxen, die Anstellungsmöglichkeiten 

auf Zeit bieten können, sollten mit jungen 

Kolleginnen und Kollegen, die über den 

Weg einer Anstellung in die Niederlassung 

gehen möchten, zusammengebracht werden. 

Wir vermitteln auch erfahrene Anwälte und 

Steuerberater, die auf diesem Weg begleiten 

können. Leider hatte unser Aufruf kaum Re-

sonanz. Es haben sich nur vereinzelt junge 

Kolleginnen gemeldet, die auf der Suche 

nach einem Praxissitz sind. Auch bei der 

regionalen MV fand dieses Unterfangen we-

nig Gegenliebe. Wir fragen uns, ob die 

Komplexität des beschriebenen Weges dazu 

führt, ihn nicht beschreiten zu wollen. Viel-

leicht liegt es auch daran, dass immer noch 

Praxisweitergaben erfolgreich durch die Zu-

lassungsausschüsse gehen. Eine Änderung 

dieser Praxis steht jedoch ins Haus. Wenn es 

soweit ist, sollten wir so aufgestellt sein, 

dass wir damit umgehen können. Eine weite-

re Möglichkeit, um Praxissitze zu sichern, 

wäre die Gründung von Medizinischen Ver-

sorgungszentren (MVZ) in den Städten mit 

hoher rechnerischer Versorgungsrate. Ältere 

KollegInnen können, wenn sie eine Aufgabe 

ihres Praxissitzes in den nächsten Jahren 

planen, mit ihrem Sitz in das MVZ eintreten 

und dort ihre Tätigkeit reduzieren. Die Nach-

folge kann dann über eine Anstellung im 

MVZ erfolgen. Auch dieses Vorgehen wurde 

auf der regionalen MV ausführlich vorge-

stellt.  

Aus den Reihen der Mitglieder wurde 

darauf hingewiesen, dass es zur Zeit beste 

Bedingungen für die Anstellung von PP und 

KJP gibt. Viele Arbeitgeber können ihre 

Stellen nur schwer besetzen, da es zu wenig 

Bewerber gibt. Die Kolleginnen und Kolle-

gen, die auf einen Praxissitz warten, sollten 

sich mit der Stellenbörse befassen und eine 

Anstellung in den Fokus nehmen. Es wurde 

dafür geworben, dass man auch in der An-

stellung geeignete Berufsperspektiven finden 

kann. Die Frage der teils schlechten Ein-

gruppierung nach dem TVöD wurde erörtert 

und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. 

Psychotherapeutische Sprechstunden 

sind ein weiterer Knackpunkt des Versor-

gungsstärkungsgesetzes. Deutlich wurde 

hier, dass bisher noch keine Regelung dazu 

gefunden wurde, die zu einer wirklichen 

Verbesserung der Versorgung beitragen 

würde. Wenn es darum gehen soll, dass 

durch die psychotherapeutische Sprechstun-

de ein früherer Termin in einer Praxis mög-

lich wird, bleibt die Frage zu klären, wie 

dann die weitere Versorgung gesichert wer-

den kann. 

Danach standen die Wahlen für die Lan-

dessprecherinnen und Landessprecher an. 

Die bisherigen LandessprecherInnen stellten 

ihre Arbeit dar und erklärten sich bereit, 

wieder zu kandidieren. Folgende Kandida-

tInnen wurden einstimmig gewählt: 

Marijke Neubersch, Sonia Mikula, 

Georg Zilly und Johannes Broil. 

In diesem Jahr stehen in NRW Wahlen 

bei den Kassenärztlichen Vereinigungen an. 

Die DGVT wird im Bezirk der KV Nord-

rhein mit einer eigenen Liste antreten und 

macht sich auf Wahlkampftour. In der KV 

Westfalen-Lippe werden wir mit einem Lis-

tenbündnis kandidieren. Auf der regionalen 

MV wurden erste Infos gegeben, weitere 

Einladungen folgen.   



S. 32 

Wir fordern Sie auf, uns bei unseren Ini-

tiativen zu unterstützen.  

Melden Sie sich bitte über unsere 

Mailadresse: nrw@dgvt.de 

 

Johannes Broil, Sonia Mikula,  

Marijke Neubersch, Georg Zilly 

LandessprecherInnen Nordrhein-Westfalen  

Kontakt: 

nrw@dgvt.de; nrw@dgvt-bv.de 

 

 

Ostdeutsche 

Psychotherapeutenkammer 
 

Delegiertenversammlung der  

Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer 

(OPK) 

 

Am 15. und 16. April 2016 fand die 19. Sit-

zung der OPK-Kammerversammlung auf 

Schloss Liebenberg im Löwenberger Land 

(Brandenburg), statt. Insgesamt waren 33 der 

35 Delegierten anwesend. Nach den Begrü-

ßungsworten aus dem brandenburgischen 

Ministerium erfuhren wir im Bericht des 

Vorstandes von Präsidentin Andrea Mrazek 

einiges über dessen Arbeitsschwerpunkte: 

Umsetzung des GKV-VSG, Ausbildungsre-

form, Landeskrankenhausgesetze, Psycho-

therapie in Psychiatrie und Psychosomatik, 

Nachwuchsarbeit Neuapprobierte, Kommu-

nikation und Partizipation.  

Das Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-

VSG) verpflichtete den Gemeinsamen Bun-

desausschuss (G-BA) zu Flexibilisierungen 

der Psychotherapierichtlinie. Die OPK hat 

hierzu eine Online-Befragung unter ihren 

Mitgliedern durchgeführt und auf Basis der 

Ergebnisse ein Eckpunktepapier erstellt. Je-

doch sei allein die Bundespsychotherapeu-

tenkammer (BPtK) stellungnahmeberechtigt, 

darum will man auf dem nächsten Deutschen 

Psychotherapeutentag (DPT) an einer dies-

bezüglichen Resolution mitwirken. Die Ein-

flussnahme auf dem DPT stellt fast die ein-

zige Möglichkeit dar, hinter die verschlosse-

nen Türen des G-BA zu dringen. In der Dis-

kussion wurde von den Delegierten Wert 

darauf gelegt, dass auch Akuttherapie als 

vollwertige Psychotherapie gelten muss. 

Auch sei die Entscheidungshoheit der Psy-

chotherapeutInnen zu wahren, gestufte Ver-

sorgungsmodelle dürften sie keinesfalls be-

schneiden. Im Papier wird eine Bestell-

sprechstunde zur frühen Abklärung des Be-

handlungsbedarfs vorgeschlagen. Daran sol-

le sich künftig eine maximal zehnstündige 

Akuttherapie zeitnah anschließen können. 

Aber auch Erhaltungstherapie zur Rezidiv-

prophylaxe sei als eine neue Leistung einzu-

führen. Mit spürbaren Vereinfachungen des 

Antrags- bzw. Gutachterverfahrens könnten 

wiederum gewisse Ressourcen zur Durch-

führung dieser neuen Leistungen freigesetzt 

werden. Ganz vom Gutachterverfahren be-

freit werden sollten Anträge auf Langzeitthe-

rapie, ohne Unterschied zwischen Einzel- 

oder Gruppensetting. Wegen der spezifi-

schen Anforderungen in der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie seien hier grö-

ßere Zeitkontingente vorzusehen. Weiter 

seien für strukturschwache ländliche Gebiete 

innovative Konzepte zu entwickeln. Der auf 

die Inhalte des Eckpunktepapier verweisende 

Resolutionsentwurf „Gute Absichten jetzt 

umsetzen!“ wurde ohne Gegenstimme ange-

nommen, die Inhalte sind mittlerweile in der 

entsprechenden Resolution des 28. DPT zu 

finden.  

Vorstand Margitta Wonneberger berich-

tete zum "medialen Neustart" der OPK. Im 

April 2015 ist das neue Onlinemedium 

'OPK-Magazin' an den Start gegangen. Die 

meist geklickten Artikel beschäftigten sich 

mit der Flüchtlingsversorgung und mit der 

Umsetzung des Versorgungsstärkungsgeset-

zes. Im Mai 2015 startete der neue OPK-

Newsletter, der zielgruppenorientiert versen-

det wird, zum Beispiel an KJP, Angestellte 

oder Journalisten. In ca. 50 % der Fälle wur-

de diesen Mail-Links gefolgt. Seit März 

2016 wird an Neumitglieder ein Begrüßung-

Newsletter versandt, mit Infos zur Mitglied-

schaft sowie Formular-Links. Die Etablie-

rung von OPK-mitgliederinternen Foren ste-

cke hingegen noch in den Kinderschuhen.  

Es folgte der Bericht der Geschäftsfüh-

rung von Dr. Jens Metge. Zum 1. April 2016 

hatte die OPK 3.978 Mitglieder (1 Jahr zu-
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vor waren es 3.616), davon 80 % in der 

höchsten Beitragsklasse. 74 % der Mitglie-

der sind PP, 17 % KJP, 4 % Doppelappro-

bierte. Das jüngste Mitglied ist 27, das ältes-

te 88 Jahre alt. In der Kammer sind 116 Eh-

renämter besetzt, im Geschäftsführungsteam 

arbeiten 14 Beschäftigte.  

Die Kammermitglieder aus dem Ange-

stelltenbereich können sich den 28. Septem-

ber 2016 merken, da findet der Angestellten-

tag in Leipzig statt (Referent u.a. Heiner Vo-

gel, langjähriges DGVT-Vorstandsmitglied). 

Das KJP-Symposium ist am 23./24. Septem-

ber 2016. Der Umfang des Jahreshaushalts 

betrage mittlerweile 1.872.000 €, mehr als 

das Doppelte der Gründungsjahre. 2014 war 

die Rücklage 817.410 €.  

Angela Gröber übernahm als Vorsitzen-

de des Finanzausschusses die Einstimmung 

der Delegierten auf einen Mitgliederbeitrags-

Erhöhungsbeschluss, der auf der nächsten 

Kammerversammlung fallen soll. Ohne kon-

krete Zahlen hörte man unzählige Argumen-

te, wieso das unumgänglich sei. Wie bei-

spielsweise, dass der Höchstbeitrag seit 10 

Jahren stabil sei. Als er vor Jahren deutlich 

überbemessen war, hieß es meiner Erinne-

rung nach immer, dass der Beitrag so hoch 

belassen werden soll, damit er nicht so 

schnell wieder erhöht werden müsse. Nun 

soll es also soweit sein.  

In der Diskussion über die angedachte 

Beitragserhöhung zeigte sich dann, dass die 

Delegierten vor der nächsten Kammerver-

sammlung gerne Zahlen zu verschiedenen 

Szenarien hätten, um wirklich wählen zu 

können. Die Präsidentin fügte an, wenn man 

beispielweise mehr regionale Aktivitäten in 

den fünf Ländern wolle, würde das mehr 

Geld kosten. Es äußerten aber auch einige, 

dass bei der kontinuierlich steigenden Zahl 

an Mitgliedern natürlich auch die Beitrags-

einnahmen entsprechend steigen und so eine 

zusätzliche Beitragserhöhung eigentlich 

vermeidbar sein müsse. Aufschlussreich wä-

re, in Szenarien die Kosten der reinen Kam-

merpflichten von denen der Kür-

Schwerpunkte abgrenzen zu können. Andere 

wandten ein, dass mehr Mitglieder auch 

mehr Kosten verursachen würden, oder dass 

der Mitgliederzuwachs versiegen werde, 

beides könnte man mit betriebswirtschaftli-

chen Effizienz-Kalkulationen besser ab-

schätzen. Welche Kostenbereiche sind über 

die zehn Jahre wie stark angestiegen und 

welche Bereiche konnten effizienter bearbei-

tet werden? Als Spar-Szenarien wurden vor-

geschlagen, die Doppelung von Aktivitäten 

mit der Bundeskammer zu vermeiden sowie 

die Bezuschussung kammereigener Fortbil-

dungsaktivitäten zu reduzieren. Eine Idee 

war, die Mitglieder über unsere neuen Medi-

en zu befragen, ab wann eine Erhöhung 

ihnen denn wehtun würde und wo sie 

Schwerpunkte sehen wollen. Zusammenge-

fasst kann man sagen, für eine gute Ent-

scheidung wünschen sich die Delegierten 

mehr Kostentransparenz.   

Als Nächstes stand die Nachwahl unse-

res 19. Bundeskammer-Delegierten an, der 

uns ab 2016 dank des Mitgliederzuwachses 

zusteht. Als Kandidatin wurde allein Angela 

Gröber vorgeschlagen, die ja bereits im Fi-

nanzausschuss der Bundeskammer aktiv ist. 

So konnte die Wahl kammeröffentlich vor-

genommen werden, wir konnten Frau Ange-

la Gröber alsbald zur einstimmigen Wahl 

beglückwünschen. Eine Vertreterwahl konn-

te nicht stattfinden, da nun alle sächsischen 

OPK-Delegierten auch Bundesdelegierte 

sind.  

Das inhaltliche Schwerpunktthema der 

Kammerversammlung war diesmal 'Online-

basierte Versorgungskonzepte'. Dazu wurde 

man mittlerweile schon auf vielen medialen 

Kanälen informiert. Die zwei ReferentInnen 

boten dennoch durchaus Neues, was sie über 

ihre Firma namens GAIA vertreiben. Der 

Geschäftsführer Dr. Mario Weiss führte in 

sein Produkt 'Deprexis' ein, vorab orientierte 

er uns zu Qualitätskriterien für Online-

Interventionen bei depressiven Symptomen 

('Depression' kann man nicht sagen, denn 

das würde reale klinische Diagnostik voraus-

setzen). Depression könne nicht weggesurft 

oder von Laien behandelt werden. Bei Onli-

ne-Interventionen solle man ruhig davon 

ausgehen, dass sie unwirksam und gefährlich 

seien, solange sie sich nicht erfolgreich den-

selben Wirksamkeitsprüfungen wie Medi-
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kamente und Psychotherapien unterzogen 

hätten. Vor einer positiven G-BA-

Nutzenbewertung sollte man sie eigentlich 

nicht einsetzen dürfen, man erinnere sich nur 

an Contergan oder Reboxetin. Dafür bräuch-

te es aber anbieterunabhängige Studien. Im 

englischsprachigen Raum gäbe es nun eine 

Studie zu 'MoodGym' sowie 'Beating the 

Blues': beide computergestützten CBT-

Interventionen waren der Kontrollbedingung 

'General Practioner Care' kein bisschen über-

legen (PHQ: von M=18 nach 4 Monaten auf 

M=9). Dennoch sei 'MoodGym' auch in 

Deutschland bereits frei verfügbar und von 

vielen AOKen beworben (Haftung unklar), 

obwohl kein Medizinprodukt mit ‚CE‘-

Siegel. Die Patientendaten lägen in Australi-

en, bei unklarer Datensicherheit. Beim 'TK-

Depressionscoach', 'Get On' (Barmer-GEK), 

'Novego' (BKKen, hat ‚CE‘ und Haftung), 

'Next Step' (AOKen) sehe es mit all diesen 

Kriterien nicht viel besser aus. Nur 'De-

prexis' (DAK-Gesundheit, hat ‚CE‘ und Haf-

tung) schneide da besser ab, sei BMG-

Referenzprodukt und Bestandteil der S3- 

Leitlinie Depression. Es liegen acht pragma-

tische RCTs mit insgesamt 5.800 KlientIn-

nen vor, mit mittleren bis hohen Effektstär-

ken bei leichten bis starken Depressionen. 

Die erste Studie stammt von Meyer (2009), 

der BDI sank von M=27 deutlich schneller 

als in der (TAU-)Kontrollgruppe auf M=20 

und erreichte M=17, wie danach auch die 

Kontrollgruppe. Berger (2011) replizierte 

das und zeigte einen signifikanten Zusatz-

nutzen von personaler therapeutischer De-

prexis-Begleitung. Bei Moritz (2012) war 

der Deprexis-Nutzen am stärksten bei mode-

raten Depressionen. Schröder (2014) repli-

zierte diese Ergebnisse bei depressiven Epi-

leptikern, Fischer (2015) bei Probanden die 

an MS- und Depression erkrankt waren. 

Meyer (2015) fand an schwer Depressiven 

eine Abbruchrate von nur 18 %. Charakteris-

tika von Deprexis seien: Leicht verständliche 

Psychoedukation, individuelle Anpassung 

der Informationsdichte, Symptom-Tracking 

(PHQ-9, Stimmungs-Check), Mobile Nutz-

barkeit, optionales Monitoring durch den/die 

TherapeutIn. Die Ergebnislage könne man so 

zusammenfassen, dass Deprexis bei relativ 

geringem Aufwand zu einer schnelleren Lin-

derung des depressiven Symptomdrucks bei-

tragen kann und auch mit Psycho- oder 

Pharmakotherapie kombiniert werden kann.  

Daneben habe Greiner (2015) für die 

DAK in einer großen Kostenstudie ermittelt, 

dass PatientInnen mit Depression für die 

Kassen weniger Kosten verursachen, wenn 

sie psychotherapeutisch behandelt werden. 

Deprexis konnte diesen Kostensenkungsef-

fekt nochmals steigern. DAK-PatientInnen 

bekommen Deprexis so auch als Add-On zur 

Psychotherapie finanziert. In der nachfol-

genden Diskussion wurden natürlich noch 

einige wenns und abers laut, Herr Weiss hat-

te stets gute Antworten parat. Für mich be-

eindruckend: der Weg von Freuds bahnbre-

chender Eigenentwicklung über die Formie-

rung diverser Therapieschulen, von Kunst-

handwerk hin zur Manualisierung, ist nun 

bei quasi-autonomen Computerprogrammen 

angekommen. Dazu am Rande eine Film-

empfehlung: ‚Her‘ vom dafür Oscar-

prämierten Spike Jonze (2013, Joaquin 

Phoenix als Theodore verliebt in die Avatar-

Stimme seines mittels ‚affective computing‘ 

personalisierten Betriebssystems).  

Im Anschluss stellte PD Dr. Gitta Jacob 

als Mitarbeiterin von GAIA ein weiteres 

Produkt der Firma vor: ‚VEOVITA‘, eine 

Art supportives ‚case management‘-

Angebotspaket, das ortsungebunden diverse 

Elemente verknüpfen kann (Diagnostik, Te-

lefon-Coaching, Online-Programme wie 

'Deprexis', Psychometrie, verschiedene Bera-

tungen, Vermittlung u.a.). Bestimmte DAK-

PatientInnen mit F3- oder F4-Diagnosen 

werden von ihrer Krankenkasse gezielt da-

rauf angesprochen, ob sie daran teilnehmen 

wollen. Der Einstieg ins ansonsten nieder-

schwellige Programm setzt dann einen Real-

Kontakt zu einem/einer Arzt/Ärztin oder 

PsychotherapeutIn voraus, der/die dann die 

Indikations-Diagnostik mit einem Arztbrief 

inklusive Behandlungsvorschlag finalisiert. 

Das Ganze kann als zeitnahe Überbrückung 

hin zur Behandlung eingesetzt werden, wei-

ter kann es als Add-On zur Therapie ver-

wendet werden oder auch da aushelfen, wo 
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keine Therapie möglich ist. Das Angebotene 

könne darüber hinaus BehandlerInnen die-

nen, z. B. mit Dokumentation oder Vernet-

zung und sogar zur Urlaubsüberbrückung. 

Alternativ zur Richtlinien-Psychotherapie 

werden von der Kasse auch „Veovi-

tapartner“-TherapeutInnen eingebunden, die 

dem bundesweiten IV-Vertrag der DAK 

(Formate und Konditionen blieben unbe-

nannt) beigetreten sind.  

Ein bunter Strauß an vielversprechenden 

Möglichkeiten, nicht nur für die PatientIn-

nen, sondern auch für die Krankenkassen. 

Die Krankenkassen werden auf diese Weise 

vom ‚Payer‘ zum ‚Player‘. Schade eigent-

lich, dass Universitäten oder etwa Behand-

ler-Netze so eine innovative Anbindung 

entwickelten und anbieten. Dann wäre mir 

etwas wohler dabei, wie etwa bei Wikipedia 

im Vergleich zu Google.  

In der Diskussion war man sich einig: 

andere Kassen-Coaches, die Pat. Druck ma-

chen sind kontraproduktiv. Aber auch ohne 

das, als Nebenwirkungen wurden der ‚Glä-

serne Patient‘ oder ein ‚erfolgreich‘ direkte 

Kontakte vermeidender Patient befürchtet 

sowie das Nonplusultra der ganz schnellen 

Behandlung bzw. Heilung in Frage gestellt.  

Dann wurde die zweite Resolution 

„Auch in Krankenhäusern brauchen Patien-

tInnen Psychotherapie“ ebenfalls einstimmig 

von den OPK-Delegierten angenommen. Die 

Resolution fordert, in den Krankenhäusern 

verbindliche Mindestvorgaben für die psy-

chotherapeutischen Heilberufe der Psycho-

logischen PsychotherapeutInnen und Kinder- 

und JugendlichenpsychotherapeutInnen fest-

zulegen. Auf Antrag der OPKler wurde die 

Resolution in den 28. Deutschen Psychothe-

rapeutentag eingebracht und erfolgreich ver-

abschiedet.  

Zum „Transitionsprozess“, bei dem es 

um die Konkretisierung der BPtK-

Vorschläge zur Reform der Psychotherapie-

ausbildung, unter Einbindung von Verbän-

den, von Ausbildungsträgern, von Universi-

täten/Hochschulen und weiteren ExpertInnen 

geht, hob Dietmar Schröder hervor, dass ein 

Vorteil des zum Beginn der Sommerpause 

angekündigten Arbeitsentwurfs des Bundes-

gesundheitsministeriums (BMG) sei, dass er 

breiter und offener diskutiert werden könne 

als ein Referentenentwurf. Unsere Präsiden-

tin Andrea Mrazek berichtete, dass das 

Bund-Länder-AG Papier dazu nicht konsen-

tiert wurde. Es sei einfach zu wenig Zeit für 

einen Diskussionsprozess der PräsidentInnen 

wie der Delegierten gelassen worden, zum 

Beispiel zum Vorschlag einer neuen, von 

wissenschaftlich anerkannten Verfahren be-

freiten Legaldefinition Psychotherapie. Auch 

Dietmar Schröder meinte, ein Mitgestalten 

durch die Delegierten sei so kaum möglich 

gewesen. Für die Approbationsordnung, 

fürchte er, sei jedoch „der Sack“ schon bald 

zu. Insofern sei es nicht ganz unkritisch, dass 

der BPtK-Vorstand sich auf dem DPT mög-

lichst freie Hand für die Verhandlungen mit 

dem Ministerium geben lassen wolle. Eine 

OPK-Vorstandsklausur im August soll der 

eigenen Positionsfindung zur danach anste-

henden Weiterbildungs-

Gestaltungsdiskussion dienen.  

Wolfram Rosendahl berichtete aus der 

Länderrats-Kommission zum Vorhaben der 

Reduktion der Bundesdelegierten-Anzahl 

beim DPT. Für die Delegiertenarbeit sei ne-

ben der Fraktions-Mindestgröße eine gewis-

se Zeitkonstanz unabdingbar. Man habe sich 

auf die Zielgröße 120 Delegierte einigen 

können; bei drei Basissitzen pro Bundesland 

entstehe ein Überhang von 6, so dass es nach 

diesem Konzept insgesamt 126 Delegierten 

geben dürfte. Die Feilscherei drehe sich eher 

um die Frage des Einbezugs von PiAs. Bei 

dieser Frage deute sich an, dass die Mehrheit 

der Delegierten dafür stimmen würde, dass 

die PiAs nur bei denjenigen Ländern mitzäh-

len, die für ihre PiAs einen Beitrag an die 

BPtK zahlen. Das sehen die OPK-

Bundesdelegierten auch so.  

Unabhängig von der PiA-Frage dränge 

der BPtK-Vorstand auf den sofortigen Be-

schluss einer Erhöhung der BPtK-Beiträge 

um 7 Euro auf 62 Euro pro Mitglied. Die 

Kosten des Transitionsprozesses für das neue 

Psychotherapeutengesetz bzw. die Reform 

der Ausbildung hätten die 25 % Reserve des 

BPtK-Haushalts gesprengt bzw. es laufe da-

rauf hinaus, dass diese sinnvolle Grenze 
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nicht eingehalten werden könne. So wurde 

denn auch beim DPT die Erhöhung be-

schlossen, aber das können Sie im Bericht 

zum 28. DPT nachlesen. 

 

Jürgen Friedrich 

Landessprecher Mecklenburg-Vorpommern 

und OPK-Kammerdelegierter 

Kontakt: 

mv@dgvt.de; mv@dgvt-bv.de 

 

 

Rheinland-Pfalz 
 

Am 10.3.16 fand die Veranstaltung „Zulas-

sungsrecht“ mit dem Referenten Olaf Die-

derichs von der Kassenärztlichen Vereini-

gung Rheinland-Pfalz (KV-RLP) statt. Ein 

sehr informativer Abend, der auch erfreulich 

gut besucht war. Weniger erfreulich war, 

dass wohl auch in RLP droht, dass Sitze auf-

grund von angeblicher, vordergründiger 

Überversorgung nicht mehr nachbesetzt 

werden. 

Für September planen wir eine weitere 

Veranstaltung mit einer Referentin der KV-

RLP zum Thema „Abrechnung“. Diese Ver-

anstaltung wird in Trier stattfinden.  

Das DGVT-Landesgruppentreffen ge-

meinsam mit unserer Wahlliste („TIMO“) 

fand am 21. März 2016 statt. Gemeinsam mit 

den engagierten KollegInnen wurden die 

ersten Weichen für die in diesem Jahr anste-

hende Kammerwahl gestellt.  

Der Vertreterversammlung (VV) der 

Landespsychotherapeutenkammer RLP 

(LPK-RLP) am 9. April 2016 ging eine Ge-

denkfeier für den verstorbenen Präsidenten 

Alfred Kappauf voraus. Die Vizepräsidentin, 

Andrea Benecke, sprach für die LPK-RLP 

einige Worte der Erinnerung und des Ge-

denkens. Die Bedeutung des verstorbenen 

Präsidenten ließ sich unter anderem daran 

ablesen, dass viele Politiker zur Feier kamen, 

z. B. die Gesundheitsministerin und der 

SPD-Fraktionsvorsitzende. Bewegend waren 

die Worte, die die Ministerpräsidentin Malu 

Dreyer für Alfred Kappauf fand. Weitere 

Redner waren der Präsident der Bundespsy-

chotherapeutenkammer, Dietrich Munz und 

der stellvertretende KV-Vorsitzende, Peter 

Heinz.  

In der Vertreterversammlung wurde u.a. 

eine neue Wahlordnung beschlossen. Zudem 

wurde der Stand der Ausbildungsreform dis-

kutiert. Des Weiteren wurde Sabine Maur 

zur Vorstandsbeauftragten ernannt. 

Wir möchten noch einmal auf die neue 

Mailingliste für die DGVT-Mitglieder in 

Rheinland-Pfalz (rlp-netz@dgvt-bv.de) hin-

weisen. Über diese Mailingliste sind eine 

schnelle Informationsweitergabe und ein 

kollegialer Austausch möglich. Wer daran 

Interesse hat, kann sich gerne per Mail (in-

fo@dgvt-bv.de) oder per Telefon 

(07071/9434-10) anmelden.  

  

Termine: 

 

 Am 14. Juni 2016 wird in Mainz eine 

Veranstaltung für PiAs und neu appro-

bierte Kolleginnen und Kollegen in 

Mainz stattfinden mit Informationen zu 

Anstellung, Niederlassung, Kammer-

aufgaben, Berufsverbänden und zur Re-

form der Psychotherapie-Ausbildung. Es 

wird noch per Mail eingeladen werden. 

 Das nächste DGVT-Landestreffen wird 

im Sommer stattfinden. Dazu wird ge-

sondert eingeladen. 

 

Andrea Benecke und Sabine Maur 

Landessprecherinnen Rheinland-Pfalz 

Kontakt:  

rheinland-pfalz@dgvt.de 

rheinland-pfalz@dgvt-bv.de 

 

 

Sachsen –  

neuer Landessprecher 
 

Liebe DGVT-Mitglieder, 

mein Name ist Andreas Böse und ich bin 

seit 2010 DGVT-Mitglied. Ich wurde am 

23.06.1979 in Bad Salzungen in Thüringen 

geboren, habe im benachbarten Eisenach 

mein Abitur gemacht und anschließend in 

Jena Psychologie studiert. Seit 2009 lebe ich 

in der Dresdner Neustadt. Beruflich habe ich 

anfänglich in der Therapie von medikamen-
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ten- und alkoholabhängigen Erwachsenen 

sowie drogenabhängigen Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen gearbeitet. Seit 2011 

bin ich in einer allgemeinpsychiatrischen 

Tagesklinik in Döbeln tätig, wobei ich hier 

schwerpunktmäßig Menschen mit einer de-

pressiven Symptomatik behandle. Im Mai 

2010 habe ich an unserem DGVT-

Ausbildungsinstitut in Dresden die Ausbil-

dung zum Psychologischen Psychotherapeu-

ten begonnen, da mir die Vereinbarkeit mei-

ner beruflichen Tätigkeit mit der Ausbildung 

sehr wichtig war und dies auch eines der 

Wesensmerkmale unseres Institutes in Dres-

den ist. Da ich mich bereits seit meiner 

Schulzeit für Politik und Gesellschaft inte-

ressiere, bin  ich seither ehrenamtlich tätig. 

Dies setzte sich in der Ausbildungszeit durch 

mein Engagement zuerst als stellvertretender 

Kurssprecher und seit 2011 als Kurssprecher 

fort. Ebenfalls 2011 nahm ich erstmals an 

einem Workshop der PiA-AG der DGVT teil 

und lernte so die Mitglieder und die Ar-

beitsweise der AG kennen. Seit 2012 bin ich 

aktiver PiA-Sprecher der AG und seit 2015 

als Vertreter der AG Mitglied des erweiter-

ten Vorstandes der DGVT. Durch das 

schrittweise immer bessere Kennenlernen 

unser Vereinsstrukturen, unserer Geschichte, 

unserer Erfolge und natürlich der handelnden 

Personen, habe ich mich immer mehr als 

Teil der DGVT Familie gefühlt. Als Lan-

dessprecher möchte ich unsere Vereinsziele, 

im Hinblick auf die weitere Verbesserung 

des gesellschaftlichen Renommees unseres 

Berufsstandes vorantreiben, die Akzeptanz 

und die Einsicht in die Notwendigkeit psy-

chotherapeutischen Handelns fördern, für die 

weitere Verbesserung der Rahmenbedingun-

gen in unserer Berufsausübung kämpfen und 

vor allem stets das Wohl unserer PatientIn-

nen im Blick behalten.  Denn diese Patien-

tenorientierung stellt eines der wichtigsten 

Wesensmerkmale der DGVT für mich dar. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 

allen Mitgliedern des Vereins. 
 

Andreas Böse 

Landessprecher Sachsen 

Kontakt: 

sachsen@dgvt.de; sachsen@dgvt-bv.de 

Schleswig-Holstein 
 

Spannendes, Ernüchterndes und Hoff-

nungsvolles aus der 1. Kammerversamm-

lung nach den umstrittenen Kammerwah-

len im Sommer 2015 

 

In das Protokoll kommt ab sofort nur 

noch, was der Mehrheit der DPtV-

Fraktion genehm ist?!  

 

Diesen Schluss legte der Auftakt der Kam-

merversammlung nahe. Unter Regularien 

ging es hier, wie immer, zunächst um Ände-

rungsanträge zum Protokoll der letzten 

Kammerversammlung. Auf dieser hatte Det-

lef Deutschmann seinen Widerspruch gegen 

die Kammerwahl inhaltlich in einem um-

fangreichen Statement ausführlich begrün-

det. Der Protokollant hatte direkt in der Sit-

zung angemerkt, dass er nicht in der Lage 

gewesen sei, die Argumentation in wesentli-

chen Zügen für das Protokoll festzuhalten. 

Entsprechend fehlte zu diesem zentralen 

TOP der konstituierenden Kammerversamm-

lung im Protokoll der überwiegende Teil der 

Argumentation. Detlef Deutschmann hatte 

deshalb seine Argumentation anhand seiner 

Stichpunkte selbst zusammengefasst und 

fristgerecht als Änderungsantrag zum Proto-

koll eingebracht. Dieser Änderungsantrag 

wurde aber von der Mehrheit der 10 DPtV-

Delegierten einfach, ohne dass die Inhalte in 

Frage gestellt wurden, abgelehnt, genauso 

wie ein Änderungsantrag von Juliane Dür-

kop. Sie hatte auf der konstituierenden 

Kammerversammlung eine persönliche Er-

klärung zu Protokoll gegeben, die dennoch 

nicht im Protokollentwurf aufgenommen 

worden war. Auch dieser Änderungsantrag 

wurde entgegen in politischen Gremien übli-

cher Gepflogenheiten von der Mehrheit der 

DPtV-Delegierten einfach abgelehnt. Auch 

zu diesem unglaublichen Vorgehen gab sie 

deshalb erneut eine persönliche Erklärung zu 

Protokoll. Wir dürfen gespannt sein, ob diese 

im nächsten Protokoll auftauchen wird oder 

nicht. 
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Widerspruch gegen Kammerwahl 

 

Unter TOP 3 ging es dann nochmals um die 

Frage, ob die Wahl zur Kammer wegen an-

gemahnter Unregelmäßigkeiten (62 Kam-

mermitglieder waren nicht in der Wählerliste 

enthalten und wurden trotz fristgerechten 

Widerspruches auch nicht nachträglich auf-

genommen) zu wiederholen sei. Detlef 

Deutschmann hatte gegen die negative Ent-

scheidung der letzten Kammerversammlung 

Widerspruch eingelegt, der in seinem Namen 

von einem beauftragten erfahrenen Verwal-

tungsjuristen zusätzlich rechtlich begründet 

worden war. In der Begründung kam dieser 

zu dem Schluss, dass durch die dargelegten 

Unregelmäßigkeiten verfassungsrechtliche 

Grundsätze einer angemessenen Wahldurch-

führung verletzt worden seien. Dennoch 

wurde auch dieser Widerspruch mit 10:8 

Stimmen durch die Kammerversammlung 

abgewiesen. 

 

Entlastung der Vorstände für 2015 

 

Angesichts eines Haushaltsüberschusses von 

16.000 € im Haushaltsjahr 2015 und eines 

uneingeschränkt positiven Votums des 

Rechnungsprüfungsausschusses wurden so-

dann der alte und neue Vorstand für das Jahr 

2015 jeweils einstimmig entlastet. 

 

Wie sollen künftig die Interessen der  

Angestellten in der Kammer vertreten 

werden? 

 

Da entgegen einer entsprechenden „Sollbe-

stimmung“ im Heilberufekammergesetz kein 

Angestellter in den Kammervorstand ge-

wählt worden war (die DPtV-Fraktion hatte 

sich mit ihrer Mehrheit verweigert), hat die 

KAM ON-Fraktion nunmehr den Antrag 

eingebracht, dass der neue Vorstand zur 

nächsten Kammerversammlung im Juli 2016 

ein Konzept vorlegen möge, wie er sicher-

stellen wolle, dass die Interessen und Per-

spektiven der abhängig beschäftigen Kam-

mermitglieder in der Kammerarbeit, die im 

Wesentlichen durch den Vorstand erfolgt, 

zukünftig dennoch gleichberechtigt vertreten 

werden. Der Vorstand nahm sich dieses Auf-

trages an. So dürfen wir auf die Ergebnisse 

im Juli bei der nächsten Kammerversamm-

lung gespannt sein. 

 

Beiträge an die BPtK auch für  

PiA-Mitglieder? 

 

Inhaltlich richtig interessant wurde es dann 

unter dem unscheinbaren TOP „Verschiede-

nes“. Der Vorstand berichtete auf Nachfrage, 

er habe sich im Bundesfinanzausschuss und 

Länderrat dagegen ausgesprochen, dass für 

PiA-Mitglieder (in der PKSH immerhin ca. 

460) auch Beiträge an die BPtK zu entrich-

ten seien. Dies entspricht nicht der Haltung 

des alten Vorstandes. Zum Hintergrund: Bei 

Gründung der BPtK hatte wohl niemand da-

ran gedacht, dass, wie inzwischen in unge-

fähr der Hälfte der Kammern gesetzlich ge-

regelt, PiA vollwertige Kammermitglieder 

werden würden. In der Beitragssatzung der 

BPtK formulierte man damals, dass die Lan-

deskammern pro, und dies ist das umstrittene 

Wort, „approbiertes“ Mitglied einen festge-

legten Beitrag an die BPtK zu leisten habe, 

also nicht für heutige PiA-Mitglieder. Für 

die Frage, wie viele Delegierte eine Landes-

kammer in den Deutschen Psychotherapeu-

tentag, das Parlament der BPtK, entsenden 

darf, wurde aber satzungsgemäß die Zahl 

aller Mitglieder, also heute einschließlich 

eventueller PiA-Mitglieder, als maßgeblich 

festgeschrieben. Dies wird zu Recht insbe-

sondere von den Kammern, in denen PiA 

nicht Mitglieder sind, als Ungerechtigkeit 

erlebt. Detlef Deutschmann, als altes Bun-

desfinanzausschussmitglied, machte deut-

lich, dass er eine Einbeziehung der PiA in 

die Beitragspflicht für die BPtK durch eine 

entsprechende kleine Satzungsänderung un-

ter Gerechtigkeitsaspekten für geboten halte 

und bislang auf Bundesebene auch vertreten 

habe. Um eine finanzielle Mehrbelastung der 

Länder mit PiA-Mitgliedern im Rahmen zu 

halten, schlug er vor, die Beiträge neu fest-

zulegen, sodass insgesamt das Beitragsvo-

lumen der BPtK konstant bliebe. 
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Nur Veränderung der Berechnung der 

Zahl der DPT-Delegierten oder drohende 

Machtverschiebung im DPT zu Lasten der 

kleinen Kammern? - Wie positionieren 

sich die PKSH-Delegierten hierzu? 

 

Die beschriebene Frage der Einbeziehung 

der PiA-Mitglieder in die BPtK-

Beitragsbemessung wird aktuell offensicht-

lich teilweise vermischt mit einem anderen 

wichtigen Thema, dass auf einen Antrag des 

alten KAM-ON-Vorstandes der PKSH auf 

dem Deutschen Psychotherapeutentag im 

April 2015 zurückgeht. Dieser Antrag zielte 

darauf ab, ein weiteres stetiges Anwachsen 

der Zahl der DPT-Delegierten (ursprünglich 

deutlich unter 100 Delegierte, inzwischen 

angestiegen auf 140 Delegierte) sowohl aus 

Kosten- als auch Effizienzgründen zu ver-

hindern und wieder auf ca. 100-120 Dele-

gierte zu reduzieren. Wichtig war es uns da-

bei, dass dies unter Beibehaltung des bei 

Gründung der BPtK mühsam ausgehandelten 

Verteilungsschlüssels auf die einzelnen Län-

der geschieht. Zwischenzeitlich wurde in 

einer von der BPtK eingerichteten Kommis-

sion ein Antrag entwickelt, der eine Ab-

schaffung der 2 Basissitze je Kammer und 

damit eine wesentliche Veränderung des 

Verteilungsschlüssels zu Lasten der kleine-

ren und mittleren Kammern (wie der PKSH, 

aber auch Hamburg, Rheinland-Pfalz, Nie-

dersachsen und Berlin) und zu Gunsten der 3 

größten Kammern (NRW, Baden-

Württemberg und Bayern) vorsieht. Seit 

2007 ist zwar der Anteil der Mitglieder, die 

den 3 großen Kammern NRW, Baden-

Württemberg und Bayern angehören von 

51,4% auf 47,7% gesunken. Im selben Zeit-

raum ist aber der Anteil der DPT-

Delegierten von 41,5% auf 42,1% gestiegen 

und würde mit dem Kommissionsvorschlag 

sogar auf 45,3% weiter ansteigen. Die Dele-

giertenanzahl der 3 größten Länder würde 

gegenüber dem aktuellen Stand nur um einen 

reduziert, die der übrigen Länder um 11. 

Dadurch würden den 3 größten Ländern nur 

noch 6 Delegiertensitze (etwa durch Auf-

nahme der PiA als Kammermitglieder) zur 

absoluten Mehrheit fehlen. Auch der neue 

Vorstand äußerte zum Ende einer eingehen-

den Diskussion, dass er sich für die Beibe-

haltung des alten Verteilungsschlüssels ein-

setzen wolle. Detlef Deutschmann machte, 

als bislang für diese Thematik zuständiges 

altes Vorstandsmitglied, das Angebot, den 

Vorstand bei der Formulierung eines dahin 

zielenden modifizierten DPT-Antrages und 

einer zahlenmäßigen Veranschaulichung zu 

unterstützen. 

 

Zeitlich befristeter zweckgebundener Zu-

satzbeitrag oder dauerhafte Erhöhung des 

BPtK-Beitrages? 

 

Auf Nachfrage aus der KAM-ON-Fraktion 

wurde auch ausführlich über die vom Bun-

desvorstand vorgeschlagene, dauerhafte Er-

höhung der BPtK-Beiträge, die entsprechend 

auf dem DPT im April beschossen werden 

soll, diskutiert. Detlef Deutschmann brachte 

auch hier sein Hintergrundwissen aus seiner 

Tätigkeit als langjähriges Bundesfinanzaus-

schussmitglied ein. Er kritisierte, dass im 

Bundeshaushalt die Kosten für das Projekt 

Transition (alle BPtK-Arbeitsgruppen etc. 

rund um die Reform der Psychotherapieaus-

bildung, in Summe wahrscheinlich knapp 

600.000 € bis 2017) zwar in der Haushalts-

planung transparent in einem separaten Kon-

to ausgewiesen seien und der Haushaltsüber-

schuss 2014 dafür auch extra in eine zweck-

gebundene Rücklage für dieses Projekt ein-

gestellt worden sei, dass aber die Finanzie-

rung 2015 und folgende Jahre dennoch aus 

den allgemeinen Rücklagen und Erlösen 

vorgenommen werde. Dies führe zu einem 

Absinken der allgemeinen Rücklagen weit 

unter die satzungsgemäße Untergrenze. Da-

mit begründe der Bundesvorstand nun die 

Notwendigkeit einer dauerhaften Beitragser-

höhung. Im Bundesfinanzausschuss sei im 

Herbst 2015 schon eine Finanzierung über 

einen zeitlich befristeten Sonderbeitrag für 

das Projekt „Transition“ als Alternative zu 

einer dauerhaften Beitragserhöhung um 7€ je 

Mitglied diskutiert worden. Nach eingehen-

der Diskussion in der Kammerversammlung 

spricht sich auch der Präsident der PKSH im 

Namen des Vorstandes für eine zeitlich be-
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fristete Abgabe zur Finanzierung des Projek-

tes aus und werde sich hierfür auf dem Deut-

schen Psychotherapeutentag einsetzen. 

 

Erfreuliche Einigkeit in der Ablehnung 

inflationärer Weiterbildungsregelungen! 

 

Auf dem kommenden DPT steht ein rich-

tungsweisender Antrag zum Thema Weiter-

bildung auf der Tagesordnung. Der Antrag 

zielt darauf ab, die Kommission Zusatzquali-

fikation der BPtK zu beauftragen, Ergänzun-

gen der Musterweiterbildungsordnung für 

die Bereiche „Psychodiabetologie“, 

„Psychokardiologie“, „Schmerzpsychothera-

pie“, „Psychoonkologie“ und „Palliativpsy-

chotherapie“ zum DPT im Herbst zu erarbei-

ten. Deshalb wurde die Frage an die anwe-

senden DPT-Delegierten der PKSH gestellt, 

wie sie sich zu dieser Frage auf dem DPT 

positionieren werden. Im Verlauf der enga-

gierten Diskussion wurde eine immer größe-

re Übereinstimmung der Kammerversamm-

lungsmitglieder in einer Ablehnung von neu-

en Weiterbildungsregelungen vor Verab-

schiedung der Ausbildungsreform deutlich 

(abschließendes Meinungsbild: 16:1!). Die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anstrengungen einiger Gruppierungen, vor-

her schnell noch neue Weiterbildungsord-

nungen durchzusetzen, wurde im Wesentli-

chen als durch wirtschaftliche Interessen 

geleitet bewertet. Vielmehr wurde angeregt, 

zunächst auf die Inhalte der zukünftigen 

Ausbildung so Einfluss zu nehmen, dass die 

wesentlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu 

den angesprochenen Bereichen zukünftig 

bereits in der Ausbildung angemessen ver-

mittelt werden. 

 

Zusammenfassung: 

 

Die KAM ON-Fraktion startete eine fulmi-

nante aktive Oppositionsarbeit, stellte Anträ-

ge, bestimmte wesentliche Diskussionsthe-

men, leistete ca. 75% der Redebeiträge und 

bot weiter eine aktive Kooperation in wich-

tigen Sachfragen an. 

 

Bernhard Schäfer, Detlef Deutschmann,  

Diana Will, Claudia Tiefert 

LandessprecherInnen Schleswig-Holstein 

Kontakt:  

schleswig-holstein@dgvt.de 

schleswig-holstein@dgvt-bv.de 
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DAK Gesundheitsreport:  

Interessante Ergebnisse zum 

Geschlechterunterschied im 

Krankheitsgeschehen 

 

(ja). Im DAK Gesundheitsreport wurden die 

Daten von rund 2,7 Millionen Versicherten 

bezüglich der Krankheitstage ausgewertet. 

Zusätzlich wurden Daten einer Online-

Befragung von bundesweit 5.000 Beschäftig-

ten über die Einstellungen zur Krankmel-

dung und auch zum Umgang mit Krankmel-

dungen berücksichtigt.  

Die Ergebnisse zeigten, dass der Kran-

kenstand 2015 bei 4,1 Prozent lag und damit, 

im Vergleich zum Vorjahr, um 0,2 Prozent-

punkte gestiegen ist. Für  jeden zweiten Ver-

sicherten lag im Jahr 2015 mindestens eine 

Krankmeldung vor („Betroffenenquote“: 

50,4 Prozent). Mehr als die Hälfte aller 

Krankheitstage entfielen auf Erkrankungen 

des Muskel-Skelett-Systems, Erkrankungen 

des Atmungssystems und psychische Er-

krankungen. Laut DAK ist der Anstieg der 

Fehltage aufgrund von psychischen Erkran-

kungen eine der auffälligsten Entwicklungen 

in den letzten Jahren. Im Jahr 2015 waren 

16,2 Prozent aller Fehltage aufgrund von 

psychischen Erkrankungen. Auch die Anzahl 

der Fehltage aufgrund von psychischen Er-

krankungen stieg (im Vergleich zu 2014 um 

2,7 Prozent) an. Die meisten Fehltage wur-

den (unter den F-Diagnosen) durch Depres-

sionen (F32 und F33) verursacht. Danach 

kamen Reaktionen auf schwere Belastungen 

und Anpassungsstörungen (F43), andere 

neurotische Störungen (F48), andere Angst-

störungen (F41) und Somatoforme Störun-

gen (F45). Die Zahlen der AU-Tage für psy-

chische Erkrankungen nahmen bei beiden 

Geschlechtern mit dem Alter kontinuierlich 

zu.  

Das Schwerpunktthema in diesem Jahr 

war „Männer und Frauen im Gesundheitsge-

schehen“. Insgesamt war der Krankenstand 

der Frauen deutlich höher als der von Män-

nern. Frauen wurden im Vergleich zu Män-

nern zwar weniger lang, jedoch dafür häufi-

ger krankgeschrieben. Auch die „Gesund-

heitsprofile“ von Männern und Frauen unter-

schieden sich deutlich. Männer wurden häu-

figer wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

und Verletzungen krankgeschrieben. Frauen 

hingegen fehlten deutlich häufiger wegen 

psychischer Erkrankungen. Vor allem von 

Depressionen waren sie häufiger betroffen. 

Zudem nahmen sie häufiger Psychopharma-

ka ein. Der deutlichste Geschlechterunter-

schied wurde jedoch bei den Krebserkran-

kungen gefunden. Frauen hatten 74 Prozent 

mehr Fehltage wegen einer Krebserkrankung 

als Männer. Zwar ist das statistische Risiko 

einer Krebserkrankung bei Männern und 

Frauen gleich, aber Krebs trifft Männer häu-

fig erst im höheren Alter (ab ca. 60 Jahren), 

während Frauen vor allem von Brustkrebs 

betroffen sind, der meist schon im Erwerbs-

leben auftritt.   

In vielen Berufsgruppen hatten Frauen 

einen höheren Krankenstand als Männer. 

Dazu gehören die öffentliche Verwaltung 

und das Gesundheitswesen. Nur in wenigen 

Fällen, wie beispielsweise im Gartenbau und 

in naturwissenschaftlichen Berufen, hatten 

Männer einen höheren Krankenstand. Die 

Analyse zeigte zudem, dass Frauen häufiger 

in Berufen arbeiten, bei denen sie mit offen-

sichtlichen Krankheitssymptomen (wie bei-

spielsweise einer Erkältung) nicht arbeiten 

können. Auch tragen Frauen immer noch 

einen großen Anteil bei der Betreuung der 

Kinder. Mehr als jede vierte Frau gab an, 

dass sie sich bei einer Erkrankung des Kin-

des selbst krank gemeldet hat, weil sie sich 

nicht anders zu helfen wusste. Bei den Män-

nern waren es nur 17,5 Prozent. Darüber 

hinaus gingen Frauen häufiger trotz Krank-

heit zur Arbeit („Präsentismus“). 67 Prozent 

der Frauen gaben an, dass sie im letzten Jahr 

mindestens einmal trotz Krankheit gearbeitet 

haben. Bei Männern waren es 60 Prozent. 

Als Hauptgrund wurde von den Frauen ge-

nannt, dass sie die KollegInnen nicht hängen 

Aus den Krankenkassen 
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lassen wollten oder dass KundIn-

nen/PatientInnen darunter leiden würden, 

wenn sie sich krank melden würden.  

 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

http://www.dak.de/dak/bundes-

themen/Gesundheitsreport_2016-

1782678.html 

 

 

Was halten GKV-Versicherte 

von IGeL-Leistungen?  

(eine Studie der Techniker 

Krankenkasse) 

 

(ja). In einer Umfrage, die das Forsa-Institut 

im Auftrag des Wissenschaftlichen Instituts 

für Qualität und Effizienz im Gesundheits-

wesen (WINEG) der Techniker Krankenkas-

se (TK) durchgeführt hat, wurden die Versi-

cherten über den Nutzen von Selbstzahler-

leistungen (IGeL-Leistungen) befragt.  

53 Prozent der Befragten gaben an, dass 

diese Leistungen eher nicht oder sogar auf 

keinen Fall nutzbringend sind. Aber auch in 

Bezug auf andere Leistungen haben die Ver-

sicherten Zweifel. 27 Prozent der Befragten 

gaben an, dass sie den Eindruck haben, der 

Arzt würde ihnen manchmal oder sogar häu-

fig unnötige Untersuchungen oder Behand-

lungen empfehlen. Trotzdem unterziehen 

sich 33 Prozent dann doch der vorgeschlage-

nen Diagnostik oder Therapie. Als Gründe 

für diese Entscheidung wurden unter ande-

rem Vertrauen in die ärztliche Kompetenz, 

die Meinung, eine Diagnostik oder Therapie 

könne nicht schaden, und die Angst davor, 

eine falsche Entscheidung zu treffen ge-

nannt.   

 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

https://www.tk.de/tk/pressemitteilungen/gesu

ndheit-und-service/810326 

http://www.igel-monitor.de/ 

 

 

 

 

 

AOK-Krankenhausreport 

mahnt Verbesserung der 

Schnittstellen zwischen  

ambulanter und stationärer 

Versorgung an 

 

(ja, hv). Am 29. Februar wurde der AOK-

Krankenhausreport 2016 veröffentlicht. Er 

befasst sich im Kern mit der Frage, wie am-

bulante Leistungserbringungen durch Kran-

kenhäuser geregelt sind und wie sich dies ins 

gesamte Versorgungssystem einfügt. Die 

Autoren, zu denen u. a. Prof. Jürgen Wasem, 

Gesundheitsökonom aus Essen, und Wulf-

Dietrich Leber, Abteilungsleiter Kranken-

häuser beim GKV-Spitzenverband, zählen, 

stellen dies für die verschiedenen Indikatio-

nen und Bereiche dar. Es geht um die ambu-

lante Notfallversorgung, das Leistungsge-

schehen an Psychiatrischen Institutsambu-

lanzen, Hochschulambulanzen und Medizi-

nischen Versorgungszentren (MVZ), den 

Stellenwert des ambulanten Operierens, den 

Stand und die Perspektive der ambulanten 

spezialärztlichen Versorgung, die Kranken-

hausaufenthalte infolge von ambulant-

sensitiven Diagnosen und die fachärztliche 

Ausstattung der ambulanten Versorgung am 

Krankenhaus. Seit 1989 seien, so die Aus-

gangsthese, mit jeder Gesundheitsreform 

Regelungen eingeführt worden, die dazu 

dienen sollten, die Schnittstelle zwischen 

Krankenhaus und ambulanter Versorgung zu 

überwinden. So seien in den letzten Jahren 

rund 20 verschiedene ambulante Versor-

gungsangebote durch Kliniken zugelassen 

worden. Im Ergebnis finde sich eine Vielzahl 

an Einzellösungen, gar ein „Wildwuchs“, 

wie Wasem das charakterisierte. Er kritisier-

te das Fehlen von einheitlichen Standards für 

die ambulante Leistungserbringung von 

Krankenhäusern in den verschiedenen Berei-

chen. Dadurch werden dieselben Leistungen 

im Rahmen unterschiedlicher Rechtsformen 

angeboten, in unterschiedlicher Weise in die 

Gesamtversorgungskette eingefügt und auch 

unterschiedlich vergütet. Dies berge die Ge-

fahr, dass Informationsbrüche und Missver-
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ständnisse zu teurer Mehrfachdiagnostik und 

zu Behandlungsfehlern führen und das Fehl-

anreize zu unnötigen oder falschen Behand-

lungen führen könnten. Um zu einer patien-

tenorientierten sektorenübergreifenden Ver-

sorgung zu kommen wird der Politik emp-

fohlen, einen einheitlichen Ordnungsrahmen 

für die ambulante Versorgung durch Kran-

kenhäuser zu entwickeln. In diesem Zusam-

menhang sei es aber unverzichtbar, sich mit 

dem Sicherstellungsauftrag der Kassenärztli-

chen Vereinigungen in seinem Verhältnis zu 

den Versorgungsbereichen/-feldern, –

ansprüchen und -aufträgen der Krankenhäu-

ser zu befassen. 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

http://www.wido.de/khreport.html 

 

Quelle: Gesundheitsinformationsdienst, 

12/2016, 4-7. 

 

 

AOK-Pflegereport:  

Unterstützungsangebote sind 

bekannt, werden aber nur 

wenig genutzt 

 

(ja). Das Wissenschaftliche Institut der AOK 

(WIdO) hat 1.000 pflegende Angehörige zu 

ihrer Nutzung von Unterstützungsangeboten 

(bspw. Pflegedienst, Tagespflege, Kurz- und 

Verhinderungspflege) der gesetzlichen 

Krankenkassen befragt. Die Ergebnisse zeig-

ten, dass die meisten Befragten die Unter-

stützungsangebote kennen.  

Die Zufriedenheit der Angehörigen, die 

diese Unterstützungsangebote in Anspruch 

nehmen ist hoch, auch wird das Pflegeperso-

nal als kompetent eingestuft. Allerdings 

werden die meisten Angebote von weniger 

als jedem fünften Befragten genutzt (eine 

Ausnahme bildet der Pflegedienst, der von 

64 Prozent in Anspruch genommen wird).  

Der häufigste Grund, warum Unterstüt-

zungsangebote nicht in Anspruch genommen 

werden, ist, dass die Pflegebedürftigen nicht 

von einer fremden Person gepflegt werden 

wollen. Als weitere Gründe wurden Kosten, 

mangelnde Erreichbarkeit oder schlechte 

Erfahrungen genannt.  

 

Weitere Informationen finden Sie hier:  

http://www.wido.de/pflege-report_2016.html 

 

 

Arztreport der Barmer-GEK 

2016: Schwerpunktthema 

chronischer Schmerz 

 

(ja). Das Schwerpunktthema des Arztreports 

2016 der Barmer-GEK ist chronischer 

Schmerz. Der Arztreport kommt zu dem 

Schluss, dass ungefähr 3,25 Millionen Men-

schen an chronischen Schmerzen leiden und 

dass, trotz wichtiger Fortschritte, die Versor-

gung noch deutlich verbessert werden muss. 

Für die Auswertung wurden vom Aqua-

Institut Göttingen Diagnosen berücksichtigt, 

mit denen chronische Schmerzen ohne direk-

ten Bezug auf ein Organ dokumentiert wer-

den. In Bezug auf die Jahre 2005 bis 2014 

zeigte sich ein deutlicher Anstieg.  

Neben diesem zeitlichen Trend zeigten 

sich aber auch  deutliche regionale Unter-

schiede bei der Diagnosehäufigkeit chroni-

scher Schmerzen. Am häufigsten sind mit 

5,79 Prozent die Menschen in Brandenburg 

betroffen. In Bremen zeigte sich mit 2,94 

Prozent die geringste Rate. Im Bundesdurch-

schnitt liegt die Diagnoserate bei 4,02 Pro-

zent. In allen Altersgruppen werden chroni-

sche Schmerzen deutlich häufiger bei Frauen 

als bei Männern dokumentiert, wobei die 

Zahl der Betroffenen mit dem Alter ansteigt.  

Insgesamt 34,4 Prozent der Behand-

lungsfälle wurden 2014 von allgemeinmedi-

zinischen oder internistischen Hausärzten 

abgerechnet. Ihr geschätzter Anteil an der 

Vergütung lag bei 31,2 Prozent. Ein einzel-

ner hausärztlicher Behandlungsfall verur-

sachte approximative Kosten in Höhe von 

rund 56 Euro. Die höchsten Kosten fielen 

mit durchschnittlich 408 Euro für Behand-

lungen bei Psychologischen Psychotherapeu-

tInnen an. Allerdings kann das dadurch er-

klärt werden, dass Leistungen von Psycho-

therapeutInnen nicht delegiert werden kön-
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nen und in der Regel fast immer einen lan-

gen Patientenkontakt voraussetzen, weshalb 

PsychotherapeutInnen zugleich die Berufs-

fachgruppe mit den therapeutenbezogen ge-

ringsten Behandlungsfallzahlen bilden dürf-

ten. Im Durchschnitt über alle Versicherten 

wurde pro Kopf schätzungsweise etwa 27 

Euro pro Jahr für die Behandlung bei Psy-

chologischen PsychotherapeutInnen ausge-

geben.  

Die aktuellen Auswertungsergebnisse in 

Bezug auf ADHS (Schwerpunktthema des 

Arztreports von Barmer-GEK von 2013) 

zeigten, dass ADHS-Diagnosen auch in den 

letzten Jahren altersübergreifend noch etwas 

häufiger dokumentiert wurden, wobei der 

Anstieg allerdings ausschließlich Kinder im 

Alter ab ca. 12 Jahren und insbesondere älte-

re Jugendliche betrifft. Im Jahr 2014 dürfte 

in Deutschland im Rahmen der ambulanten 

Versorgung eine gesicherte Diagnose ADHS 

bei ca. 808.000 Menschen dokumentiert 

worden sein. Die Methylphenidat-Ver-

ordnungsraten bei Kindern vor Vollendung 

15. Lebensjahres haben sich seit 2011 rück-

läufig entwickelt, während es in höheren 

Altersgruppen zu einem Anstieg der Verord-

nungsraten kam. Altersübergreifend erhiel-

ten 2014 in Deutschland insgesamt schät-

zungsweise 330.000 Menschen eine Methyl-

phenidat-Verordnung. 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

https://presse.barmer-

gek.de/barmer/web/Portale/Presseportal/Sub

portal/Presseinformationen/Aktuelle-

Pressemitteilungen/160223-Arztreport-

2016/BARMER-GEK-Arztreport-2016.html 

 

 

Rheinische Post berichtet 

über Datenleck bei der  

Barmer-GEK 

 

(ja). Laut einem Bericht der „Rheinischen 

Post“ vom 12. März 2016 soll es ein Daten-

leck bei der Barmer GEK geben. Es sei ei-

nem von der Zeitung beauftragten Tester 

gelungen, sich mittels des Namens, des Ge-

burtsdatums und der Versichertennummer 

eines Versicherten über einen Online-

Zugang der Kasse in Patientendaten einzu-

loggen. Dadurch bekam er Zugang zu Diag-

nosen, verordneten Arzneien, Klinikaufent-

halten und anderen intimen Informationen. 

Derselbe Nachweis liege für drei weitere 

Krankenkassen vor, darunter die AOK.  

Die Barmer GEK widerspricht der Aus-

sage, dass Unbefugte sich mühelos Zugriff 

auf die Versichertendaten im Internet ver-

schaffen können. Bei dieser Aktion handele 

es sich eher um „simulierten Diebstahl einer 

Versichertenkarte, gegen die sich keine Insti-

tution wehren kann“, sagt der Sprecher der 

Barmer GEK, Athanasios Drougias. In die-

sem konkreten Fall räumte der Sprecher je-

doch eine Panne ein.  

Die Bundesbeauftragte für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit, Andrea 

Voßhoff, sagte der Rheinischen Post, dass 

sie diesen Fall zum Anlass nehmen werde, 

um das Authentifizierungsverfahren bei tele-

fonischen Kundenkontakten der Kranken-

kassen zu überprüfen, um das Risiko, dass 

Unbefugte an sensible Gesundheitsdaten 

gelangen, bestmöglich zu verhindern.  

 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

http://www.facharzt.de/content/red.otx/187,1

66311,0.html?utm_source=Abendnachrichte

n_2016-03-12&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=Politiknachrichten 

http://www.rp-

online.de/wirtschaft/unternehmen/datenleck-

bei-krankenkassen-aid-1.5830414 
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 Spieltherapeutische Interventionen

in der Verhaltenstherapie

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e. V.

www.dgvt-fortbildung.de

Die vertiefende Seminarreihe richtet sich an KollegInnen, die 
sich für die Anwendung des Geleiteten individuellen Spiels in 
der Kinder-VT schulen möchten. 

Die Workshops beinhalten neben vertiefenden Theorie-Inputs  
v. a. Übungseinheiten, in denen sich die TeilnehmerInnen in der 
Umsetzung von verhaltenstherapeutischen Methoden im 
spieltherapeutischen Setting praktisch erproben.

Die Fortbildung umfasst .

01. - 02.  Juli 2016
21. - 22.  Oktober 2016
13. - 14.  Januar  2017

   Silvia Höfer

Reutlingen

3 Seminare

Termine:

Lehrgangsleitung:

Ort:
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Deutscher  

Psychotherapeutentag am  

23. April 2016 in Berlin 

 

Der Deutsche Psychotherapeutentag DPT 

tagte am 23. April 2016 in Berlin. Ausbil-

dungsfragen standen im Mittelpunkt der ein-

tägigen Veranstaltung. Die 140 Delegierten 

der Psychotherapeutenschaft berieten 

schwerpunktmäßig die Herausforderungen, 

die eine Reform des Psychotherapeutenge-

setzes mit sich bringen würde.  

Dabei sind nicht nur die diskutierten 

Themen spannend, sondern auch schon der 

Prozess der Meinungsbildung, den die Psy-

chotherapeutenschaft gewählt hat, ist interes-

sant. Die Themen der Beratung scheinen zu 

oszillieren zwischen den Berufs- und Fach-

verbänden, den Delegiertenversammlungen 

und Ausschüssen der Landespsychothera-

peutenkammern, einer Reihe von Experten-

Arbeitsgruppen auf Bundesebene, dem Vor-

stand der Bundespsychotherapeutenkammer 

und dem Deutschen Psychotherapeutentag. 

Zugleich werden die Themen auch in ande-

ren Berufsgruppen und deren Verbänden, 

etwa der Ärzteschaft, kritisch beäugt und 

kommentiert. Schließlich blicken alle auf das 

Bundesgesundheitsministerium und die Posi-

tionsbestimmungen, die von dort zu erwarten 

sind und später in den parlamentarischen 

Prozess einfließen werden. Parallel dazu 

werden auf Länderebene erste Kontakte, ins-

besondere zur Kultuspolitik, gepflegt, die 

auch ein Wort mitzureden hat, wenn ein 

neuer Psychotherapiestudiengang aus der 

Taufe gehoben werden soll. 

Versucht man alle Teilprozesse dieser 

breiten Diskussion zu überschauen, so er-

scheint es schon als Herkulesaufgabe, wenn 

die Bundespsychotherapeutenkammer 

(BPtK) steuernd dieses „Schiff“ lenken will. 

Diesmal wurden auf dem DPT auch die 

offenen Finanzierungsfragen der neuen Aus- 

und Weiterbildung erörtert. Die BPtK hatte 

Experten geladen. Herr Prof. Dr. Wasem und 

Frau Dr. Walendzik von dem Beratungsun-

ternehmen EsFoMed erörterten die Finanzie-

rungsmöglichkeiten hinsichtlich der Prakti-

schen Ausbildung. Herr Dr. Blum vom 

Deutschen Krankenhaus Institut legte dar, an 

welchen Stellschrauben gedreht werden 

könnte, um eine Vergütung der praktischen 

Ausbildungsanteile in den Kliniken zu finan-

zieren. Die Diskussion machte deutlich, wie 

breit die „Hilfestellung“ der BPtK für das 

BMG aufgestellt sein muss, wenn am Ende 

gute Ergebnisse für unsere Profession erzielt 

werden sollen. 

Nur am Rande sei vermerkt, dass die 

BPtK hohe Summen in den politischen Pro-

zess hin zur Ausbildungsreform investiert 

und die Umlage der Landeskammern zur 

Finanzierung der BPtK um 7 Euro auf 62 

Euro pro approbiertem Kammermitglied und 

Jahr erhöht wurde. Es war nur der Zeit-

knappheit über den Tag geschuldet, dass die 

Einbeziehung der PiA-Mitgliedschaften in 

die Finanzierung der BPtK nicht mehr be-

handelt wurde. 

Aber nicht nur die Zukunft der Psycho-

therapieausbildung wurde in Berlin disku-

tiert, sondern auch ganz aktuelle Fragen der 

Weiterqualifikation von schon approbierten 

Kolleginnen und Kollegen. Dabei ging es um 

die Frage, ob bestimmte Fortbildungscurri-

cula zur psychotherapeutischen Behandlung 

bei somatischen Krankheiten (Schmerz, Dia-

betes, Krebs, Palliativversorgung) durch eine 

sog. „Zusatzbezeichnung“ gekrönt werden 

sollen, um den Status der Kolleginnen und 

Kollegen mit dieser Qualifizierung in den 

Kliniken und in der Niederlassung zu ver-

bessern. Nach kurzer Diskussion und nur 

wenigen kritischen Anmerkungen entschied 

sich der DPT, die Weiterbildung für eine 

psychotherapeutische Behandlung bei Diabe-

tes mellitus voranzubringen, um die Ent-

wicklung einer entsprechenden Zusatzbe-

zeichnung zu ermöglichen. 

Andere Themen wurden bei diesem DPT 

aber auch noch angesprochen: Die Proble-

matik der Praxiswertermittlung war in der 

Tagungsberichte 
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Vergangenheit von der DGVT immer wieder 

auf die Tagesordnung des DPT gebracht 

worden. Immerhin konnten wir seitens des 

BPtK-Vorstandes die Zusicherung erhalten, 

dass er prinzipiell weiter hinter einem disku-

tierten Berechnungsansatz stehe. Eine politi-

sche Bewertung dieses Berechnungsansatzes 

habe aber noch nicht stattfinden können, da 

noch nicht alle Parameter systematisch ge-

prüft worden seien. 

Höchst akut ist gegenwärtig der Diskus-

sionsprozess des G-BA zur Überarbeitung 

der Psychotherapierichtlinie im Zuge der 

Umsetzung des GKV-Versorgungs-

stärkungsgesetzes. Die Rosa Beilage hatte 

wiederholt zu diesem Thema berichtet. Im 

Sommer sollen Beschlüsse veröffentlicht 

werden. Noch ist nicht klar, wie die Vergü-

tungsregelungen nachziehen werden, wenn 

von niedergelassenen Kolleginnen und Kol-

legen neue Leistungen abverlangt werden (z. 

B. Sprechstunde). 

Ein deutliches Zeichen setzte der Präsi-

dent der BPtK, Dr. Dietrich Munz, als er die 

psychotherapeutische Versorgung von Ge-

flohenen und Schutzsuchenden ansprach. 

Der Psychotherapeutenschaft ist es ein An-

liegen, sich gegen eine Diskriminierung von 

Flüchtlingen in der Gesundheitsversorgung 

einzusetzen. 

 

Karl-Wilhelm Höffler 

DGVT-Landessprecher Hessen 

 

 

Psychotherapie für Menschen 

mit geistiger Behinderung – 

Fachtagung am 11.3.2016  

in Kassel 
 

Am 11. März 2016 führte die Deutsche Ge-

sellschaft für seelische Gesundheit bei Men-

schen mit geistiger Behinderung DGSGB in 

Kassel eine Tagung mit dem Thema „Barrie-

refreie Psychotherapie: Möglichkeiten und 

Grenzen der psychotherapeutischen Versor-

gung von Menschen mit Intelligenzminde-

rung“ durch. Die Psychotherapeutenkam-

mern und die Bundesärztekammer waren u. 

a. durch ihre Beauftragten für Menschen mit 

Behinderung bzw. für Menschenrechte ver-

treten. 

Obwohl die UN-Behindertenrechts-

konvention gleiche Möglichkeiten der Teil-

habe an medizinischer und damit auch psy-

chotherapeutischer Versorgung für Men-

schen mit Behinderung fordert und die Kon-

vention Teil des deutschen Rechts ist, zeigen 

sich deutliche Defizite im Hinblick auf die 

tatsächliche Versorgung mit Psychotherapie. 

Diese Defizite lassen sich erklären:  

a) Menschen mit Intelligenzminderung 

bzw. Menschen mit geistiger Behinde-

rung können oft nicht umfänglich ihr 

Befinden darstellen, wodurch eine zum 

Beispiel depressive Entwicklung über-

sehen wird.  

b) Besonderheiten des Verhaltens werden 

von der sozialen Umgebung nicht auf 

eine psychische Störung attribuiert, son-

dern auf die Behinderung, und auch 

dadurch übersehen.  

c) Nur ein geringerer Teil der niedergelas-

senen PsychotherapeutInnen verfügt 

über Angebote barrierefreier Psychothe-

rapie. Barrierefreiheit meint dabei nicht 

nur Zugangsmöglichkeiten für Men-

schen mit einer Gehbehinderung, son-

dern auch Angebote in „leichter Spra-

che“. 

d) Eine aufsuchende Psychotherapie, die 

die Menschen in ihrer sozialen Umge-

bung (Heim, WfB, Schule) behandelt, 

ist heute noch die Ausnahme. 

 

Erfreulich an der Tagung war, dass sie 

überwiegend von approbierten Kolleginnen 

und Kollegen (PP; KJP, äP) gut besucht war 

und die Bundespsychotherapeutenkammer 

(BPtK), zusammen mit den Landeskammern 

von Berlin, Baden-Württemberg und Nieder-

sachsen, ihr Engagement zu diesem Thema 

darstellen konnte. Es bleibt aber noch viel zu 

tun. 

 

Karl-Wilhelm Höffler 

DGVT-Landessprecher Hessen 
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Sitzung der 

Psychotherapeutenverbände 

(GK II) 

2.4.2016, Köln 

 

Die Frühjahrssitzung des Gesprächskreises 

der Psychotherapieverbände (GK II) fand 

dieses Jahr in Köln statt und wurde von der 

GwG ausgerichtet – die sonnige Frühlings-

stimmung in der Tagungsstätte am Rheinufer 

war sicher nicht geplant, aber sehr willkom-

men. 24 Verbände waren vertreten und mit 

43 Teilnehmern war es –wie üblich– ein 

recht umfangreicher Gesprächskreis. Über 

die Jahre hinweg hat sich im GK II ein recht 

offenes und kollegiales Miteinander entwi-

ckelt, so dass eigentlich immer eine kon-

struktive Gesprächsatmosphäre möglich ist, 

in der man sich am Ende meist einig ist. 

Häufig natürlich auch darin, dass man unter-

schiedlicher Meinung über den einen oder 

anderen Punkt ist. Aber dennoch: Es ist 

sinnvoll – und das ist eigentlich die Grün-

dungsidee des GK II –, dass die Verbände 

über ihre Positionen in den verschiedenen 

anstehenden Fragen zur Psychotherapiever-

sorgung sprechen, ihre Argumente austau-

schen und mögliche Verbindungen und Ab-

stimmungen ausloten. Besser miteinander als 

übereinander reden – so kann die Zusam-

menarbeit in den unterschiedlichen Gremien, 

in denen man in jeweils unterschiedlichen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koalitionen steht (KVen, KBV, GBA,     

Kammern, BPtK), sachgerechter und letzt-

lich im Interesse aller konstruktiver verlau-

fen. Und hier und da kann aus diesen Ge-

sprächen auch die ein oder andere gemein-

same Initiative erwachsen.  

Bereits seit längerem wird im GK II 

über die Möglichkeiten und Risiken von 

Psychotherapie per Internet, kurz Internet- 

therapie, diskutiert. Das Positionspapier, 

welches ein Ausschuss unter Beteiligung von 

Kerstin Burgdorf, über längere Zeit vorberei-

tet hat, schien nun breit akzeptiert zu werden 

und soll jetzt – entsprechend der Verfah-

rensordnung, verabschiedet werden (ist zwi-

schenzeitlich erfolgt). 

Wichtig war schließlich noch der Auf-

nahmeantrag der Deutschen Gesellschaft für 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 

und Familientherapie (DGKJP). Dieser eher 

kleine Verband (mit Sitz in München, bei 

Prof. Sulz) hatte in den letzten Jahren bei 

vielen KollegInnen für Verunsicherungen 

gesorgt, weil durchaus provokative Rund-

schreiben über breite Verteiler versandt wor-

den sind, in denen vor einer Abschaffung der 

Kinder-/Jugendlichenpsychotherapie durch 

die Ausbildungsreform gewarnt wurde und – 

nach Ansicht vieler Diskutanten im GK II – 

häufig Meinung und Bericht in unklarer 

Weise verwoben wurde, was das Klima für 

die Diskussion um die Ausbildungsreform 

nicht verbessert habe. Nach längerer Diskus- 
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sion – auch mit den Vertretern des Verban-

des – hat der GK II einem Beitritt zuge-

stimmt. 

Schließlich wurde nach den Berichten 

aus den Verbänden über die anstehenden 

Themen Psychiatriefinanzierung (PEPP), 

Ausbildungsreform und Reform der Psycho-

therapierichtlinie gesprochen. 

 

Heiner Vogel, Würzburg 

 

 

6. Jahreskongress  

Dachverband  

Deutschsprachiger  

Psychosenpsychotherapie,  

22.-24.4.2016, Berlin 

 

Vom 22. bis zum 24. April 2016 hat in Ber-

lin der inzwischen sechste Kongress des 

Dachverbands Deutschsprachige Psychosen-

psychotherapie (DDPP) stattgefunden. Die 

DGVT ist eines der Gründungsmitglieder 

dieses Verbandes, dessen Ziel es ist, Psycho-

therapie in der Behandlung von Menschen 

mit Psychosen zu etablieren und weiter zu 

entwickeln. 

Der diesjährige Kongress stand unter 

dem Motto „Psychotherapeutische Haltung 

in der Psychosentherapie“. Dem Selbstver-

ständnis des Verbandes entsprechend gab es 

Beiträge aus verschiedenen Perspektiven 

(verhaltenstherapeutisch, systemisch, psy-

chodynamisch) und von verschiedenen 

Fachgruppen (psychologisch, ärztlich). Diese 

meist sehr unaufgeregt gelebte Vielfalt wird 

immer wieder als ausgesprochen bereichernd 

erlebt. So können etwa auch Verhaltensthe-

rapeutInnen viele Aspekte des Eröffnungs-

vortrags von Dorothea von Haebler, in dem 

eine auf Neugierde und Nicht-Wissen basie-

rende TherapeutInnenhaltung zur Etablie-

rung einer symmetrischen TherapeutIn-

PatientIn-Beziehung vorgestellt wurde, ge-

winnbringend für ihre Arbeit mit psychoti-

schen PatientInnen nutzen.  

Der verhaltenstherapeutisch orientierte 

Vortrag wurde am Samstag von Roland 

Vauth gehalten. Prof. Vauth stellte die Be-

deutung einer tragfähigen therapeutischen 

Beziehung für den Behandlungserfolg dar 

und zeigte sowohl TherapeutInnen- als auch 

PatientInnenvariablen auf, welche die Quali-

tät der therapeutischen Beziehung recht zu-

verlässig voraussagen. Während auf Patien-

tInnenseite vor allem der Bindungsstil hilf-

reichen oder erschwerenden Einfluss ausübt, 

galt dies beim gezeigten TherapeutInnenver-

halten für das Ausmaß von Vertrauen, Wär-

me, Geduld und Flexibilität. 

Neben den Vorträgen gab es an beiden 

Tagen des Kongresses „Kasuistisch-

technische Seminare“, in denen DozentIn-

nenpaare Behandlungsfälle besprachen und 

Treffen verschiedener Arbeitsgruppen 

(„Vernetzung“, „Psychose und Trauma“ und 

„Aus-, Fort- und Weiterbildung“). In der AG 

Aus-, Fort- und Weiterbildung wurde die 

erste Broschüre mit Fortbildungsmöglichkei-

ten im Bereich der Psychosentherapie (der-

zeit nur online: http://www.ddpp.eu/news-

meldung/neu-curriculare-fortbildung-

psychosenpsychotherapie-online-

broschuere.html) vor- und Überlegungen 

angestellt, wie es gelingen kann, mehr Kol-

legInnen für die Arbeit mit psychosekranken 

PatientInnen zu begeistern.  

An dieser Stelle sei der Hinweis auf die 

vom Fort- und Weiterbildungsbereich der 

DGVT geplante Fortbildungsreihe mit vier 

Veranstaltungsblöcken gestattet, welche im 

Februar 2017 in München mit genau dieser 

Zielsetzung starten soll. 

 

Oliver Kunz, Mülheim, Mitglied der  

Aus- und Weiterbildungskommission (AWK) 
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Modifizierung der  

Psychotherapie-Richtlinie 

 

Psychisch kranke Menschen brauchen eine 

bessere psychotherapeutische Versorgung: 

Dafür müssen die Wartezeiten auf einen ers-

ten Termin beim PsychotherapeutInnen deut-

lich verkürzt werden. PsychotherapeutInnen 

sollen wohnortnah und kurzfristig zu errei-

chen sein. Sie sollen ihren Patienten umfas-

send Hilfen anbieten können, seien es 

Sprechstunden, Akutversorgung, Kurz- und 

Langzeitpsychotherapie oder Erhaltungsthe-

rapie, um Wiedererkrankungen zu verhin-

dern. Die Behandlungsplanung gehört aus-

schließlich in die fachliche Verantwortung 

der Heilberufe. Dies waren die zentralen 

Forderungen bei der Beratung zur Reform 

der Psychotherapie-Richtlinie auf dem 28. 

Deutschen Psychotherapeutentag (DPT) am 

23. April in Berlin, nachdem nun in der Zwi-

schenzeit der G-BA am 13. April das Stel-

lungnahmeverfahren zur Reform der Psycho-

therapie-Richtlinie eingeläutet hat. 

Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz 

hat der Gesetzgeber den Gemeinsamen Bun-

desausschuss (G-BA) aufgefordert, bis zum 

30.6.2016 die Psychotherapierichtlinie (§ 92 

Absatz 6a SGB V) zu überarbeiten und Re-

gelungen zur Flexibilisierung des Therapie-

angebotes zu treffen. Der Gesetzgeber hat 

nicht nur den Zeitplan, sondern auch zentrale 

Punkte mit dem Versorgungsstärkungsgesetz 

festgelegt: die Einrichtung von psychothera-

peutischen Sprechstunden, die Förderung der 

frühen diagnostischen Abklärung und der 

Akutversorgung, die Förderung der Grup-

penpsychotherapie und der Rezidivprophy-

laxe sowie eine Vereinfachung des Antrags- 

und Gutachterverfahrens.  

Der DGVT-Berufsverband hat bereits 

seit 2012 in der Rosa Beilage immer wieder 

über die verschiedenen Forderungen und 

Ideen von Verbänden und Krankenkassen 

zur Neugestaltung der Psychotherapie-

Richtlinie berichtet (siehe hierzu Rosa Bei-

lage 4/2012, S. 49ff.). Wie zu erfahren war, 

hat der GKV-Spitzenverband nun auch sein 

im Jahr 2012-2013 konsentiertes und im 

Herbst 2013 veröffentlichtes Positionspapier 

unverändert als Beratungsunterlage für die 

Umsetzung des Gesetzesauftrags vorgelegt.  

Mit der Ankündigung des G-BA, die 

Psychotherapie-Richtlinie zu reformieren, 

hat das IGES Institut für Sozialforschung in 

Berlin im Rahmen eines Projektes mehrere 

ExpertInnen zu den Vorstellungen des GKV-

Spitzenverbandes zur psychotherapeutischen 

Versorgung befragt. Auch diese Studie ha-

ben wir zusammengefasst in der Rosa Beila-

ge 1/2015 (S. 42ff.) veröffentlicht. 

Der DGVT-BV hatte bereits im Frühjahr 

2013 ein Dialogforum zur Weiterentwick-

lung der Psychotherapie-Richtlinie veranstal-

tet, über das wir ebenfalls in der Rosa Beila-

ge 2/2013 (S. 17ff.) informiert haben. Der 

DGVT-BV sieht das zentrale Ziel und die 

Chance einer Reform der Psychotherapie-

Richtlinie darin, bestehende Defizite in der 

psychotherapeutischen Versorgung abzubau-

en. Zu diesem Zweck sind Handlungsoptio-

nen für eine bessere Versorgung zu schaffen 

und Anreize für eine Optimierung der Ver-

sorgung herzustellen. 

Defizite in der gegenwärtigen ambulan-

ten psychotherapeutischen Versorgung sieht 

der DGVT-BV vor allem in langen Warte-

zeiten bis zu einem Ersttermin bei Psycho-

therapeuten sowie in der Unterversorgung 

bestimmter Patientengruppen, vor allem sol-

cher mit gravierenden psychischen Beein-

trächtigungen, darüber hinaus in einge-

schränkten Angebotsformaten und mangeln-

den Befugnissen der PsychotherapeutInnen. 

Die Ursachen für diese Versorgungsde-

fizite liegen ganz wesentlich bei den Rege-

lungen der jetzigen Psychotherapie-

Richtlinie, unnötigem Verwaltungs- und Or-

ganisationsaufwand in Zusammenhang mit 

der Erstgenehmigung der Behandlung bzw. 

der Weiterbehandlung sowie bei kontrapro-

Berufspolitische Informationen für 
Niedergelassene 
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duktiven Anreizen durch die jetzige Hono-

rierungssystematik und weiteren stark einge-

schränkten oder unzureichend honorierten 

Versorgungsmöglichkeiten, u. a. für stärker 

beeinträchtigte Patienten. 

Zur Verbesserung macht der DGVT-BV 

für die Verhaltenstherapie daher konkrete 

Reformvorschläge zur Modifizierung der 

Psychotherapie-Richtlinie sowie damit ver-

bunden zur Veränderung der Vergütungssys-

tematik, die helfen sollen, bestehende Defizi-

te in der Versorgung abzubauen. Sie sind 

veröffentlicht unter: 

http://www.dgvt-bv.de/fileadmin/user_ 

upload/DGVT-BV/Dokumente/Reform-PT-

RiLi_DGVT-BV-Vorschlaege_20160330.pdf 

 

Wie es weitergeht: 

Die Beratungen im Gemeinsamen Bundes-

ausschuss (G-BA) sind abgeschlossen. Eine 

erste Fassung der neuen Psychotherapie-

Richtlinie liegt vor, allerdings zunächst noch 

hochvertraulich. Sie wurde gemäß der ge-

setzlichen Vorschrift zur Stellungnahme an 

die Bundesärzte und die Bundespsychothe-

rapeutenkammer versandt. Deren Rückmel-

dungen werden Anfang Mai erwartet, und sie 

haben anschließend, Ende Mai, noch die Ge-

legenheit, ihre Rückmeldungen bei einer 

Anhörung im G-BA vorzustellen. Die Neu-

fassung der Psychotherapie-Richtlinie wird 

dann Mitte Juni erwartet und veröffentlicht 

werden. Sie soll zum 1. Juli 2016 entspre-

chend dem Auftrag des Gesetzgebers in 

Kraft treten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was die Spatzen von den Dächern  

pfeifen... 

Wie aus meistens gut unterrichteten Kreisen 

zu hören ist, wird es wohl die umfangreichs-

te Neugestaltung der Psychotherapie-

Richtlinie seit langem werden, die jetzt an-

steht. Es soll sowohl eine psychotherapeuti-

sche Sprechstunde (1 bis 2 Stunden pro Wo-

che), als auch die antragsfreie, aber mittei-

lungspflichtige Akutpsychotherapie (bis ca. 

10 Stunden) und die Rezidivprophylaxe im 

Anschluss an eine Langzeittherapie (men-

genmäßig gestaffelt, je nach Länge der vo-

rausgegangenen Psychotherapie, bei 60 Std. 

max. 16 Std. Rezidivprophylaxe) geben. Im 

Gegenzug kommen differenzierte Vorgaben 

für die Basisdokumentation auf die Nieder-

gelassenen zu. Strittig zwischen KBV und 

GKV-Spitzenverband ist noch, ob die 

Sprechstunde verpflichtend von jedem Psy-

chotherapeuten erbracht werden muss. Strit-

tig ist auch noch, ob die Stunden der Akut-

therapie in die späteren Therapiekontingente 

eingerechnet werden; auch, ob im Gegenzug 

die Anzahl der probatorischen Sitzungen 

verkürzt wird. Schließlich werden einige 

einschränkende Vorgaben für die Gruppen-

psychotherapie mit dem neuen Regelwerk 

abgebaut – ein Wunsch, den die KollegInnen 

schon lange formuliert hatten. 

Für niedergelassene PsychotherapeutIn-

nen wird sich also in der nächsten Zeit eini-

ges an Änderungen ergeben. Inwieweit sich 

mit den Regelungen der neu gestalteten Psy-

chotherapie-Richtlinie Versorgungslücken 

schließen lassen, wird sich zeigen. 

 

Waltraud Deubert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EABCT-Kongress 2016 
 

Vom 31. August bis zum 3. September 2016 findet in Stockholm der 46. European  

Association of Behavioural and Cognitive Therapies congress (EABCT-Kongress) unter 

dem Titel „Roots and present branches of CBT“ statt.   

 

Die EABCT, bei dem die DGVT Mitglied ist, ist das weltgrößte Netzwerk für  

VerhaltenstherapeutInnen. Bei dem Kongress halten namhafte VT-VertreterInnen  

interessante Vorträge.   

 

Weitere Informationen finden Sie hier: http://eabct2016.org/ 
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Umstrittene Terminservice-

stellen der Kassenärztlichen 

Vereinigungen 

 

Seit dem 25. Januar 2016 müssen die Kas-

senärztlichen Vereinigungen gemäß den 

Vorschriften des Versorgungsstärkungsge-

setzes (GKV-VSG) vom Sommer 2015 so-

genannte Terminservicestellen anbieten, die 

Patienten zeitnah an Fachärzte vermitteln 

sollen. Die Terminservicestellen finden al-

lerdings nicht überall Anklang. Dr. Dirk 

Heinrich, Bundesvorsitzender des NAV-

Virchow-Bundes, verweist zum Beispiel auf 

die im europäischen Vergleich geringen 

Wartezeiten und bezeichnet die Terminser-

vicestellen als „populistische Lösung für ein 

gefühltes Problem“. Eine Umfrage der For-

schungsgruppe Wahlen ergab, dass Patienten 

mit akutem Problem zwar oft innerhalb von 

wenigen Tagen einen Facharzt konsultieren 

können, wies aber auch auf die Diskrepanz 

zwischen der Wartezeit bei den unterschied-

lichen Fachärzten hin. Auch müssen Kas-

senpatienten oft deutlich länger auf einen 

Termin warten als Privatpatienten. Weiterhin 

setzten die KVen ihre Terminservicestellen 

sehr heterogen um, was sich unter anderem 

bei deren Öffnungszeiten und der Art der 

Terminvermittlung bemerkbar macht. Auch 

die Akquisition von freien Terminen unter-

scheidet sich. Während einige KVen darauf 

setzen, dass die Fachärzte ihnen verfügbare 

Termine freiwillig mitteilen, verpflichten 

andere KVen die Ärzte zur Terminmittei-

lung. Obwohl der Nutzen der Terminservice-

stellen kontrovers diskutiert wird, scheinen 

die Patienten sie doch zu nutzen. Bei der 

Terminservicestelle der KV Rheinland-Pfalz 

zum Beispiel stieg die Nutzungsfrequenz in 

den ersten Wochen nach deren Inbetrieb-

nahme stark an. 

Einen ausführlichen Artikel zum Thema 

finden Sie unter: http://www.dgvt-

bv.de/aktuell/news-

details/article/terminservicestellen-der-

kassenarztlichen-vereinigungen-umstritten/ 

 

 

Schreiben an AOK vom 7. 

April 2016 und Antwort der 

AOK vom 20. April 2016 

 

Bedenklicher Umgang mit arbeitsunfähi-

gen PatientInnen hinsichtlich des Daten-

schutzes und in Bezug auf das Beratungs-

recht nach § 44 Abs. 4 SGB V 

 

Sehr geehrter Herr Litsch, 

als größte Vertretung der Verhaltensthe-

rapeuten in Deutschland setzt sich der 

DGVT-Berufsverband Psychosoziale Berufe 

e. V. für eine bessere psychosoziale und psy-

chotherapeutische Versorgung ein. In dieser 

Funktion vertreten wir auch unsere Mitglie-

der gegenüber Krankenkassen. 

In letzter Zeit berichten uns Mitglieder 

häufig, dass PatientInnen bei denen eine Ar-

beitsunfähigkeit vorliegt, Telefonanrufe von 

MitarbeiterInnen der AOK erhalten. Es wer-

de Druck auf die PatientInnen ausgeübt, eine 

„Erklärung zur Inanspruchnahme individuel-

ler Beratung und Hilfestellung zur Wieder-

herstellung der Arbeitsfähigkeit und Einwil-

ligung in die damit verbundene Datenerhe-

bung, -speicherung und -nutzung“ zu unter-

schreiben. Hiermit verbunden sollen auch 

Fragebögen ausgefüllt und offen an die AOK 

zurückgeschickt werden. Weigere sich der 

Patient bzw. die Patientin die Erklärung zu 

unterschreiben, werde von den AOK-

MitarbeiterInnen Druck aufgebaut, ein-

schließlich der Drohung, die Unterstützung 

seitens der Kasse zu entziehen. 

Wir halten dieses Verhalten aus vielerlei 

Sicht für problematisch. Zum einen haben 

wir Bedenken bezüglich der Wahrung des 

Datenschutzes. Fragebögen, die medizini-

sche bzw. psychotherapeutische Informatio-

nen des Patienten bzw. der Patientin enthal-

ten dürfen nur an den Medizinischen Dienst 

der Krankenversicherung direkt und nicht 

offen an die jeweilige Krankenkasse ver-

sandt werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die 

Inanspruchnahme individueller Beratung 

durch die Krankenkasse als ein Recht des 

Patienten bzw. der Patientin und nicht als 
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Pflicht in § 44 Abs. 4 SGB V ausgestaltet ist. 

Mitglieder berichten uns, dass durch die An-

rufe bei den PatientInnen großer Druck ent-

steht, der zu einer Verschlechterung des 

Symptombilds führt und damit die Wieder-

herstellung der Arbeitsfähigkeit verzögert 

wird. 

Aus diesem Grund bitten wir Sie um ei-

ne Stellungnahme zu der hier geschilderten 

Problematik. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Judith Schild 

Vorstand des DGVT-Berufsverbands  

Psychosoziale Berufe e. V. 

 

 

Beratung arbeitsunfähig erkrankter Ver-

sicherter nach § 44 Abs. 4 SGB V; hier: 

Ihr Schreiben vom 07.04.2016 

 

Sehr geehrte Frau Schild, 

der Vorstandsvorsitzende unseres Hau-

ses, Herr Martin Litsch, hat mir Ihr Schrei-

ben vom 07.04.2016 mit der Bitte um Be-

antwortung weitergeleitet. 

Bei der AOK ist die persönliche Bera-

tung zum Krankengeld und die Unterstüt-

zung arbeitsunfähig erkrankter Versicherter 

ein selbstverständlicher Teil des AOK-

Serviceangebots. 

Mit dem GKV-Versorgungsstärkungs-

gesetz haben die Versicherten ab Mitte 2015 

einen ausdrücklichen Rechtsanspruch auf 

individuelle Beratung und Hilfestellung 

durch ihre Krankenkasse zu Leistungen uns 

unterstützenden Angeboten zur Wiederher-

stellung der Arbeitsfähigkeit erhalten. Auf 

die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme die-

ser Unterstützungsangebote weist die AOK 

bereits bei der Einladung zu einem Bera-

tungsgespräch explizit hin. Nimmt der Ver-

sicherte das Angebot zur bedarfsgerechten 

individuellen Hilfestellung an, unterschreibt 

er eine Einwilligungserklärung. Dabei erteilt 

der Versicherte der Krankenkasse die Ge-

nehmigung, die im Einzelfall notwendigen 

Informationen und Daten zu erheben, zu ver-

arbeiten und zu nutzen. Die Einwilligungs-

erklärung nach § 44 Abs. 4 SGB V kann je-

derzeit wiederrufen werden. Das Verfahren 

zur Einwilligungserklärung des Versicherten 

ist datenschutzrechtlich abgestimmt. 

Bei der Betreuung der arbeitsunfähig er-

krankten Versicherten achtet die AOK be-

sonders auf die Wirkung der veranlassten 

Aktivitäten. Dabei stehen die optimale Ver-

sorgung und nachhaltige Genesung im Mit-

telpunkt. In regelmäßigen Befragungen von 

Krankengeldbeziehern werden zudem die 

Qualität der Leistung und Beratung gemes-

sen und Maßnahmen zur Verbesserung initi-

iert. In einer aktuellen Studie Anfang 2016 

wurde insbesondere die Beratungsqualität, 

sowohl im telefonischen als auch im persön-

lichen Kontakt, auf sehr hohem Niveau posi-

tiv bewertet. 

Ihre Hinweise nehmen wir gleichwohl 

sehr ernst. Wir sind selbstverständlich an 

einer Klärung der Ihnen vorliegenden Be-

schwerden interessiert. Dazu benötigen wir 

jedoch konkrete Informationen zum Sach-

verhalt ggf. inklusive der Fragebögen in 

konkretere Informationen zum Sachverhalt 

ggf. inklusive der Fragebögen in anonymi-

sierter Form. 

Bei Fragen oder für Abstimmungen ste-

hen wir Ihnen gerne zu Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Müller 

 

 

Antwort des Bundesministe-

riums für Gesundheit (BMG) 

zur Kostenerstattung 

 

Im Februar diesen Jahres hat die MdB Maria 

Klein-Schmeink (Sprecherin für Gesund-

heitspolitik, Mitglied des Gesundheitsaus-

schusses Bundestagsfraktion Bündnis 90 / 

Die Grünen) aufgrund vieler Hinweise aus 

der Praxis über Schwierigkeiten bei der Kos-

tenerstattung mehrere schriftliche Fragen an 

die Bundesregierung gestellt. Nun liegt die 

Antwort des BGM vor. 

Frau Klein-Schmeink  erfragte den 

Grund für den massiven Kostenrückgang für 

Erstattungen für Psychotherapie nach § 13 



S. 54 

Abs. 3 SGB V von 45.365.858 Euro im Jahr 

2012 um 42.403.891 Euro auf nur noch 

2.961.967 Euro im Jahr 2014. Das Bundes-

ministerium für Gesundheit (BMG) wies in 

seiner Antwort darauf hin, dass Kostenerstat-

tung nach § 13 Abs. 3 SGB V bis 2013 unter 

der Kontenart 593 gebucht wurde. Diese 

Kontenart sei aber zum 01. Januar 2013 ge-

löscht wurden, da das BGM keine Notwen-

digkeit einer getrennten Ausweisung von 

Psychotherapie in der Kostenerstattung sehe. 

Eine weitere Frage Frau Klein-Schmeiks 

bezog sich darauf, welche Bemühungen die 

Bundesregierung unternehme, um sicherzu-

stellen, dass der gesetzlich garantierte An-

spruch auf Kostenerstattung nach § 13 Abs. 

3 SGB V nicht durch überhöhte Anforderun-

gen an den Nachweis einer „unaufschiebba-

ren Leistung“ in der Praxis ausgehöhlt wer-

de. Das BMG antwortete darauf, dass ihm 

ein solches Vorgehen seitens der Kranken-

kassen nicht bekannt sei. 

 

Quelle: 

http://www.klein-schmeink.de/aktuelles/ 

meldung/schriftliche-fragen-zur-

kostenerstattung-der-psychotherapie.html 

 

Anna Millek  

DGVT-Fachgruppe Frauen 

in der psychotherapeutischen und psychosozialen Versorgung

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de

Fachtagung zum 30-jährigen Bestehen

28. Oktober 2016 in Hannover

“Psychische Störungen, Gender und Stigma: Welche 
Konsequenzen ergeben sich für Psychotherapie und 

Beratung?”

Flye
r li

egt  b
ei!
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Unbefriedigendes Ergebnis der Eingrup-

pierungsverhandlungen bei den Tarifver-

handlungen für den öffentlichen Dienst 

 

Gemeinsam mit den Tarifverhandlungen 

zwischen Ver.di und dem Verband kommu-

naler Arbeitgeber (VKA) kamen Ende April 

auch die Verhandlungen zu einer neuen Ein-

gruppierungsordnung für den öffentlichen 

Dienst (zunächst im Kommunalen Bereich) 

zu einem Abschluss. Bereits zuvor sickerte 

durch, dass es für die PP/KJP ein unbefriedi-

gendes Ergebnis geben würde. Für PP und 

KJP sollte die Entgeltgruppe 14 vorgesehen 

sein. Dieses Ergebnis bedeutet für viele Kol-

legInnen keine Verbesserung, da sie in den 

Kliniken über freiwillige Zulagen oder Be-

triebsvereinbarungen bereits mehr Geld er-

halten. Zudem wäre durch die explizite Be-

nennung der PP/KJP in der Entgeltgruppe 14 

auf Jahre hinaus die richtige (facharztange-

näherte) Eingruppierung in EG 15 verhin-

dert.  

In den letzten Wochen folgte daher aus-

gehend von einer entsprechenden Resolution 

des Deutschen Psychotherapeutentages vom 

23.4.2016 eine Protestwelle von Psychothe-

rapeutInnen, zu der Verbände und Kammern 

aufgerufen hatten. Auch der DGVT-

Berufsverband hat sich beteiligt. In dem un-

tenstehenden Schreiben, das an Ver.di und 

den VKA versendet wurde, fordert der Vor-

stand des DGVT-BV eine höhere Eingrup-

pierung der PP/KJP. 

 

 

Brief an Ver.di 
 

Forderung nach einer sachgerechten tarif-

lichen Einordnung von Psychologischen  

PsychotherapeutInnen und Kinder- und 

JugendlichenpsychotherapeutInnen   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die  Deutsche Gesellschaft für Verhal-

tenstherapie – Berufsverband Psychosoziale 

Berufe (DGVT-BV) e. V. setzt sich für die 

Verbesserung der psychotherapeutischen 

Versorgung der Bevölkerung ein, aber auch 

für die Belange der Psychologischen Psycho-

therapeutInnen und der Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeutInnen in der Nieder-

lassung und im institutionellen Bereich.  

Wir fordern, dass bei den aktuell laufen-

den Verhandlungen über die tarifliche Ein-

ordnung der Psychologischen Psychothera-

peutInnen und der Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeutInnen zwischen den 

Tarifpartnern ver.di und der VKA ein Ergeb-

nis erzielt wird, das der hohen Qualifikation 

der KollegInnen entspricht, die im institutio-

nellen Bereich tätig sind.  

Die akademischen Heilberufe Psycholo-

gische/r Psychotherapeut/in und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeut/in sind in der 

vertragsärztlichen Versorgung den Fachärz-

ten gleichgestellt. Trotzdem ist es bisher 

nicht gelungen, sie im Tarifsystem des öf-

fentlichen Dienstes zu verankern. Eine tarif-

liche Einordung ist aus unserer Sicht zwin-

gend notwendig und längst überfällig. Wir 

fordern, dass diese tarifliche Einordnung 

analog der fachärztlichen Eingruppierung 

(Facharzttarif, vergleichbar mind. in Ent-

geltgruppe 15 bzw. in den entsprechenden 

ärztlichen Vergütungsgruppen) erfolgt.  

Folgende Gründe sprechen für eine tarif-

liche Einordnung analog zur fachärztlichen 

Eingruppierung:  

 

 Die Qualifikation von Psychotherapeu-

tInnen entspricht der Qualifikation von 

FachärztInnen. PsychotherapeutInnen 

absolvieren eine fünfjährige akademi-

sche Ausbildung, die mit einem Diplom 

bzw. Masterabschluss endet. Danach 

folgt eine mindestens dreijährige thera-

peutische Ausbildung, die zu einer Ap-

probation auf Facharztniveau führt.  

 PsychotherapeutInnen sind in allen 

wichtigen Versorgungsbereichen tätig 

und behandeln PatientInnen selbststän-

dig und eigenverantwortlich. Zu diesen 

Versorgungsbereichen gehören unter 

Berufspolitische Informationen für Angestellte  
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anderem die stationäre Psychiatrie, Psy-

chotherapie und Psychosomatik, die Ju-

gendhilfe, die Beratungsstellen sowie 

der Straf- und Maßregelvollzug.  

 

Werden PsychotherapeutInnen weiterhin 

nicht entsprechend ihrer Qualifikation vergü-

tet, sehen wir die Gefahr, dass sie in diesen 

Tätigkeitsfeldern irgendwann fehlen werden 

und somit eine qualitativ hochwertige und 

fachliche psychotherapeutische Versorgung 

auf Dauer nicht mehr gewährleistet werden 

kann.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudi Merod, Judith Schild,  

Wolfgang Schreck 

(gesch. Vorstand) 

 

Gleichlautendes Schreiben an: Präsident der 

VKA (Vereinigung der kommunalen Arbeit-

geberverbände), Dr. Thomas Böhle, Frank-

furt a. M. 

 

 

Wie es weiterging: 

Abschluss Eingruppierungs- 

verhandlungen 

für den TVöD (kommunal) 

 

(hv). Leider hat sich die Befürchtung be-

wahrheitet. Zwar erbrachten die Eingruppie-

rungsverhandlungen zwischen Ver.di und 

VKA gute Ergebnisse für die Pflegeberufe, 

so wird es jetzt eine einheitliche P-Tabelle 

für alle in diesem Bereich Tätigen geben, 

und auch medizinische Fachangestellte 

konnten eine neue Eingruppierung erreichen.  

Leider hatte die Fachkommission 

PP/KJP von Ver.di den Eindruck, dass die 

Verhandlungen für den PP/KJP-Bereich kei-

nesfalls sehr intensiv verfolgt wurden und 

nur ein sehr schwacher Kompromiss erreicht 

wurde. Immerhin kann es von Vorteil sein, 

dass PP/KJP extra benannt sind und somit in 

den Kliniken auch separat zu führen sind. 

Wie weit es aber gelingt, und wann es mög-

lich sein wird, dass PP/KJP noch einmal in 

diese Verhandlungen einsteigen, ist zurzeit 

ungewiss. Die Fachkommission, die bei den 

Verhandlungen zur Eingruppierung nicht 

beteiligt war, wird nun versuchen, dem-

nächst dabei zu sein, z.B. wenn es um die 

Übertragung auf den TV-L geht. 

Unbefriedigend ist auch, dass die Details 

der Regelung nicht bekannt sind. Wie weit 

muss die Stelle ausdrücklich psychothera-

peutische Leistungen bescheinigen, bevor sie 

die neue Eingruppierung beanspruchen darf. 

Gibt es Aufstiegsmöglichkeiten? Und: Wie 

ist es mit den KJP, die keinen Master oder 

Uni-Abschluss gemacht haben. Gilt für die 

auch EG 14? Wir werden weiter berichten. 

 

 

Psychiatrie-Entgeltsystem 

(PEPP): Bundesministerium 

für Gesundheit und Vertreter 

der Fachverbände einigen 

sich auf Eckpunktepapier 

 

Am 18.2.2016 wurde der so genannte struk-

turierte Dialog zwischen den Fachverbänden 

der Psychiatrie und Psychosomatik, der 

Selbstverwaltung und Gesundheitspoliti-

ker/innen der CDU/CSU und der SPD sowie 

Gesundheitsminister Gröhe zur zukünftigen 

Finanzierung der psychiatrischen und psy-

chosomatischen Krankenhäuser fortgesetzt. 

In dem Gespräch konnten sich die Beteilig-

ten auf ein Eckpunktepapier zur Weiterent-

wicklung des Psychiatrie-Entgeltsystems 

verständigen. Es zeigt eine beachtliche 

Wende in der bisherigen Position des BMG 

und macht deutlich, dass „die Politik“ ernst-

haft auf die Kritiker des PEPP-Systems zu-

geht. Die darin enthaltenen Punkte sollen 

noch im Verlauf des Jahres 2016 gesetzlich 

umgesetzt werden. Noch im Juni wird mit 

einem entsprechenden Gesetzentwurf aus 

dem BMG gerechnet. 

Für alle Krankenhäuser soll der Umstieg 

ab dem Jahr 2017 auf das neue Entgeltsys-

tem verpflichtend werden. Zukünftig sollen 

bei der Vergütung sowohl leistungsbezogene 

als auch strukturelle Besonderheiten berück-

sichtigt werden. Das heißt, es wird weiterhin 



Berufspolitische Informationen für Angestellte S. 57 

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 48 (2), Suppl. 2 [Rosa Beilage] 

eine budgetorientierte Finanzierung geben, 

die vor Ort verhandelt wird. Allerdings sol-

len bei den Budgets auch die Vergleichs-

maßstäbe anderer Kliniken und insbesondere 

in der Klinik erbrachte Leistungen, die mit 

dem PEPP-Dokumentationssystem darzu-

stellen sind, berücksichtigt werden. Die Kal-

kulationsgrundlagen werden in Krankenhäu-

sern ermittelt, die die Vorgaben der PsychPV 

tatsächlich vollständig umsetzen.  

Für die Zukunft werden – das war die 

besondere Forderung der Bundespsychothe-

rapeutenkammer, und vieler Verbände, wie 

der DGVT – verbindliche Personalmindest-

standards entwickelt, die insbesondere auch 

die psychotherapeutische Leistungserbrin-

gung ermöglichen müssen, wie sie in Leitli-

nien vielfach eingefordert wird (zuständig: 

Gemeinsamer Bundesausschuss G-BA, Frist 

1.1.2020).  

Zudem soll es künftig die Möglichkeit 

geben, schwerkranke Patient/innen in akuten 

Fällen auch durch mobile Behandlungsteams 

zu Hause zu versorgen. Das Eckpunktepa-

pier finden Sie unter 

http://www.dgvt.de/fileadmin/user_uplo

ad/Dokumente/Eckpunkte_Psych-

EntgeltG_II_.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie geht es jetzt weiter?  

 

Wie bei allen Eckpunktepapieren handelt es 

sich bei diesem Papier aus dem BMG vom 

18.2.2016 "nur" um eine politische Willens-

erklärung. Sie ist zwar hochrangig unter-

schrieben und in einigen Punkten auch ver-

hältnismäßig klar, in vielen Punkten bedarf 

sie aber unbedingt noch der Konkretisierung. 

Dazu und natürlich auch, um die mit dem 

Eckpunktepapier dokumentierte Vereinba-

rung über die Neuausrichtung der Psychiat-

rie-/Psychosomatik-Finanzierung tatsächlich 

vorzunehmen, bedarf es eines entsprechen-

den Gesetzes. Der Gesetzentwurf ist vom 

BMG für den Juni d.J. angekündigt worden. 

Das ist auch höchste Zeit, denn sonst wird es 

knapp, da ja wesentliche Änderungen der 

Finanzierungsregelungen schon zum 

1.1.2017 in Kraft treten sollen. Sobald der 

Gesetzentwurf vorliegt, wird man sehen, wie 

weit die Willenserklärungen wirklich realis-

tisch waren. Wir werden weiter berichten. 

 

Waltraud Deubert 
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Staatliche Überwachung von 

PsychotherapeutInnen nicht 

verfassungskonform 

 

(vk). In seinem Urteil vom 20. April 2016 

urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass 

die geheimdienstähnlichen Befugnisse, die 

das Bundeskriminalamtsgesetz dem Bundes-

kriminalamt gewährt, größtenteils verfas-

sungsgemäß sind, die konkrete Gesetzge-

bung, die ihnen zugrunde liegt, teilweise 

aber nicht. Das Gesetz macht es dem Bun-

deskriminalamt etwa möglich Wohnungen, 

Telefongespräche und Computer zu überwa-

chen, um die Abwehr von internationalem 

Terrorismus zu erleichtern. Da diese Über-

wachung auch Berufsgeheimnisträger, wie 

zum Beispiel PsychotherapeutInnen, betref-

fen kann, hatte – neben Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages, Rechtsanwälten und 

Journalisten - auch der ehemalige Präsident 

der Psychotherapeutenkammer Hessen, Jür-

gen Hardt, Verfassungsbeschwerde einge-

legt.  

Das BKA-Gesetz sieht zwar vor, dass 

die Überwachung von Strafverteidigern, 

Geistlichen und Abgeordneten unzulässig ist, 

bietet den gleichen Schutz aber nicht für an-

dere Berufsgeheimnisträger. Bei ÄrztInnen 

und PsychotherapeutInnen kann das Bun-

deskriminalamt im Einzelfall entscheiden. 

Die Möglichkeit der Überwachung gefährdet 

das Vertrauensverhältnis zwischen Psycho-

therapeutIn und PatientIn, weshalb die Bun-

despsychotherapeutenkammer (BPtK) for-

dert, dass auch anderen Berufsgeheimnisträ-

gern, insbesondere PsychotherapeutInnen, 

ein absoluter Überwachungsschutz gewähr-

leistet wird.  

Die Befugnisse zur Überwachung unter-

stehen dem Gebot der Verhältnismäßigkeit, 

welches, laut Bundesverfassungsgericht, 

vom Gesetzgeber bei der Gesetzgebung 

mehrfach nicht gewahrt wurde. Besonders 

der „Kernbereich höchstpersönlicher Le-

bensgestaltung“ muss privat bleiben und soll 

besser geschützt werden. Gespräche, die es 

Personen ermöglichen, ein Fehlverhalten 

einzugestehen oder sich auf die Folgen eines 

Fehlverhaltens vorzubereiten fallen in diesen 

Kernbereich, weshalb Gespräche mit 

Rechtsanwälten der staatlichen Überwa-

chung entzogen sein sollen.  Das Bundesver-

fassungsgericht gewährt zwar keinen absolu-

ten Schutz für ÄrztInnen und Psychothera-

peutInnen, räumt aber ein, dass auch Psycho-

therapeutengespräche unter diesen Schutz 

fallen können. Zudem ist eine Überwachung 

grundsätzlich nur zulässig, wenn der Ver-

dacht auf eine „erhebliche Gefahr“ besteht. 

Das Bundesverfassungsgericht fordert des-

halb die höchstpersönliche Privatsphäre 

„normenklar“ und wirksam zu gewährleis-

ten. Bis Ende Juni 2018 hat der Gesetzgeber 

nun Zeit für Nachbesserungen. 

 

 

Bundestag verabschiedet  

Anti-Korruptionsgesetz 

 

(wd). Das Gesetz zur Bekämpfung von Kor-

ruption im Gesundheitswesen – kurz Anti-

Korruptionsgesetz –  ist am 14.4.16 vom 

Deutschen Bundestag verabschiedet worden. 

Mit dem Anti-Korruptionsgesetz wird der 

Straftatbestand der Bestechlichkeit und Be-

stechung im Gesundheitswesen für alle Heil-

berufe im Strafgesetzbuch verankert. Vier 

Jahre sind seit jenem Urteil des Bundesge-

richtshofs vom 29.3.2012 vergangen, in dem 

höchstrichterlich festgestellt wurde, dass 

Korruption für niedergelassene Ärzte (und 

andere Heilberufe) nicht verboten ist. Der 

neue Paragraf 299a soll diese strafrechtli-

chen Lücken schließen,  da die schon beste-

henden strafrechtlichen Regelungen zur Be-

stechlichkeit zwar für angestellte und verbe-

amtete Ärzte, nicht aber für freiberuflich 

Tätige galten. 

Dies soll insbesondere dem Schutz der 

Patienten dienen, die sich darauf verlassen 

wollen, dass ihr/e behandelnde/r Arzt/Ärztin, 

ihre, ApothekerIn, PsychotherapeutIn oder 

PhysiotherapeutIn Entscheidungen aus-

Alles was Recht ist . . .  
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schließlich aus medizinischen und nicht aus 

wirtschaftlichen Gründen trifft. Geschützt 

werden soll auch die weit überwiegende 

Mehrzahl der Angehörigen der Gesundheits-

berufe und Wettbewerber, die sich an die 

geltenden Regeln halten. 

Zukünftig soll nun jeder Angehörige ei-

nes Heilberufs bestraft werden, der einen 

Vorteil annimmt oder selbst fordert, wenn er 

bei der Verordnung, dem Bezug oder der 

Abgabe von Arzneimitteln und Medizinpro-

dukten oder bei der Zuführung von Patienten 

einen anderen in unlauterer Weise bevor-

zugt. 

Die Annahme beziehungsweise das Ver-

sprechen von Vorteilen gegen entsprechende 

Gegenleistung kann nun mit einer Geld- oder 

Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet 

werden, in besonders schweren Fällen bis zu 

max. 5 Jahren.  

KBV-Chef Dr. Andreas Gassen erklärte 

nach der Verabschiedung des Gesetzes: „Wir 

hatten in der Debatte immer wieder eine kla-

re Abgrenzung zu erlaubten und erwünsch-

ten Kooperationen gefordert, dem nun letzt-

lich Rechnung getragen wurde. Kooperatio-

nen im Gesundheitswesen werden in dem 

verabschiedeten Gesetz nicht mehr in der 

Weise unter Generalverdacht korruptiven 

Verhaltens gestellt, wie dies ursprünglich 

einmal vorgesehen war. Die Umsetzung des 

Gesetzes werden wir aber genau beobachten, 

ob hier wünschenswerte Kooperationen tat-

sächlich nicht gefährdet sind.“ 
 

Strafbarkeit nicht mehr mit Berufsrecht 

verknüpft 
 

Gestrichen wurde im Regierungsentwurf ein 

Passus, nach dem die Strafbarkeit an die 

Verletzung von „berufsrechtlichen Pflichten 

zur Wahrung der heilberuflichen Unabhän-

gigkeit“ geknüpft worden wäre. Rechtsex-

perten zufolge hätte dies zu einer ungleichen 

Behandlung und zu Rechtsunsicherheit ge-

führt, denn das Berufsrecht ist regional un-

terschiedlich geregelt. Somit hätte es vor-

kommen können, dass das gleiche Verhalten 

eines Arztes in einem Bundesland erlaubt 

und in einem anderen als Korruption strafbar 

gewesen wäre. 

Ermittlung von Amtswegen 
 

Zudem wurde kurz vor der Verabschiedung 

des Gesetzes ein Passus eingebracht, der 

festlegt, dass Korruption im Gesundheitswe-

sen als Offizialdelikt und nicht als Antrags-

delikt ausgestaltet wird. Das bedeutet, dass 

entsprechende Taten von den Staatsanwalt-

schaften von Amts wegen verfolgt werden. 

Ein Strafantrag – wie es ursprünglich im 

Gesetzentwurf vorgesehen war – ist nicht 

mehr nötig. 
 

Bundesrat 
 

Rechtsausschuss und Gesundheitsausschuss 

des Bundesrats empfehlen, vor Inkrafttreten 

des "Gesetzes zur Bekämpfung von Korrup-

tion im Gesundheitswesen" nicht mehr den 

Vermittlungsausschuss anzurufen. Die Emp-

fehlung wird die Länderkammer aller Vo-

raussicht nach bei ihrer Planarsitzung am 13. 

Mai beschließen. Danach muss das Gesetz 

nur noch vom Bundespräsidenten unter-

schrieben und im Bundesgesetzblatt veröf-

fentlicht werden. 

Allerdings bekunden die Ausschüsse in 

einer Entschließung ihr Missfallen darüber, 

dass der Gesetzesbeschluss "allein wettbe-

werbsbezogene Handlungen erfasst, die pati-

entenschutzbezogene Handlungsmodalität 

des ‚Verstoßes gegen berufsrechtliche 

Pflichten‘ hingegen ausspart". Zudem wird 

kritisiert, dass ganze Berufsgruppen, vor 

allem die der Apothekerinnen und Apothe-

ker, aus dem Anwendungsbereich des Geset-

zes herausfallen". Angesichts dessen könn-

ten "nicht zu rechtfertigende Strafbarkeitslü-

cken entstehen". 

Der Bundesrat, heißt es in dem Ent-

schließungsantrag, bitte daher die Bundesre-

gierung, "zu beobachten, ob zukünftig in der 

Praxis Strafverfolgungslücken in einem Um-

fang auftreten, der geeignet ist, das Vertrau-

en der Patienten in das Gesundheitssystem 

zu beeinträchtigen". Sollte das der Fall sein, 

heißt es abschließend, müssten am Anti-

Korruptionsgesetz entsprechende Änderun-

gen vorgenommen werden. 
 

Weitere Infos zum Thema 

http://www.kbv.de/html/1150_21991.php 
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Prostituiertenschutzgesetz: 

Kabinettsentwurf  

verabschiedet
5
 

 

(wd). Am 27.03.2016  hat das Kabinett den 

Entwurf eines Prostituiertenschutzgesetzes 

(ProstSchG) beschlossen. 

Der Gesetzentwurf regelt im Kern die 

Einführung einer Erlaubnispflicht für den 

Betrieb eines Prostitutionsgewerbes sowie 

eine persönliche Anmeldung für Prostituier-

te. Einhergehend mit der Pflicht zur Anmel-

dung sollen unter anderem Informationen zu 

gesundheitlichen und sozialen Beratungsan-

geboten sein. 

Eine persönliche gesundheitliche Bera-

tung, heißt es in Paragraf 10 des Entwurfs, 

gilt als Voraussetzung für die Erteilung der 

Anmeldebescheinigung und muss regelmä-

ßig wiederholt werden – für Prostituierte ab 

21 Jahren mindestens alle zwölf Monate, für 

18- bis 21-Jährige mindestens alle sechs 

Monate. 

Die jetzt im Entwurf vorgeschriebene 

Beratung enthält auch Grundinformationen 

über die Melde- und Beitragspflicht von Ar-

beitgebern und die Mitwirkungsrechte und –

pflichten von Beschäftigten. 

 

Besonders junge Frauen gefährdet 

 

Einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) 

aus 2014 zufolge, die auch nach dem Kran-

kenversicherungsstatus von Sexarbeiterinnen 

in verschiedenen Bundesländern fragte, be-

saßen zwar 89 Prozent der deutschen, aber 

lediglich 21 Prozent der nicht-deutschen 

Frauen eine in Deutschland gültige Kran-

kenversicherung. 

In einer älteren RKI-Studie, die zwi-

schen Januar 2010 und März 2011 durchge-

führt wurde – 29 Gesundheitsämter nahmen 

teil, knapp 10.000 Untersuchungen wurden 

durchgeführt –, war herausgefunden worden, 

                                                           
5
 Wir haben bereits in der VPP 1/2014, S. 196ff einen 

Bericht zu den Überlegungen eines Prostitutionsgeset-

zes veröffentlicht, in dem wir umfassende politische 

Initiativen gegen sexuelle Ausbeutung gefordert haben. 

dass die Gefährdung für sexuell übertragbare 

Erkrankungen insbesondere bei Frauen unter 

20 Jahren ohne Krankenversicherung, die 

auf den Straßenstrich gingen und kaum 

Deutschkenntnisse hatten, deutlich erhöht 

war. 

Der Studie zufolge besaßen mehr als 70 

Prozent der Frauen einen Migrationshinter-

grund. 56 Prozent hatten keine Krankenver-

sicherung in Deutschland. 

 

Freier von Zwangsprostituierten werden 

bestraft 

 

Keine Frage: Dass die große Koalition nun 

Freier mit Freiheitsentzug bestrafen will, die 

die Dienste einer Zwangsprostituierten in 

Anspruch genommen haben, ist ein starkes 

Signal gegen Menschenhandel, Missbrauch 

und sexuelle Ausbeutung. 

Allerdings setzt eine Straftat in diesem 

Fall das Wissen voraus, dass es sich um 

Zwangsprostitution handelt. In Einzelfällen 

mag es Hinweise geben: Angst oder blaue 

Flecken müssen für jeden Freier ein Alarm-

zeichen sein – mit welchen Konsequenzen, 

mit Rückzug und mit Hinweis an die Polizei. 

In der Regel kann ein Freier aber kaum beur-

teilen, ob eine Prostituierte freiwillig oder 

unfreiwillig im Sex-Gewerbe arbeitet. 

 

Kritik von verschiedenen Seiten am Ge-

setzentwurf 

 

„Die Frauen, überwiegend junge osteuropäi-

sche Armutsprostituierte, werden weiterhin 

ohne jede soziale Absicherung in der Prosti-

tutions-Industrie vermarktet“, bemängelt 

etwa Sabine Constabel von der Hilfsorgani-

sation SISTERS – für den Ausstieg aus der 

Prostitution. Ohne Krankenversicherung 

könnten sie nach wie vor nur bei akut le-

bensbedrohlichen Erkrankungen behandelt 

werden. 

Die nordrhein-westfälische Gesund-

heitsministerin Barbara Steffen von den 

Grünen begrüßt zwar die vorgesehene Kon-

zessionierung des Prostitutionsgewerbes, 

lehnt jedoch die Anmeldepflicht für Prostitu-

ierte inklusive obligatorischer Gesundheits-
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beratung sowie die Kondompflicht ab. „Eine 

Zwangsberatung, die sich nicht an den Be-

darfen der KlientInnen orientiert, verletzt 

nicht nur alle fachlichen Standards, sie ist 

auch ineffektiv“. Mit der Anmeldepflicht 

werde ein Sonderordnungsrecht für Prostitu-

ierte geschaffen und die Kondompflicht wird 

nach ihrer Einschätzung reine Symbolpolitik 

bleiben, kritisierte Steffens. „Die Bundesre-

gierung ist die Antwort bisher schuldig ge-

blieben, wie eine Kontrolle aussehen sollte“. 

 

 

DGVT Bildungsreise nach Argentinien und 
Uruguay 2017

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de

Bildungsreise  nach 
 und

mit Fachprogramm Buenos 
Aires  Montevideo 

20. Februar 2017 - 04. März 2017

- organisiert und begleitet von unserem Mitglied Klaus Bickel -



S. 62 

 

 

 

Entwicklung eines Muster-

curriculums für Arzt-

Patientengespräche 

 

(ja). Am 29. Februar 2016 fand ein Kommu-

nikationssymposium in Heidelberg statt, zu 

dem Bundesgesundheitsminister Hermann 

Gröhe die VertreterInnen der 37 deutschen 

Medizinischen Fakultäten und Medizini-

schen Fachgesellschaften einlud. Im Rahmen 

dieses Symposiums verabschiedeten die Ver-

treterInnen der Institutionen die sogenannte 

„Heidelberger Erklärung“, in der sie die Ab-

sicht bekunden, sich bundesweit für eine 

Förderung der kommunikativen Kompeten-

zen in der ärztlichen Ausbildung einzuset-

zen.  

Beim Abschluss-Symposium stellte 

Prof. Dr. Jana Jünger, Oberärztin an der Kli-

nik für Allgemeine Innere Medizin und Psy-

chosomatik am Universitätsklinikum Hei-

delberg die wesentlichen Ziele und Inhalte 

des "Nationalen longitudinalen Mustercurri-

culum Kommunikation in der Medizin – ein 

Projekt des Nationalen Krebsplans" vor. In 

diesem Projekt werden Vorschläge erarbei-

tet, wie man kommunikative Kompetenzen 

im Medizinstudium lehren und prüfen kann. 

Außerdem werden strukturierte Qualifizie-

rungsmaßnahmen für die ärztliche Weiter- 

und Fortbildung entwickelt. Zudem soll der 

interdisziplinäre und interprofessionelle Aus-

tausch gefördert werden.   

Das Mustercurriculum soll zukünftig 

bundesweit in den Medizinischen Fakultäten 

eingeführt werden und den Medizinernach-

wuchs auf Arzt-Patientengespräche vorberei-

ten. Dafür wurden Übungen und Trainings-

möglichkeiten auf einer Online-Plattform 

zusammengestellt. In Zukunft soll nun ein 

Kommunikationstraining mit speziell ge-

schulten SchauspielerInnen während des 

Medizinstudiums stattfinden. Insgesamt sind 

300 Unterrichtseinheiten für dieses Kommu-

nikationstraining vorgesehen. 

Eine klare und wertschätzende Ge-

sprächsführung führt zu einer gelungenen 

Kommunikation, was schließlich dazu führt, 

dass der Patient / die Patientin sich gut be-

handelt fühlt. Dies wiederum hat einen Ein-

fluss darauf, ob der Patient /die Patientin den 

ärztlichen Empfehlungen folgt, was ein ent-

scheidender Faktor für den Erfolg einer The-

rapie darstellt.  

Kommentar (HV): „Gut gebrüllt, Löwe!“ 

– oder, etwas sachlicher: Die Bedeutung 

ärztlicher Gesprächsführung für die Patien-

tenzufriedenheit und auch für den Erfolg 

medizinischer Behandlungen (nicht nur für 

die Compliance!) gehört tatsächlich seit 

Jahrzehnten zum festen Bestand der Lehrin-

halte in der medizinischen Psychologie. Neu 

ist diese Erkenntnis offensichtlich für die 

Verantwortlichen in der Politik und neu ist 

ihr Bekenntnis, dass es Veränderungen in der 

Aus-, Weiter- und Fortbildung von ÄrztIn-

nen bedarf, wenn sich die Qualität der ärztli-

chen Versorgung diesbezüglich weiter ver-

bessern soll. Leider werden Appelle nicht 

ausreichend sein. Gerade die Vermittlung 

von patientenbezogener Gesprächsführung 

für Medizinstudierende, z. B. durch Schau-

spielpatienten, gehört zu den (perso-

nal)aufwendigsten Bausteinen der Medizi-

nerausbildung und zu ihrem Ausbau sind 

zumeist entsprechende Investitionen erfor-

derlich. Die etablierten Bewertungskriterien 

für Medizinische Fakultäten und für die 

Universitätsmedizin sind aber nachhaltig auf 

Hochleistungsmedizin und Grundlagenfor-

schung und überhaupt auf Forschungsoutput 

ausgerichtet. Investitionen der Fakultäten in 

die Lehre und in die Patientenbetreuung ste-

hen immer in Konkurrenz mit der Förde-

rung/Finanzierung notwendiger oder ge-

wünschter Forschungsinfrastruktur und müs-

sen dabei im Zweifel oft zurück stehen. Inso-

fern bedarf es nur wenig hellseherischer Fä-

higkeiten, um vorauszusehen, dass die Ap-

pelle aus Heidelberg erst auf breiter Front 

umgesetzt werden, wenn es gut ausgestattete 

Bundesförderprogramme und/oder entspre-

Weitere Infos 
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chender Verpflichtungen dazu durch die 

ärztliche Approbationsordnung geben wird. 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

https://idw-online.de/de/news646871 

http://www.deutschlandradiokultur.de/k

ommunikationstraining-fuer-aerzte-empathie 

-laesst-sich.1008.de.html?dram%3Aarticle_ 

id=346986 

 

 

ZEIT ZU(M) HANDELN - 

DGVT beteiligt sich an Ar-

mutskongress gemeinsam mit 

dem Paritätischen und vielen 

anderen Verbänden 

 

(wd). Deutschland ist eines der reichsten 

Länder dieser Erde und doch leben auch in 

Deutschland Millionen Menschen in Armut 

oder sind unmittelbar von Armut bedroht. Es 

ist ZEIT ZU(M) HANDELN! Am 7. und 8. 

Juli 2016 werden wir uns in Fachforen, 

Workshops und Diskussionen gemeinsam 

dem Thema Armut stellen. Wir wollen den 

Fragen nachgehen, was Armut in einem rei-

chen Land bedeutet, wer die Betroffenen 

sind und – ganz besonders – was wir dage-

gen tun können.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter 

http://www.armutskongress.de/ 

 

 

Armutsbericht 2016  

verdeutlicht: Armut weiterhin 

auf hohem Niveau 

 

(wd). Der Paritätische Wohlfahrtsverband 

hat am 23. Februar den Armutsbericht 2016 

veröffentlicht. Darin wird das Verharren der 

Armutsquote in Deutschland auf hohem Ni-

veau beklagt. Erstmals enthält der Bericht 

auch vertiefende Analysen zu Bevölke-

rungsgruppen, die besonders von Armut be-

troffen sind. Weitere Informationen finden 

Sie unter 

 

http://www.der-

paritaetische.de/armutsbericht/download-

armutsbericht 

 

 

Der Paritätische  

Gesamtverband:  

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock mit 

überwältigender Mehrheit als 

Vorsitzender für vier weitere 

Jahre im Amt bestätigt 

 

Die Mitgliederversammlung des Paritäti-

schen Wohlfahrtsverbandes, in der die 

DGVT durch Waltraud Deubert vertreten 

wurde, hat den renommierten Gesundheits-

wissenschaftler Prof. Dr. Rolf Rosenbrock 

am 13.4.16 mit überwältigender Mehrheit für 

weitere vier Jahre im Amt des Verbandvor-

sitzenden bestätigt. In seiner Rede betonte 

Rosenbrock die Rolle des Verbandes als Teil 

der Zivilgesellschaft im Einsatz für Demo-

kratie und Zusammenhalt: „Ich freue mich 

auf vier weitere Jahre Arbeit an den wichti-

gen Fragen unseres Gemeinwesens – die 

Stärkung des gesellschaftlichen Zusammen-

halts, die Integration von Geflüchteten, die 

Verminderung von Chancenungleichheit. 

Hier ist der engagierte Einsatz der Zivilge-

sellschaft unverzichtbar.“  

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (70), der den 

Vorsitz des Paritätischen ehrenamtlich seit 

2012 ausübt, ist seit mehr als 40 Jahren in 

der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 

Gesundheitsforschung tätig. Zu seinen For-

schungsschwerpunkten gehört die sozial be-

dingte Ungleichheit von Gesundheitschan-

cen. Von 1988 bis 2012 leitete er die For-

schungsgruppe „Public Health“ im Wissen-

schaftszentrum für Sozialforschung (WZB) 

Berlin. Dem Paritätischen und seinen Mit-

gliedsorganisationen ist Rolf Rosenbrock 

seit Jahrzehnten eng verbunden, u.a. durch 

sein Engagement für die Deutsche AIDS-

Hilfe sowie als Vorsitzender der Landesar-

beitsgemeinschaft Gesundheit Berlin-

Brandenburg, die jährlich den Kongress 
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„Armut und Gesundheit“ organisiert. In viel-

fältigen Funktionen war er als politischer 

Berater aktiv, u.a. als Mitglied des Sachver-

ständigenrates zur Begutachtung der Ent-

wicklung im Gesundheitswesen sowie als 

Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates 

der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung und Mitglied in der Zentralen Ethik-

kommission bei der Bundesärztekammer. 

Seit dem 1.1.2015 ist Rosenbrock Präsident 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 

Wohlfahrtspflege (BAGFW).  

Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist 

mit über zehntausend selbständigen Mit-

gliedsorganisationen einer der größten Spit-

zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in 

Deutschland. 

 

Waltraud Deubert 

 

 

Neuer Masterstudiengang für 

Flüchtlingshilfe
6
 

 

Zum Sommersemester 2016 führt die Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften 

Würzburg-Schweinfurt den englischsprachi-

gen, konsekutiven Masterstudiengang »In-

ternational Social Work with Refugees and 

Migrants« ein. Der Masterstudiengang will 

fachliche, soziale und professionsbezogene 

Kompetenzen für das Handlungsfeld der 

Sozialen Arbeit mit Migranten und Flücht-

lingen im internationalen und nationalen 

Kontext vermitteln. Auf der Grundlage em-

pirischer Erkenntnisse und theoretischer Be-

züge werden die Studierenden in interkultu-

reller, rechtlicher, pädagogischer und psy-

chologischer Hinsicht befähigt, für die spe-

zielle Lage von Flüchtlingen und Migranten 

lösungsorientierte Handlungsoptionen zu 

entwickeln und umzusetzen.  

http://mrm.fhws.de/startseite.html 

 

 

                                                           
6
 Quelle: Blätter der Wohlfahrtspflege, 2/2016, Jahr-
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„Komm, wir schaffen das!“ 

Der Charity-Song für Kinder 

aus suchtbelasteten Familien 

 

(ja). In der letzten Woche wurde der KidKit-

Song „Komm wir schaffen das!“ veröffent-

licht. Der Song entstand auf Initiative des 

Musikerduos Anna Buning und Dominik 

Probert (Dichterliebe) und vielen weiteren 

Unterstützern. Ziel der Aktion ist es, be-

troffene Kinder und Jugendliche auf die 

Hilfsangebote von KidKit aufmerksam zu 

machen und die Gesellschaft für dieses 

Thema zu sensibilisieren. Den Kindern und 

Jugendlichen, die unter suchtkranken, psy-

chisch kranken und/oder gewalttätigen El-

tern leiden, soll so Mut gemacht und gehol-

fen werden.  

In dem Song und dem dazugehörigen 

Musikvideo geht es um Kinder aus Familien 

mit Suchthintergrund. KidKit ist ein Koope-

rationsprojekt der Drogenhilfe Köln und des 

Vereins Koala, das eine anonyme Online-

Beratungsplattform mit hilfreichen Informa-

tionen für betroffene Kinder bietet.  

 „Komm, wir schaffen das!“ ist ab sofort 

in allen Download/Streaming-Portalen er-

hältlich. Der Erlös geht zu 100 Prozent an 

das Projekt KidKit. Das Video kann zudem 

auf YouTube angesehen werden.  

Das Projekt wurde realisiert durch die 

Beteiligung der folgenden Akteure: 

Prof. Volker Weicker, Regisseur und 

Professor für Live-Regie an der Kunsthoch-

schule für Medien in Köln, Cornelius Stif-

tung – Stiftung für Kinder suchtkranker El-

tern, Drogenhilfe Köln, Deutsches Institut 

für Sucht- und Präventionsforschung der 

KatHO NRW, Koala e.V., Lions-Club Köln-

Hanse, DFB-Stiftung Egidius Braun, Düs-

selpiraten e.V., Mikado.  

Auf der Homepage von KidKit 

(www.kidkit.de) sind zusätzlich zum Song 

noch viele Informationen zum Thema Sucht 

und verschiedene Hilfsangebote für be-

troffene Kinder und Jugendliche zu finden. 
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Weitere Informationen finden Sie hier:  

http://www.drogenbeauftragte.de/presse/

pressemitteilungen/2016-02/kidkit-komm-

wir-schaffen-das.html 

Das Musikvideo mit einem vorangehen-

den Statement des YouTube-Stars LeFloid ist 

unter folgendem Link zu finden: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q10TrW

RcJeY&feature=youtu.be 

 

Den Teaser zum Musikvideo mit Botschaften 

der weiteren prominenten Unterstützer fin-

den Sie hier: 

https://www.facebook.com/dichterliebem

usic/videos/617406691747631/ 

 

 

PsychotherapeutInnen und 

ÄrztInnen werden zur  

Mithilfe bei der  

Zi-Kodierhilfe gesucht 

 

(ja). Das Zentralinstitut für die kassenärztli-

che Vereinigung (Zi) bittet ÄrztInnen und 

PsychotherapeutInnen um Hilfe bei der Ent-

wicklung der Zi-Kodierhilfe. Die Zi-

Kodierhilfe unterstützt bei der Kodierung im 

Praxisalltag, indem sie das Navigieren durch 

die ICD-10-GM nach unterschiedlichen Pa-

rametern (Freitext, Kode, Navigationsbaum) 

ermöglicht. Zudem enthält sie Kriterien und 

Hinweise zur korrekten Verschlüsselung.  

 

Weitere Informationen finden Sie hier:  

http://www.kbv.de/html/1150_22314.php 

 

 

 

 

Umgang mit  

Posttraumatischen  

Belastungsstörungen (PTBS) 

bei Bundeswehrangehörigen  

„Kleine Anfrage“ der  

Fraktion DIE LINKE an die 

Bundesregierung 

 

(ja). DIE LINKE hat am 16. März 2016 eine 

„Kleine Anfrage“ bezüglich des „Umgangs 

mit Posttraumatischen Belastungsstörungen 

und Agoraphobien bei Bundeswehrangehö-

rigen als Folge von Auslandseinsätzen“ an 

die Bundesregierung gestellt. Mit dieser An-

frage reagierte DIE LINKE auf vermehrte 

Medienberichte und den Jahresbericht des 

Wehrdienstbeauftragten des Deutschen Bun-

destags, in dem die „psychiatrische und psy-

chotherapeutische Versorgung der Soldatin-

nen und Soldaten mit psychischen Belastun-

gen und Erkrankungen [als] immer noch 

nicht ausreichend“ erachtet wird (Bundes-

tagsdrucksache 18/7250, S. 67). DIE LINKE 

schreibt, dass „der bisherige Umgang mit an 

PTBS bzw. an Agoraphobie erkrankten Sol-

datinnen und Soldaten eine schwerwiegende 

Verletzung der Fürsorgeverantwortung des 

Dienstherrn“ darstellt.  

Danach werden eine Reihe von Fragen 

an die Bundesregierung gestellt. Sobald die 

Antworten der Bundesregierung vorliegen, 

werden wir sie auf unserer Homepage veröf-

fentlichen.   

 

Die vollständige Anfrage finden Sie hier: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/079/

1807957.pdf 
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Termine der Landesgruppen  
 

 Hamburg: DGVT-Familientreffen am 23. Mai, 5. September und 28. November jeweils 

von 19:00 bis 21:00 Uhr im DGVT-Ausbildungszentrum Hamburg, Seewartenstraße 10, 

Haus 4, Raum Tübingen. 

 

 Niedersachsen: regionale Mitgliederversammlung am 22. Oktober 2016. Ort wird noch 

bekannt gegeben.  

 

 Rheinland-Pfalz: Veranstaltung für PiAs und neu approbierte Kolleginnen und Kollegen 

am 14. Juni 2016 in Mainz.  

Das nächste DGVT-Landestreffen wird im Sommer stattfinden. Einladung folgt.  

 

 Sachsen: KV-Veranstaltung am 21. September 2016 von 17:30 bis 19:30 Uhr im DGVT-

Ausbildungszentrum.  

 

 Schleswig-Holstein: regionale Mitgliederversammlung am 17. September 2016. Ort wird 

noch bekannt gegeben.  

 

Alle Termine auch auf unserer Homepage www.dgvt.de. Klicken Sie auf den Button 

„Landesgruppen“. 

 

 

 

 

Approbation ï was nun? 

 

Referentin: Constanze Wenzel 

Nächster Termin: 19. Oktober 2016 in Magdeburg von 17:00 bis 21:00 Uhr 
 

Referentin: Dr. Eva-Maria Greiner 

Nächster Termin: 22. Oktober 2016 in München von 10:00 bis 14:00 Uhr 
 

Referent: Dr. Daniel Bergmann 

Nächster Termin: 26. November 2016 in Hannover von 13:00 bis 17:00 Uhr 
 

Referentin: Kristin Pfeifer 

Nächster Termin: 10. Dezember 2016 in Stuttgart von 10:00 bis 14:00 Uhr 

 

Kostenerstattung 

 

Referentin: Kirsten Deppenkemper 

Nächster Termin: 24. September 2016 in Berlin von 09:00 bis 16:30 Uhr 
 

Referentin: Hanna Cronjäger 

Nächster Termin: 12. November 2016 in Hamburg von 09:30 bis 17:00 Uhr 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.dgvt-bv.de/aktuell

Regionale Mitgliedertreffen, Termine 

DGVT-Berufsverband - Fortbildung 



 

 

  



 

 

5.Tagung Psychotherapie-
State-of-the-Art

DER DGVT FORT- UND WEITERBILDUNG

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e. V.

www.dgvt-fortbildung.de

“Anpassungsstörungen”

10. - 11. September 2016 
in Potsdam am Neuen Palais

Vortrag und Workshops zu den Themen:

- Diagnostische und therapeutische Entwicklungen für 
  die Anpassungsstörungen - der ICD-11-Impuls

- Elternverlust im Kindes- und Jugendalter

- Akzeptanz- und Commitment Therapie (ACT) und 
  Anpassungsstörungen

- Training emotionaler Kompetenzen (TEK)

- Das Therapieprogramm für Anpassungsstörungen 
  (TAPS) - ein CBT orientierter Ansatz


